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des Firstlichen Geheimen=znach= Collegium vom 22. Jamar 1845, die

zwischen dem Fürstlich Schwarzburg-Rudolstädtischen und dem Fürstlich

Schwarzburg-Sordershausen'schen Gouvernement unterm 18. Debr. 1844,

getroffene Uebereinkunft zur Beförderung der Rechtepflege betreffend.

Zwischen dem Fürstlich Schwarzburg-Rudolstädtischen und dem Fürstlich

Schwarzburg=Sondershausen'schen Gouvernement ist zur Beförderung der
Rechtspflege folgende Uebereinkunft abgeschlossen worden:

I) Allgemeine Bestimmungen.
Artikel 1. Die Gerichte der beiden contrahirenden Staaten leisten einan-

der unter nachstehenden Bestimmungen und Einschränkungen, sowohl in Eivil-

als Straf-Rechts-Sachen, diejenige Rechtshülfe, welche sie den Gerichten des
Inlandes nach dessen Gesetzen und Gerichts-Verfassung nicht verweigern dürfen.

1) Besondere Bestimmungen.
1) Rücksichtlich der Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechts-Streitigkeiten.

Artikel 2. Die in Cibilsachen in dem einen Staate ergangenen und nach

dessen Gesetzen vollstreckbaren richterlichen Erkenntnisse, Contumacialbescheide
und Agnitionsresolute oder Mandate sollen, wenn sie von einem nach diesem Ver-

trage als kompetent anzuerkennenden Gericheeerlassen sind, auch in dem andern

Staate an dem dortigen Vermögen des Sachfälligen unweigerlich vollstreckt
werden.

Dasselbe soll auch rackschtlich der in Proressen-vor dem kompetenten Ge-
richt geschlossenen und nach den Gesetzen des letztern vollstreckbaren Vergleiche
Statt finden.

Wie weit Wechselerkennenisse auch gegen die Person des Verurtheilten in dem
andern Staate vollstreckt werden können, ist im Artikel 28. bestimmt.

Färstl. Schw. Rudolst. Gesetzlamml. VI. 1
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Artikel 3. Ein von einem zuständigen Gericht gefälltes rechtskräftiges Ei-
vilerkenntniß begründet vor den Gerichten des andern der contrahirenden Staaten

die Einrede der rechtskräftig entschiedenen Sache mit denselben Wirkungen, als

wenn das Erkenntniß von einem Gerichte desjenigen Staates, in welchem die

Einrede geltend gemacht wird, gesprochen wäre.
Artikel 4. Keinem Unterthan istes erlaubt, sich durch freiwillige Proro=

gation einer nach den Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrages nicht compe-

tenten Gerichtsbarkeit des andern Staates zu unterwerfen.

Keine Gerichtsbehörde ist befugt, der Reauisition eines solchen gesetzwidrig
prorogirten Gerichts um Stellung des Beklagten oder Vollstreckung des Erkennt-

nisses Statt zu geben, vielmehr wird jedes von einem solchen Gericht gesprochene
Erkenntniß in dem andern Staate als ungültig betrachtet.

Artikel 5. Der Kläger folgt dem Beklagten. Beide Staaten
erkennen den Grundsatz an, daß der Kläger dem Gerichtsstande des Beklagten

zu folgen habe; es wird daher das Urtheil dieser Gerichtsstelle nicht nur, insofern
dasselbe etwas gegen den Beklagten, sondern auch insofern es etwas gegen den

Kläger, z. B rücksichtlich der Erstattung der Unkosten verfügt, in dem andern

Sctaate als rechksgültig anerkannt und vollzogen.

Artikel 6. Widerklage. — Zu der Insination der von dem Gericht
des einen Staates an einen Unterthan des andern auf eine angestellte Widerklage

erlassenen Vorladung, sowie zu der Vollstreckung des in einer solchen Widerklag=
sache abgefaßten Erkenntnisses ist das requirirte Gericht nur unter den in seinem

Lande in Ansehung der Widerklage geltenden geseblichen Bestimmungen verpflich-
tet, wonach auch die Bestimmung Artikel 3. sich modifizirt.

Artikel 7. Provocationsklagen. — Die Provocationsklagen (er

lege dillamori oder ex lege si conlendatl) werden erhoben vor demjenigen Ge-

richte, vor welches die rechtliche Ausführung des Hauptansprucho gehören würde,
es wird daher die vor diesem Gerichte, besonders im Falle des Ungehorsams, aus-

gesprochene Sentenz von der Obrigkeit des Provocirten alc rechtekräftig und voll-
streckbar anerkannt.

Artikel 8. Persönlicher Gerichtsstand. — Der persönliche Ge-

richtsstand, welcher entweder durch den Wohnsitzin einem Staate oder bei denen,

welche einen eigenen Wohnsic noch nicht genommen haben, durch die Herkunft in
dem Gerichtsstande der Eltern begründet ist, wird von beiden Staaten in per-

sönlichen Klagesachen dergestalt anerkannt, daß die Unterthanen des einen Staa-
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tes von den Unterkhanen des andern Staates in der Regel und insofern nicht in

nachstehend erwähnten Fällen specielle Gerichtsstände concurriren, nur vor ihrem

resp. personlichen Richter belangt werden dürfen.

Artikel 9. Ob Jemand einen Wohnsiß in einem der contrahirenden

Staaten habe, wird nach den Gesetzen desselben beurtheilt.

Artikel 10. Wenn Jemand in beiden Staaten seinen Wohnsitz in lan-

desgesetzlichem Sinne genommen hat, hängt die Wahl des Gerichtsstandes von
dem Kläger ab.

Artikel 11. Der Wohnsitz des Vaters, wenn dieser noch am geben

ist, begründet zugleich den ordentlichen Gerichtsstand der Kinder, welche sich noch
in seiner Gewalt befinden, ohne Rücksicht auf den Ort, wo die Kinder geboren
worden sind oder sich nur eine Zeitlang aufhalten.

Artikel 12. Ist der Vater verstorben, so verbleibt der Gerichtsstand,

untec welchem derselbe zur Zeit des Ablebens seinen Wohnsitz hatte, der ordent-

liche Gerichtsstand der Kinder, so lange dieselben noch keinen eigenen ordent-
lichen Wohnsitz begründet haben.

Artikel 13. Ist der Vater unbekannt, oder das Kind nicht aus einer

Ehe zur rechten Hand erzeugt, so richtet sich der Gerichtsstand eines solchen Kin-
des auf gleiche Art nach dem gewöhnlichen Gerichtostande der Mutter. .

Armut-LDieBestellungderPetsonalsBokmundschaftfürllmnüm
dige oder ihnen gleich zu achtende Personen gehort vor die Gerichte, wo der

Mlegbefohlene sich wesentlich aufhalt. In Absicht der zu dem Vermogen der
Pflegbefohlenen geherigen Immobilien, welche unter der andern Landeshoheit
liegen, steht der jenseitigen Gerichtsbehörde frei, wegen dieser besondere Vor-
münder zu bestellen oder den auswärtigen Personalvormund ebenfalls zu bestä-

tigen, welcher letztere jedoch bei den auf das Grundstück sich beziehenden Ge-
schäften die am Orte des gelegenen Grundstücks geltenden gesetzlichen Vorschrif-
ten zu befolgen hat. Im ersteren Falle sind die Gerichte der Hauptvormund-
schaft gehalten, der Behörde, welche wegen der Grundstücke besondere Vor-
münder bestellt hat, aus den Akten die nöthigen Nachrichten auf Erfordern
mitzutheilenz auch haben die beiderseitigen Gerichte wegen Verwendung der Ein-
künfte aus den Gütern, soweit solche zum Unterhalte und der Erziehung oder dem

sonstigen Forkkemmen der Mflegebefohlenen erforderlich sind, sich mit rinander zu
vernehmen und in dessen Verfolg das Nöchige zu verabreichen.

. «»
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Artikel 15. Diejenigen, welchein dem einen oder dem andern Staate,

ohne einen Wohnsitz daselbst zu haben, eine abgesonderte Handlung, Fabrik 8W
ein anderes dergleichen Etablissement besitzen, sollen wegen personlicher Verbind-
lichkeiten, welche sie in Ansehung solcher Etablissements eingegangen haben,sowohl

vor den Gerichten des Landes, wo die Gewerbsanstalten sich befinden , als vor

dem Gerichtsstande des Wohnortsbelangt werden können.
Artikel. 16. Die Uebernahme einer Pachtung, verbunden mit dem per-

sönlichen Aufenthalte auf dem erpachteten Gute, soll den ordentlichen persönlichen

Gerichtöstand des Pächters im Staate begründen.
Artikel 17. Ausnahmsweise können alle im Dienste Anderer stehende Per-

sonen, sowie dergleichen Lehrlinge, Gesellen, Handlungêdiener, Kunstgehülfen,
Hand= und Fabrikarbeiter nicht nur in Rechtsstreitigkeiten, welche auc diesen ihren

Dienst-, Erwerbs= und Contracts-Verhältnissen entspringen, sondern auch wegen
sonst etwa contrahirker Schulden, sowie in Injurien-, Alimenten= und Entscha-
digungsprczessen, bei den Gerichten des Ortes, wo sie dienen, belangt werden, so

lange ihr Aufenthalt an diesem Orte dauert.

Bei verlangter Vollstreckung eines von dem Gerichte des temporairen Aufent-

haltsortes gesprochenen Erkenntnisses durch die Behörde des ordentlichen persönli-
chen Wohnsitzes sind jedoch die nach den Gesetzen des letzteren Ortes bestehenden
rechtlichen Verhältnisse desjenigen, gegen welchen das Erkenntniß vollstreckt wer-

den soll, zu berücksichtigen.
Artikel 18. Allgemeines Concursgericht. — Bei entstehendem

Creditwesen wird der persönliche Gerichtöstand desSchuldners auch als allgemei-

neö Concurögericht (Gantgericht) anerkannt;z hat Jemand nach Artikel 9. 10.

wegen des in beiden Staaten zugleich genommenen Wohrsitzes einen mehrfachen

persönlichen Gerichtsstand, so entscheidet für die Competenz des allgemeinen Con-
curögerichts die Prävention.

Der erbschaftliche Liquidationsproceß wird im Fall eines mehrfachen Gerichtö-
standes von dem Gerichte eingeleitet, bei welchem er von den Erben oder dem Nach-

laßkurator in Antrag gebracht wird.
Der Antrag auf Concurseröffnung findet nach erfolgter Einleitung eines erb-

schaftlichen Liquidationsprocesses nur bei dem Gerichte Statt, bei welchem der letz

tere bereits rechtshängig ist.

Actikel 19. Der hiernach in dem einen Staate eröffnete Concurs= oder

Liquidationsproceßerstreckt sich auch auf das in dem andern Staate befindliche
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Vermögen des Gemeinschuldners, welches daher auf Verlangen des Concursge-
richts von demjenigen Gericht, wo das Vermögen sich befindet, sichergestellt, inven-
tirk, und entweder id natura oder nach vorgängiger Versilberung zur Concursmasse

ausgeantwortet werden muß.
Hierbei finden jedoch folgende Einschränkungen Statt:

1) Gehört zu dem auszuantwortenden Vermögen eine dem Gemeinschuldner

—

angefallene Erbschaft, so konn das Concursgericht nur die Ausantwortung

des nach erfolgter Befriedigung der Erbschaftögléubiger, insoweit nach den
im Gerichtsstande der Erbschaft geltenden Gesezen die Separation der Erb-
masse von der Concurêmasse noch zulässig ist, sowie nach Berichtigung der
sonst auf der Erbschaft ruhenden Lasten,, verbleibenden Ueberrestes an die

Concursmasse fordern.
Ebenso können vor Ausantworkung des Vermsgens an das allgemeine

Concursgericht alle nach den Gesezen desjenigen Staates, in welchem
das auszuantwortende Vermögen sich befindet, zulässigen Vindications-,
Mand-, Hypotheken= oder sonstige, eine vorzügliche Befriedigung ge-
währenden Rechte an den zu diesem Vermögen gehörigen und in dem be-

treffenden Staate befindlichen Gegenständen, vor dessen Gerichten geltend
gemacht werden, und ist sodann aus deren Erlös die Befriedigung dieser
Gl,ubiger zu bewirken und nur der Ueberrest an die Concurêmasse abzulie-

fern, auch der etwa unter ihnen oder mit dem Curator des allgemeinen

Concurse oder erbschaftlichen Liquidationsprocesses über die Verität oder

Priorität einer Forderung entstehende Streit von denselben Gerichten zu
entscheiden.
Besitzt der Gemeinschuldner Bergtheile oder Kuxe oder sonstiges Berg-
werks-Eigenthum, so wird, Behufo der Befriedigung der Berggläubiger,
aus demselben ein Specialconcurs bei dem betreffenden Berggericht eingeleie
tet, und nur der verbleibende Ueberrest dieser Specialmasse zur Hauptcon-
cursmasse abgeliefert. «

Artikel 20. Insoweit nicht etwa die in dem vorstehenden Artikel 19. be-

stimmten Ausnahmen eintreten, sind alle Forderungen an den Gemeinschuldner bei
dem allgemeinen Concurögericht einzuklagen, auch die Rücksichte ihrer etwa bei den

Gerichten des andern Staates bereits anhängigen Processe bei dem Concursgericht
weiter zu verfahren, es sei denn, daß lehteres Gericht deren Fortsehung und Ent-

scheidung bei dem proceßleitenden Gerichte aubbrücklich genehmigt oder verlangt.
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Auch diejenigen der im Artikel 18. gedachten Realforderungen, welche von

den Glaubigern bei dem besonderen Gerichte nicht angezeigt, oder daselbst gar nicht

oder nicht vollständig bezahlt worden sind, können bei dem allgemeinen Concuröge-

richtenoch geltend gemacht werden, so lange bei dem letzteren nach den Gesetzen des-
selben eine Anmeldung zulässig ist.

Dingliche Rechke werden jedenfalls nach den Gesetzen des Ortes, wo die

Sache belegen ist,, beurtheilt und geordnet.
Hinsichtlich der Gültigkeit personlicher Ansprüche entscheiden, wenn es auf die

Rechtsfähigkeit eines der Betheiligten ankommt, die Gesetze des Staates, dem er

angehört, wenn es auf die Form eines Rechtögeschäftes ankommt, die Gesetze des
Staates, wo das Geschäft vorgenommen worden ist (Artikel 32.); bei allen an-

dern als den vorangeführten Fallen die Gesetze des Staates, wo die Forderung
entstanden ist. Ueber die Rangordnung persönlicherAnsprüche und deren Verhalt=
n zu den dinglichen entscheiden die am Orte des Concursgerichts geltenden Gesetze.

Nirgends aber darf ein Unterschied zwischenin= und ausländischen Gläubigern

ruchi giu der Behandlung ihrer Rechte gemacht werden.tikel 21. Dinglicher Gerichtsstand. — Alle Realklagen, des-
eicm- alle possessorischenRechtemittel , wie auch die segenannten actiones in rem

scriplac, müssen, dafern sie eine unbewegliche Sache betkeffen, vor dem Gerichte,

in dessen Bezirksich die Sache befindet, — konnen aber, wenn der Gegenstand

beweglich ist, auch ver dem persönlichen Gerichtsstande des Beklagten — erhoben

werden, vorbehältlich dessen, was auf den Fall des Concurses bestimmt ist.
Altitel 22. In dem Gerichtsstande der Sache konnen keine blos (rein)

personliche Klagen angestellt werden.
Artikel 23. Eine Ausnahme von dieser Regel findet jedoch Statt, wenn

gegen den Besitzer unbeweglicher Guter eine solche personliche Klage angestellt wird,

welche aus dem Besitze des Grundstücks oder aus Handlungen fließt, die er in der
Eigenschaft als Gutsbesitzer vorgenommen hat. Wenn daher ein solcher Grund-

besitzer
1) die mit seinem Pächter oderVerwalter eingegangenen Verbindlichkeiten zu

erfüllen, oder

2) die zum Besten des Grundslücks geleisteten Vorschüsse oder gelieferten Ma-
terialien und Arbeiten zu vergüten sich weigert, oder wenn von den auf dem

Grundstück angestellten dienenden Personen Ansprüche wegen des Lohnes
erhoben werden, oder wenn er
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3) die Patrimonial-Gerichtsbarkeit oder ein ahnliches Befugniß mißbraucht,
oder

) seine Nachbarn im Besitze stört, oder
5sich eines auf das benachbarte Grundstück ihm zustehenden Recht's berühmt,

oder

Sr—

wenn er das Grundstück ganz oder zum Theil vercußert und den Contract

nicht erfüllt, oder die schuldige Gewähr nicht leistet, .

somußderselbeinallcndiesenFällenbeidnnGecichtostandeberSacheRechtueh-
men-wennscinGegnecihninscinempecsdnlichenGerichtdstandenichtbelangen
will

Artikel 24. Gerichtsstand der Erbschaft. — Der Gerichtsstand

einer Erbschaft ist da, wo der Erblasser zur Zeit seines Ablebens seinen person-
lichen Gerichtsstand hatte.

Artikel 25. In diesem Gerichtsstande können angebracht werden:
1) Klagen auf Anerkennung eines Erbrechts und solche, die auf Erfüllung

oder Aufhebung testamentarischer Verfügungen gerichtet sind;
2) Klagen zwischen Erben, welche die Theilung der Erbschaft oder die Ge-

währleistung der Erbtheile betreffen.
Doch kann dies (zu 1. und 2.) nur so lange geschehen, als in dem Ge-

richtsstande der Erbschaft der Nachlaß noch ganz eder theilweise vorhan-
den ist. —

Endlich können
3) in diesem Gerichtsstande auch Klagen der Erbschaftögläubiger und begata-

rien angebracht werden, so lange sie nach den Landeögesetzen in dem Ge-

richtöstande der Erbschaft angestellt werden dürfen.
In den zu 1. 2. und 3. angeführten Fällen bleibt es jedoch dem Ermessen der

Kläger überlassen, ob sie ihre Klage statt in dem Gerichtsstande der Erbschaft in

dem persönlichen Gerichtsstande der Erben anstellen wollen. Nicht minder steht
jedem Miterben zu, die Klage auf Theilung der zum Nachlaß gehörenden Immobi-
lien auch in dem dinglichen Gerichtsstande der letzteren (Artikel 21.) anzubringen.

Artikel 26. Gerichtsstand des Arrests. — Ein Arrest kann in dem

einen Staate unter den nach den Gesetzen desselben in Beziehung auf die eigenen Un-

terthanen vorgeschriebenen Bedingungen gegen den Bürger des andern Staates in
dessen in dem Gerichtobezirke des Arrestrichters befindlichen Vermögen angelegt
werden, und begründet zugleich den Gerschtostand für die Hauptklage insoweit, daß
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die Entscheidung des Arrestrichters rucksichtlich der Hauptsache nicht blos an den in

seinem Gerichtosprengel befindlichen und mit Arrest belegten, sondern an allen in
demselben Lande befindlichen Vermögensobjekten des Schuldners vollstreckbar ist.
Die Anlegung des Arrests giebt jedoch dem Arrestkläger kein Vorzugsrecht vor an-

dern Gläubigern, und verliert daher durch Concurseröffnung über das Vermögen
des Schuldners ihre rechtliche Wirkung.

Artikel 27. Gerichtsstand des Contracts. — DerGerichtsstand

de5 Contracts, vor welchem ebensowohl auf Erfüllung, als auf Aufhebung des

Contracts geklagt werden kann, findet nur dann seine Anwendung, wenn der Con-

trahent zur Zeit der Ladung in dem Gerichtsbezirke sich anwesend befindet, in wel-
chem der Contract geschlossen worden ist oder in Erfüllung gehen soll.

Artikel 28. Die Klausel in einem Wechselbriefe oder eine Verschreibung

nach Wechselrecht, wodurch sich der Schuldner der Gerichtsbarkeit eines jeden Ge-
richts unterwirft, in dessen Bezirk er nach der Verfallzeit anzutreffen ist, wird als
gültig anerkannt und begründet die Zuständigkeit eines Gerichts gegen den in seinem

Bezirk anzutreffenden Schuldner.
Ausdem ergangenen Erkenntnisse soll selbst die Personalerecution gegen den

Schuldner bei den Gerichten des andern Staates vollstreckt werden.

Artikel 20. Gerichtsstand der geführten Verwaltung. — Bei

dem Gerichtsstande, unter welchem Jemand fremdes Gut oder Vermögen bewirth-

schaftet oder verwaltet hat, muß er auch auf die aus einer solchen Administration

angestellte Klagesicheinlassen, so lange nicht die Administration völlig beendigt
und dem Verwalter über die abgelegte Rechnung guittirt ist.

Wenn daher ein aus der quittirten Rechnung verbliebener Rückstand gefordert

oder eine erkheilte Quittung angefochten wird, so kann dieses nicht bei dem vorma-
ligen Gerichtsstande der geführtenVerwaltung geschehen.

Artikel 30. Intervention. —JedeIntervention, die nicht eine beson-

ders zu behandelnde Rechtssachein einen schon anhängigen Proceß einmischt, sie sei
principal oder accessorisch-, betreffe den Kläger oder den Beklagten, sei nach vor-

gängiger Sereitankündigang oder ohne dieselbe geschehen, begründet gegen den aus-
ländischen Intervenienten die Gerichtsbarkeit des Staates, in welchem der Haupt-
proceß geführt wird. "

Artikel 31. Wirkung derRechtshängigkeit. —Sobald vor ir-

gend einem in den bisherigen Artikeln bestimmten Gerichtsstande eine Sache rechts-
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hängig geworden ist, so ist der Streit daselbst zu beendigen, ohne daß die Rechts-

hangigkeit durch Veranderung des Wohnsitzes oder Aufenthaltes des Beklagten ge-
stort oder aufgehoben werden könnte.

Die Rechtshangigkeit einzelner Klagesachen wird durch die legale Insinuation
der Ladung zur Einlassung auf die Klage fur begrundet erkannt.

2) Nücksichtlich der Gerichtsbarkeit in nicht streitigen Rechtssachen.
Artikel 32. Alle Rechtsgeschäfte unter Lebenden und auf den Todesfall

werden, was die Gültigkeit derselben rücksichtlich ihrer Form betrifft, nach den Ge-

setzen des Ortes beurkheilt, wo sie eingegangen sind. Wenn nach der Verfassung
des einen oder des andern Staates die Gültigkeit einer Handlung allein von der

Aufnahme vor einer bestimmten Behörde in demselben abhängt, so hat es auch hier-

bei sein Verbleiben.

Artikel 33. Verträge, welche die Begründung eines dinglichen Reches auf
unbewegliche Sachen zum Zwecke haben, richten sich lediglich nach den Gesetzen des
Orts, wo. die Sachen liegen.

8) Rücksichtlich der Strafgerichtsbarkcit.

Artikel 34. Verbrecher und andere Uebertreter von Strafgesetzen werden,

soweit nicht die nachfolgenden Artikel Ausnahmen bestimmen, von dem Staate, dem

sie angehdren, nicht ausgeliefert, sondern daselbst wegen der in dem andern Staate

begangenen Verbrechen zur Untersuchung gezogen und bestraft.
Daher findet auch ein Contumacialverfahren des andern Staates gegen sie

nicht Statt.
Bei der Constatirung eines Forstfrevels, welcher von dem Angehörigen eines

Staates in dem Gebiete des andern verübt worden ist, soll den officiellen Angaben

und Abschätzungen der competenten Forst= und Polizeibeamten des Orts des be-

gangenen Frevels dieselbe Beweiskraft, als den Angaben und Abschähungen inlän-
discher Officianten von der erkennenden Behörde beigelegt werden, wenn ein

solcher Beamter auf die wahrheitsmäßige, kreue und gewissenhafte Angabe seiner

Wahrnehmung und Kenntniß entweder im Allgemeinen oder in dem speciellen Falle

eidlich verpflichtet worden ist, und weder einenDemuncianten-Antheil, noch das
Pfandgeld zu beziehen hat.

Artikel 35. Wenn ein unterthan des einenStaates in dem Gebiete ded

andern sich eines Vergehens oder Verbrechens schuldig gemacht hat und daselbst

ergriffen und zur Untersuchung gezogen worden ist, so wird, wenn der Verbrecher

drsil. Schw. Outolstädl. Gest hsamml. VI. 2
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gegen juratorische Caution oder Handgelöbniß entlassen worden und sich in seinen

Heimathsstaat zurückbegeben hat, von dem ordentlichen Richter desselben das Er-

kenntniß des ausländischen Gerichts nachvorgangiger Requisition und Mittheilung
des Urtels, sowohl an der Person, als an den in dem Staatsgebiete befindlichen

Gutern vee Verurtheilten vollzogen, vorausgesetzt, daß die Handlung, wegen de-
ren die Strafe erkannt worden ist, auch nach den Gesetzen des requirirten Staates
als ein Vergehen oder Verbrechen und nicht alb eine blos polizei= oder finanzgesetz-

liche Uebertretung erscheint, Ingleichen unbeschadet des dem requirirten Staate zu-

ständigen StrafrerwandlungS= oder Begnadigungsrechts. Ein Gleiches findet im
Fall der Flucht eines Verbrechers nachder Verurtheilung oder während der Straf-
verbüßung Statt.

Hat- sich aber der Verbrecher vor der Verurtheilung der Untersuchung durch
die Flucht entzogen, soll es dem untersuchenden Gericht nur freistehn, unter Mit-

theilung der Acten auf Fortsetzung der Untersuchung und Bestrafung des Ver-

brechers, sowie auf Einbringung der aufgelaufenen Unkosten aus dem Vermögen
des Verbrechers anzutragen. In Fällen wo der Verbrecher nicht vermögend ist,

die Kosten der Strafvollstreckung zu tragen, hat das requirirende Gerichtsolche,
in Gemaßheit der Bestimmung des Artikels H., zu ersetzen.

Artikel 36. Bedingt zü gestattende Selbstgestellung. — Hat

der Unterthan des einen Staates Strafgesetze des. andern Staates durch solche

Hamdlungen verletzt, welche in dem Staate, dem er angehört, gar nicht verpont

sind, z. B. durch Uebertretung eigenthümlicher Abgabengesetze, Polizeivorschriften
und dergleichen, und welche demnach auch von diesem Staate nicht bestraft werden

können, so soll auf vorgängige Requisition zwar nicht zwangsweise der Unterthan
vor das Gericht des andern Staates gestellt, demselben aber sich selbst zu stellen

verstattet werden, damit er sich gegen die Anschuldigungen vertheidigen und gegen

das in solchen Fällen zuldssige Contumacialverfahren wahren könne.
Doch soll, wenn bei Uebertretung eines Abgabengesebes des einen Staates

dem Unterthan des andern Staates Waaren in Beschlag genommen worden sind,

die Verurtheilung, sei es im Wege des Contumacialverfahrens oder sonst insofern
eintreten, als sie sich nur auf die in Beschlag genommenen Gegenstände beschränkt.

In Ansehung der Contravention gegen Zollgesetze bewendet es bei dem unter

den resp. Vereinsstaaten abgeschlossenen Zollkartell vom 11. Mai 1833.

Artikel 37. Der zuständige Strafrichter darf auch, so weit die
Gesetze seines Landes es gestatten, über die aus dem Verbrechen enesprungenen Pri-
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vatanspruche mit erkennen, wenn darauf von dem Beschadigten angetragen wor-
den ist.ist.

Artikel.268.Auslieferungder Geflüchteten. — Unterthanen des
einen Staates, welche wegen Verbrechen oder anderer Uebertretungen ihr Vater-
land verlassen und in den andern Staat sich geflüchtet haben, ohne daselbst zu Un-
terthaden aufgenommen worden zu sein, werden nach vorgängiger Requisition ge-
gen Erstattung der Kosten ausgelieferrt.

Artikel 39. Auclieferung der Ausldnder. — Solche eines Ver-

brechens oder einer Uebertretung verdächtige Individuen, welche weder des einen
noch des anderen Staates Unterthanen sind, werden, wenn sie Strafgesetze des
einen der beiden Staaten verletzt zu haben beschuldigt sind, demjenigen, in welchem
die Uebertretung verübt wurde, auf vorgüngige Requisition gegen Erstattung
der Kosten ausgeliefert; es bleibt jedoch dem rehuirirten Staate überlassen, ob er

demAusticfertungüamtrageFolge geben wolle, bevor er die Regierung des dritten
Sctaates, welchem der Verbrecher angehört, von dem Antrage in Kenntniß gesetzt
und deren Erklärung erhalten habe, ob sie den Angeschuldigten zur eigenen Bestra-
fung reklamiren wolle. .

Artikel-»M·Berbinhlichteit zur Annahme der Auslieferung.
In denselben Fällen, wo der eine Staat berechtigt ist, die Auslieferung eines Be-

schuldigten zu ferdern, ist er auch verbunden, die ihm von dem andern Staate an-

gebotene Auslieferung anzunehmen.
Artikel 41. In Criminalfällen, wo die persönliche Gegenwart der Zeugen

an dem Orte der Untersuchung nothwendig ist, soll die Stellung der Unterthanen

des einen Staates vor das Untersuchungsgericht des andern zur Ablegung des
Jeugnisses, zur Confrontation oder Recegnition, gegen vollständige Vergütung
der Reisekosten und des Versäumnisses nie verweigert werden.

-- rtie Du nunmehr die Falle gendu bestimmt sind, in welchen die

Auslieferung der Angeschuldigten oder Gestellung der Zeugen gegenseitig nicht ver-
weigert werden sollen, so hat im einzelnen Falle die Behorde, welcher sie oblieat,
die bisher üblichen Reversalien über gegenseitige gleiche Rechtswillfährigkeit nicht
weiter zu verlangen. „ » "

In Ansehung der vorgängigen Anzeige der requirirten Gerichte an die vorge-
secten Behörden bewendet es bei den in beiden Staaten deshalb getroffenen -

ordnungen. « «..«««

lll)«BestimmungenräckfichtlichderKostcnin
Etltvil= und ECriminalsachen.

Artikel 43. Gerichtliche und außergerichtliche Proceß und Untersuchungs-
kosten, welche von dem competentenGericht de5 einen Staates nach den dort gel-
tenden Vorschriften festgesetzt unhsen brrs far bekerribungofahig erklärt worden
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sind, sollen auf Verlangen dieses Gerichts auch in dem andern Staate von dem da-
selbst sich aufhaltenden Schuldner ohne weiteres executivisch eingezogen werden.

Artikel M. In allen Civil= und Criminalrechtösachen, in welchen die Be-

zahlung der Unkosten dazu unvermögenden Personen obliegt, haben die Behörden
des einen Staates die Requisitionen der Behörden des andern sportel= und stempel-
frei zu erpediren und nur den unumgänglich nöthigen baaren Verlag an Copialien,
Porto, Bothenlöhnen, Gebühren der Zeugen und Sachverständigen, Verpfle-
gungs: und Tranoportkosten zu liquidiren.

Artikel 15. Den von einem auswärtigen Gerichte abzuhörenden Zeugen
und anvern Personensollen die Reise= und Zehrungskosten, nebst der wegen ihrer
Versäumnih ihnen gebührenden Vergütung, nach der von dem requirirten Gerichte
vorher zu bewirkenden Verzeichnung bei.erfolgter wirklicher Sistirung von dem re-
quirirenden Gerichte sofort verabreicht werden.

rtikel 46. Zur Entscheidung der Frage, ob die Person, welcher die Be-
zahlung der Unkosten in Civil= und Criminalsachen obliegt, hinreichendes Verms-
gen dazu besitzt, soll nur das Zeugniß derjenigen Gerichtsstelle erfordert werden,
unter welcher diese Person ihre wesentliche Wohnung hat. — Sollte dieselbe ihre
wesentliche Wohnung in einem dritten Staate haben und die Beitreibung der Ko-

sten dort mit Schwierigkeiten verbunden sein, so wird es angeehen als ob sie kein
hinreichendes eigenes Vermögen besitze. Ist in Criminalfällen ein Angeschuldigter
zwar vermögend, die Kosten zu entrichten, jedoch in dem gesprochenenElemus

a, nit verurtheilt worden, so ist dieser Fall dem des Unvermögens ebenfalls
gleich zu setzen.

Artikel 47. Die Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrags stehen mit

der Beurtheilung der Zoiitiic Heimath in keiner Verbindung.
Artikel 43. Die Dauer dieser Uebereinkunft wird auf zwölf Jahre, vom

I. März k. J. an gerechnet, festgesetzt. Erfolgk ein Jahr vor dem Ablaufe keine
Aufkündigung von der einen oder andern Seite, so ist sie stillschweigend alo auf
noch zwölf Jahre weiter verlängert anzusehen. — «

Hierüber ist Fürstl. Schwarzburg-Rudolstädtischer Seits gegenwärtige Er-
kldrung ausgefertigt und solche mit dem Dienstsiegel der unterzeichneten Behörde
versehen worden.

Rudolstadt,, am 18. December 1813. ·,

ürstl. Schwarzburg. Geheime-Raths-Collegium.
(L. S.) « gez. Witzleben.

Nachdem vorstehende Erflärung gegen eine ebenmäßige des Fürstl. Schw. Gehei-
men-Raths-Gollegiums zu Sonderöhausen auögewechselt worden sst, so wird dieses
anmit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Ruvolstadt, den 22. Januar 1845.
Fürstl. Schwarzb. Gehelme-Raths-Collegsum.

gez. Witzleben.



Geletzlammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

weites Su vom xxl 1845.

I. Veranmtwachung
der First. Regierung vom 7. Febr. 1845, die Uebereinkunft zwischen der

Großherzogl. Sachsen-Weimar-Eisenachischen und Fürstl. Schwarzburg-Ru-
dolstädtischen Staatsregierung zur Erläuterung der Convention wegen

wechselseitiger Uebernahme der Vagabunen und Ausgewiesenen
betreffend.

Die zwischen der Großherzogl. Sachsen-Weimar-Eisenachischen und Fürstl.
Schwarzburg-Rudolstädtischen Staatsregierung zur Erläuterung der Conven-
tion wegen wechselseitiger Uebernahme der Vagabunden und Ausgewiesenen

unter'm — 1845 abgeschlossene Uebereinkunft wird nach erfolgter Aus-

wechselung der diesfallsigen Erkldrungen im Nachstehenden zur öffentlichen
Kenntniß gebracht.

Rudolstadt, den 7. Febr. 1845.

Fürstl. Schwarzburg. Regierung.
nniget.

N. A. Blanchl.

Zu Beseitigung derjenigen Zweifel und Mißverständnisse, welche sich
zeither über die Auslegung der Bestimmungen K. 2. c. der zwischen der

Großherzogl. Süchsischen und der Fürstl. Schwarzburgischen Staatore-

gierung wegen wechselseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen und Vaga-
bunden bestehenden Convention vom 14. October 1828, namentlich über

die Beschaffenheit des dort erwähnten zehnjahrigen Aufenthalts und den

Begriff der Wirtschaftsführung ergeben haben, sind die gedachten Re-
giecungen, ohne hierdurch an dem, in der Convention usgespro•hene

Hüestt. Schw. Radolst. Gesetsamml. VI.



1845.

Principe etwas ändern zu wollen, daß die Unterthanenschaft eines In-
dividuums jedesmal nach der eigenen innern Gesetzgebumg des betreffenden
Staates zu beurtheilen- sei dahin übereingekommen, hinkünftig und bis

auf Weiteres nachstehmde Grundsat- gegenseitig zur Anwendung gelangen
zu lassen.

Die Verbindlükeit eines der torttrahitenden Staaten zu Uebernahme
eines Individuums, welches der andere Staat, weil es ihm aus irgend
einem Grunde lästig geworden, auszuweisen beabsichtiget, soll ndmlich in
den Fällen §. 2. c. der Convention eintreten:

1) wenn der Auszuweisende sich in dem Staate, in welchen er ausge-

wiesen werden soll, verheirathet und außerdemzagleich eine eigene
Wirthschaft geführt hat, wobei zur ndhern Bestimmung des Begriffs

von Wirthschaft anzunehmen ist, daß solche auch dann schon eintrete,
wenn selbst nur einer der Cheleute sich auf andere Art, als im herr-

schaftlichen Gesindedienste, Beköstigung verschafft hat;

oder

2) wenn Jemand zwar nicht in dem Staate, der ihn ubernehmen soll,

verheirathet, jedoch darin zehen Jahre hindurch ohne Unterbrechung
sich aufgehalten hat, wobei es dann auf Konstituirung eines Domi-
zils, Verheirathung und sonstige Rechtsverhältnisse nicht weiter an-
kommen soll.

Demnchst sind die genanntenRegierungen zugleich annoch dahin über-
eingekommen:

Konnen die resp. Behörden über die Verpflichtung des Staates, wel-
chem die Uebernahme angesonnen wird, der in der Convention und vor-

stehend aufgestellten Kennzeichen der Verpflichtung ungeachtet, bei der dar-
über stattfindenden Korrespondenz sich nicht vereinigen und ist die dies-

fallsige Differenz auch im diplomatischen Wege micht zu beseitigen gewe-
sen: so wollen beide kontrahirenden Theile den Streitfall zur kompro-
missarischen Entscheidung eineß solchen dritten deutschen Bundesstaates
stellen, welcher sich mit beiden contrahirenden Theilen wegen gegenseitiger

Uebernahme der Ausgewiesenen in ähnlichen Vertoagsverhältnissen befindet.
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Die Wahl der zu Uebernahme des Kompromisses zu ersuchenden Bun-

desregierung bleibt demjenigen der kontrahirenden Theile überlassen, der

zur Uebernahme des Ausgewiesenen verpflichtet werden soll.

An diese dritte Regierung hat jede der bethelligten Regierungen jedes-
mal nur eine Darstellung der Sachlage, wovon der anderen Regierung

eine Abschrift nachrichtlich mitzutheilen ist, in kürzester Frist einzusenden.

Bis die schiedsrichterliche Entscheidung erfolgt, gegen deren Inhalt

von keinem Theile eine weitere Einwendung zulässig ist, hat derjenige
Staat, in dessen Gebiete das auszuweisende Individuum bei dem Ent-

stehen der Differenz sich befunden, die Verpflichtung, dasselbe in seinem
Gebiete zu behalten.

Gegenwärtige, im Namen ESr. Königl. Hoheit des Großherzogs von
Sachsen-Weimar-Eisenach und Sr. Durchlaucht, des Fürsten zu Schwarz-

burg. Rudolstadt zweimal gleichlautend ausgefertigte Erklärung soll, nach er-
folgter gegenseitiger Auswechselung, in den beiderseitigen Landen in geeigneter
Weise bekannt gemacht werden.

Weimar, am 21. Januar 1845. Rudolstadt, den 7. Februar 1845.

Srohberzocl. S. Landes- Fürstl. Schwarzburg.
krektion. Regierung.een Honuniger.





Getetzlammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Dritiee Stlöck vom Jahr 1845.

 III. Verordnung
der Fürstl. Landeshauptmannschaft zu Frankenhausen, die Controle des Wild=

pretehandels in Fürstl. Unterherrschaft betreffend, d. d. 19. Februar 1845.

In Gemäßheit Höchster Reselution Serenissims wird hierdurch Behufs
der Herstellung einer Controle des Wildpretverkaufs verordnet, daß

alle diejenigen Personen, welche in der hiesigen Fürstl. Unterherrschaft Wildpret

feil bieten, mit einer Bescheinigung versehen sein müssen, worin enthalten sein soll:
a) der Name desjenigen, zu dessen Legitimation dieselbe ausgefertigt worden ist;
b) die Gattung und die mit Buchstaben ausgedrückte Zahl des demselben verab-

folgten Wildes;
die Angabe der Zeit und des Orto der Ausstellung; und

4) die eigenhändige Unterschrift des Jagd-Eigenthümers, Pächters oder des be-
treffenden Forstbeamten, von welchem das Wild verabreicht worden ist.

Alleo Wildpret, welches ohne eine solche Bescheinigung in der hiesigen Fürstl.

Unterherrschaft zum Verkaufe ausgeboten wird, soll sofort confiscirt und der aus

dem Verkaufe desselben entstehende Erlös der Fürstl. Waisen -Casse allhier über-
wiesen, so wie die dieser Verordnung Zuwiderhandelnden noch außerdem mit einer
Geldstrafe von zehn Silbergroschen bis fünf Thaler oder mit verhältniß-

mäßiger Gefängniß= Strafe belegt werden.
Tuch haben sich diejenigen Einwohner der hiesigen Fürstl. Unterherrschaft,

welche inländisches Wildpret im Auslande verkaufen wollen, bei Vermeidung eben-
mäßiger Geld-oder Gefängnißstrafe und Confiscation des Wildes eine gleiche Be-

scheinigung, wie vorbemerkt, zu verschaffen und dieselbe bei sich zu führen, um sich
damit im Auslande wegen des zu verkaufenden Wildprets legitimiren zu können.

Ingleichen werden diejenigen, welche Wild kaufen, ohn sich über den recht-

mäßigen Besihh der Inbaber desselben, durch Einsicht der obenbezeichneten Beschei-
nigung vergewissert zu haben, in eine gleiche Strafe von zehn Silbergroschen
bis fünf Thaler oder in entsprechende Gefängnißstrafe genommen.

Fürfll. Schw. Rudelst. Gesetsamml. VI. 4
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Indem dieses Alles hierdurch zur Nachachtung öffentlich bekannt gemacht

wird, wird zugleich bemerkt, daß die becreffenden Behörden, die Ortsvorstände
und die Gendarmerie angewiesen worden sind, über die strenge Ausführung der

vorstehenden Verordnung gehörig zu wachen.
Frankenhausen, den 19. Februar 1845.

Fürstl. Schwarzb. Landeshauptmannschaft daselbst.
C. Werner.

Tuch.
(L. S.)

K IV. Bekaunntmachung

der Fürstl. Regierung vom 18. März 1845, wegen näherer Bestimmung der
Verordnung vom 21. Jannar 1840, die Bestrafung des verbotenen Schießens

bei Hochzeiten, Flurzügen und dergleichen Gelegenheiten betreffend.

Da Jweifel darüber entstanden sind, in welchen Fällen, wo bei andern Ge-

legenheiten als Flurzügen und Hochzeiten unbefugterweise geschossen wird und
der Thäter nicht ermittelt werden kann, nach der Verordnung vom 21. Januar

1840. (Gesetz-Sammlung von demselben Jahre Ste. 2. Nr. VIII.) die Gemeinde,
in deren Orte oder Flur die verbotswidrige Handlung vorfällt, in die verord-

nungêmßige Strafe zu nehmen ist, so haben Se. Hochfürstliche Durchlaucht, Un-
ser gnädigst regierender Fürst und Herr, Sich bewogen gefunden, zu bestimmen,
daß in Zukunft bei allem und jedem unerlaubten Schießen, wenn der Thäter nicht

ausfindig gemacht werden kann, die in der gedachten Verordnung bestimmte Strafe
für die treffende Gemeinde einzutreten hat, und wird solches hierdurch zur Nach-

achtung öffentlich bekannt gemacht.

Rudolstadt, den 18. März 1845.

Fürstl. Schwarzburg. Regierung.
Hönniger.

N. A. Blancht.
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M

Haudels= und Schiffahrts-
vertrag

zwischen dem Deutschen Zoll= und Han-
delsvereinc einerseits und Belgien ande-

rerseits. Vom 1. September 1844.

— Dbe#e. % gei

Seine Majestät der König von Preu-

ßen, sowohl für Sich und in Vertretung
der Ihrem Zoll= und Steuer-Systeme

näher angeschlossenen souverainen #änder
und Landestheile, nämlich des Großher=

zogthums Luxemburg, der Grohherzog=
lich Mecklenburgischen Enklaven Rossow,
Neteband und Schönberg, des Großher=

zoglich Oldenburgischen Fürstenthums
Birkenfeld, der Herzogthümer Anhalt=

Cöthen, Anhalt-Dessauund Anhalt-Bern-
burg, der Fürstenthümer Waldeck und

Pyrmont, des Fürstenthumo Lippe, und
des Landgräflich Hessischen Oberamts
Meißenheim, als auch im Namen der übri-

gen Mitglieder des Deutschen Zoll= und
Handels-Vereins, nämlich der Krone
Bayern, der Krone Sachsen, und der

Krone Württemberg, zugleich die Fürsten-
thümer Hohenzollern-Hechingen und Ho-
henzollern= Sigmaringen vertretend, des
Großherzegthums Baden, des Kurfür-
stenthumo Hessen, des Großherzogthums
Hessen, zugleich das Landgräflich Hefli-

V.

Traité de cömmerce etde

navigation
entre PAssocialion de douanes
el de commerce Allemande d'une

Part et la Belgiqdue d'autre part;
du 1. Septembre 1844.

Au nom de la Très-Suinte Trinité

Sa Mujiesic lo Roi de Prusso agissani

lant en Son nom et pour les aulres

Days el parties de pars Souvernins

compris duns Son syslöme de deuones ct

Timpöts, savoir: le Grand-Duché de

Luxembourg, les enclaves du Grand-

Duché de Mecklembourg Rossow, Netze-

bund el Schönberg, lu Principnuté de
Birkenlell du Grand-Duché d'Olden-

bourg, les Duchés d-’Anhalt-Cöthen,

d Anhull-Dessnu el d'Anhali-Bernbourg,

les Prineipauts de Waldeck et Pyrmont,
la Principauté do Lippo et lo Grand-

Bnillinge de Meisenheim du Londgruviat.

de llessc, qu'nu nomdes oulres membres
de PTussocintion do dounnes el de com-

merce ollemando (Zoll-Verein) savoir:

la couronnc deßnviere, ln couronnc de

Soxe ct la couronne do Würlemberg,

tam po#r elle quc pour les Principoulés

de llohenzollern— Hechingen et do llo-

henzollern- Sigmoringen, le Grand-
Duché de Bade, I’Electorat de llesse, lo

Grund-Duché de Hesse, tom pour lui
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sche Amt Homburg vertretend, der den

Thuringischen Zoll- und Handels-Verein
bildenden Staaten, — namentlich des

Großherzogthums Sachsen, der Herzog-
thümer Sachsen-Meiningen, Sachsen-Al-
tenburg und Sachsen-Coburg und Gotha,
und der Fürstenthümer Schwarzburg-Ru-
dolstadt und Schwarzburg-Sonderohau-
sen, Reuß-Greitz, Reuß-Schleitz und
Reuß-Lobenstein und Ebersdorf, —des

Herzogthums Braunschweig, des Herzog-
thums Nassau und der freien Stadt
Frankfurt einerseits, und "

Seine Majestat der Konig der Bel-
gier andererseits, «

gleichmaßig von dem Wunsche beseelt, un-

verzuglich zwischen dem Zollvereine und

Belgien einen Ihren gegenseitigen Han-
delöinteressen entsprechenden Zustand ein-
zurichten und ihre Schiffahrts= und
Handels-Beziehungen auf dauernden

Grundlagen zu bestellen, indem Sie Sich

vorbehalten, dieselben durch neuewechsel-
seitige Begünstigungen zu erweitern, sind
übereingekommen, zu dem Zwecke in Un-

terhandlung zu treten und haben zu Ihren
Bevollmächtigten ernannt:

Seine Majestät der König von Preu-

Hen, den Herrn Alexander Heinrich Frei-
herrn von Arnim, Allerhöchstihren

Kammerherrn, Geheimen Legations-
rath und außerordentlichen Gesandten
und bevollmächtigten Minister bei Sei-

ner Majestät dem Könige der Belgier,

1845.

duo pour le Baillinge de Lombourg du

Landgravint de Ilesse, les Elals sor-

mant Tossocialion de dounnes et de

commerce de Thuringe, savoir: le

Grund-Duché de Saxe, les Duchés do

Saxe-Meiningen, de Sukc-Alicnbourg
et de Saxo-Cobourg et Gollha, les

Principamés de Schwarzbourg-Rudol-

stadt el do Schvarzhourg-Sonders-
huusen, de Heuss-Creiz, de Reuss-

Schlciz, ci de Reuss-Lobenslein et

Ebersdorl; le Duché de Brunsvic, lo

Duché de Nassau et la villo libro de

Franclort d’une port: ct

Sa Anjesé le Roi des Bolges

d'autre part,

élont égalemem animés du désir #—

tlublir promptement emire le Zoll-Ver-

ein el la Belgique un Gint do choses

conformc à leurs intéreis commoerciaux

réciproques, el de consliluer leurs re

lations de navigation ci de commerce

sur des bases durables du’ Ils Se ré-

servem d'Glargir par d’aulres conces-

sions muiaclles, sonl convenus dans

ce but d'enlrer en négocialions et

ont nommé pour Leurs Plenipoten—

linires respeckils, savoir;

Sa HMajeste le Roi de Prusse, le

Sicur Ale xJandre Ilonri Baron

d'’Arnim, Son Chumbellun, Con-

sciller intime de Légation el En-

VoyG exlrnordinaire et Minisire plé-

nipoleminiro prös Sn Mlajesic le

Roi des Belges, Chevalicr de Tor-
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Ritter des Koniglich Preußischen rothen
Adlerordens zweiter Klasse, des St.

Johanniter-Ordens und des Königlich

Preußischen eisernen Kreuzes, Ritter
des Kaiserlich Russischen Militä-St.
Annenordens dritter Klasse und des

St. Georgenordens fünfter Klasse,
Kommandeur des Großherzoglich Ba-
dischen Ordens vom Zähringer Löwen

und des Großherzoglich Hessischen Lud-

wigsordens;
Seine Majestät der König der Bel-

gier, den Generallieutenant Grafen

Goblet von Alviella, Allerhöchst-
ihren Flügeladjutanten, Staatömini=
ster und Minister der auswärtigen An-

gelegenheiten, General-Inspekteur der
Festungen und des Geniekorps, Mit-

glied der Repräsentantenkammer, Offi-
zier Allerhöchstihres Ordens, Groß-
kreuz des Sachsen-Ernestinischen Haus-
ordens, Großkreuz des Königlich Säch-

sischen Civilverdienstordens, Großkreuz,
des Großherzoglich Oldenburgischen
Ordens des Herzogs Peter Friedrich
Ludwig, Komandeur der Französischen
Ehrenlegion, Ritter des Keaiserlich

Russischen St. Annenordens zweiter
Klasse, und des Militair-Wilhelms-=

ordens dritter Klasse,

welche, nachdem sie ihre Vollmachten aus-
gewechselt und dieselben in guter und ge-

höriger Form besunden haben, über die
folgenden Artikel übereingekommen sind.

dre de DAigie rouge de la deurleme

classe, de Saint-Jcun de LJrusalem

ei de la Croix do fer de Prusse,

Chevalier des Ordres militnires de

Sainte -Annc de ln lroisiome cinssc

el de Saint-Georges de in cinquièeme

nsse de Russic, Commandeur des

Ordres du Lion de Zülringen de

Bade el de Louis de la Ilesse Grand-

Ducule;

Sa Mnjesle le Roi des Belges le

Licutenan!—Cénéral Comie Goblet

dv’Alviella, Son Aide-de-Cump ct
Minisire dlElnt ct des Alluires Eiren-

göres, Inspecicur-général des For-

lisieutions el du Corps du Gonie,

Membre de ln Chambre des Repré-

semunis, Ollicier de Son Orre;

Grand-Croix do I’Ordro de ln

Brunche Ernesline do In Muison

de Saxc, Chevalier Grand-Croik

de I’Ordre du Mérike civil de Suxe,

Grond-Croix de TOrdre du Duc

PTierre-Erédéric-Louis d'Oldenbourg,
Commandeur de l'Ordro de la L-

gion d’Ilonncur, decoré de l'Ordre

de Sainle—-AnncdeRussio de la

deuxième classe, déecoré de la eroix

de lroisième ciusse de l’Ordre mili-

laire de Guillaume;

lesquels, après avoir Echangé leurs

Pleins-Douwoirs ct les avoir trouvés en

bonne ei duc lorme, sont convenus

des arücles suivanis.
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Art. 1.

Die Schiffe Preußens oder eines der

übrigen Staaten des Zollvereins, welche
mit Ballast oder mit Ladungin die Hä-

fen Belgiens eingehen oder von dort aus-

gehen werden, und umgekehrt die Belgi-
schen Schiffe, welche mit Ballast oder mit

Ladung in die Häfen Preußens oder in
einen der Häfen der übrigen Staaten des

Zollvereins eingehen oder von dort aus

gehen werden, welches auch der Ort ihrer
Herkunft oder ihrer Bestimmung sei, sol-
len keinen Tonnen-, Flaggen-, Hafen-,
Baken-, bootsen-, Anker-, Schlepp-,
Leuchtthurms-, Schleusen-, Kanal-,
Quarantaine-, Bergungs-, Mälkler-,
Entrepotgeldern noch anderen Zöllen oder
Abgaben, welcher Art oder Benennung

es sei, die im Namen und zum Vorkheil

der Regierung, öffentlicher Beamten,
Ortsverwaltungen oder Anstalten irgend
einer Art zur Erhebung kommen, unter-

worfen werden, als denen, welche für

Nationalschiffe bei dem Eingange und

während ihres Aufenthalts in diesen Hd-
fen, oder bei ihrem Ausgange gegenwär,

tig bestehen oder in der Folge eingeführt
werden können.

Art. 2.

In Allem, was das Aufstellen der

Schiffe, ihr Ein= und Ausladen in den

Hafen, Rheden, Platzen und Bassins
betrifft, und überhaupt in Hinsicht aller

Förmlichkeiten und sonstiger Bestimmun-
gen, welchen die Handelsschiffe, ihre

18 45.
rl. J.

Les navires appartenont à la Prusso

ou à Pun des auires Elats du Zoll-

Verein qui enireront sur lest ou char—

ges dans les ports de la Belgiquc, ou

dui en sorliront, ei réciproquement

les nnvires appartenant à la Belgidue

dui emireront sur lest ou churgés dans

les poris de la Prusse ou duns l’un

des poris des nulres Eluls du Zoll-

Verein, ou qui en sortirom., dueldue

soil0 le lieu de leur départ ou de leur

deslinnlion, ne seronl Dus ussujellis

à des drolls de lonnnge, de Duvillon,

de porl, de balisage, de pilotage,

d’ancrage, de remorduc: do fanal,

G’éclusc, de conank, de qunronininc,

de suuvelage, de couringe, Tenirepot

ou à d’aulres droils ou churges, de

dquelduo nalure ou dénomination duc

co soill, percus an nom el au prolit

du Gouvernemenl, de (onctiommires
publies, de ** ou Goétnblisse—

menis queleonques, que ceux qui sonl

nelucllement ou pourront, par ln suite,

èire imposés aux balimens untionaux

àa Pemrée el pendant leur scjour daus

ces poris ou à3 leur sorlic.

Artl. I.

En loul co qui concerne le place-

mem des navires, leur chargemem e#

dechargement dans les ports, rades,

bürres cl bnssius, el générulemem pour

lontes les formalilés el Odisposilions

duelconques, ausxquclles peuvem eirc
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Mannschaft und ihre Ladung unterworfen
werden konnen, ist man gleichmaßig uber-

eingekommen, daß den Nationalschiffen
kein Privilegium oder Vorzug zugestan-
den werden soll, welcher nscht auf dieselbe
Weise den Schiffen des anderen Theils

zukommen würde, indem der Wille der

beiden hohen vertragenden Theile dahin
geht, daß auch in dieser Beziehung ihre
Schiffe auf dem Fuße einer völligen Gleich=

stellung behandelt werden sollen.

Art. 3.

Die Erstattung des Zelles, welchen
die Regierung der Niederlande von der

Schiffahrt der Schelde in Folge des drit-

ten Paragraphen des neunten Artikels

des Vertrages vom neunzehnten April
eintausend acht hundert neun und dreißig
erhebt, wird den Schiffen der Staaten

des Jollvereins von Belgien zugesichert.

Art. 4.

Alle Erzeugnisse und andere Gegen-
stände des Handels, deren Einfuhr oder
Ausfuhr gesetzlich in die Staaten der ho-

hen vertragenden Theile auf National-
schiffen wird stattfinden können, sollen in

gleicher.Weise auf Schiffen des anderen
vertragenden Theils dorthin eingeführt
oder von dort auögeführt werden können.

Die Waaren, welche auf Schiffen des
einen oder des anderen Theils in die Hafen

des Jollvereins und Belgiens eingeführt
werden, sollen dort zum Verbrauch, zum
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soumis les navires de commerce, leor.

ECquipnge el leur chargemen, il esl.

Cgulemem convenu qu’il ne sern ac-

cordé nux navires nalionaux aucun

PrivilcgeouIaveurquino le soit 6ga—

lomem à ceux de l’aulre parlic, la

volonic des deux Haules Parlies con-

tiraclantes Glant due, sous cc ropport

aussi, lcurs bälimens soient trailés sur,

le pied d'unc parfailé egalilé.

Ari. M.

Le rembourscmem par lo Belgidue

du droil perçu sur In novigalion do

TEscaut par le Gouvernemem des

Pays—Bas, en veriu du pPurugraphe

troisicme do T’urlicko neuf du truilé du

dix-neusAvrilmil-huil-cenl-lrente-

neus, est garanli aux navires des Elals

du Zoll-Verein.

Ari. IV.

Tous les produits et aulres objels

de commerco dont l'imporlalion ou

Texporintion pourra IEgalement avoir
licu dens les Euns des Ilaules Parlies

conlracinntes par navires nalionaux,

pourront égalemen 7 ere importés

ou en Gire exporiés par navires ap—

Parienant à T’aulre Parlio contraclome.

Les marchandises imporlées dans

les ports du Zoll-Vorein el do la Bel-

gidue par des navires apparicnant #

hune ou à Pauire Partic, pourrom 7

Ourc deslinéos # le consommation, an
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Transit, oder zur Wiederausfuhr be-

stimmt, oder endlich nach dem Belieben

des Eigenthümers oder seiner Machthaber,
in Entrepot gebracht werden können,
ganz unter denselben Bedingungen und

ohne größeren Magazinsgebühren, Be-
wachungs, odersonstigenKosten dieser Art
unterworfen zu werden, als denjenigen,
welchen die auf Nationalschiffen ange-

brachten Waaren unterliegen.
Art. 5.

Die Waaren jeder Art ohne Unterschied
des Ursprungs, welche direkt aus den Hä-

fen des Zollvereins in die Häfen Belgiens
auf Schiffen eines der Staaten des Zoll-

vereins, eben so die Waaren, welche direkt

aus den Häfen Belgiens in die Häfen des

Zollvereins auf Belgischen Schiffen ein-
geführt werden, sollen in den beiderseiti-
gen Häfen weder andere noch höhere Ein-

gangs-oder Ausgangsabgaben entrichten,
auch keinen anderen Förmlichkeiten unter-

worfen werden, als wenn die Einfuhr auf

Nationalschiffen erfolgte.
Auf gleiche Weise sollen die Waaren

jeder Art behandelt werden, welche aus

den Häfen Belgiens auf Schiffendes Zoll-
vereins oder aus den Häfen des Zollver-

eins auf Belgischen Schiffen, wohin auch
die Bestimmung derselben sein möge, aus-

geführt werden.

Separat-Artikel.
Während die Ladungen der Schiffe des

ollvereins, welche in direkter Fahrt nach

1845.

transil ou à la réoxportalion on ensin

Elro mises en onirepdl, ou gré du pro-

Pricinire ou de ses uynnis causc, le

lout nur memes conditions cl zons

eiro ossujellies à des droils de maga-

sinogc, de surveillanco ou autres de

cellc nalure plus lorls duo ceux, nur-—

duchs sont soumises les marchundises

apporlées par navires nalionaux.

Arl. V.

Los marchandises de loule espece,

sons distinclion V'origine, imporiées

dircciemem des poris du Zoll-Verein

duns ceux de Belgiqdue par nayires

apparlenom à l’un des Eluls du 2Zoll-

Verein, ainsi qduc celles qui seront

importées direciement des poris de

Belgidue duns ccux du Zoll-Verein par

narires Belges, ne ponicront dans les

poris rcspeclils d’autres ni de plus
loris drofls d'enirée ou de sortic cl

ne scrom ussujellies à d’autres sorma-

Hles duc si Timportalion awynit lieu par

bälimenis nalionnuk.

II en sera de meme pour les mar-

chandises de loute expöco exportées

des ports de In Belgique por navires

du Zoll-Vercin, oinsi duc pour celles

dui serom exporiées des Dorts du Zoll

Verein par navires Belges pour quol-
que deslinntion duc cc scil.

Arliclo séparé.

Les cargoisons des navires du Zoll-

Verein imporlécs on Belgiquc par na-
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Belgien kommen, Differentialzöllen unter-
worfen sind, sollen die Belgischen Schiffe,

welche in die Häfen des Zollvereino La-

dungen einführen, die weder in einem Ha-
fen des Zollvereins noch in einem Hafen

Belgiens geladen sind, eine außerordent-
liche Flaggenabgabe entrichten, welche die
Hälfte des gegenwärtigen Satzes dieser
Abgabe nicht übersteigen wird.

Diese Bestimmung soll bis zum ersten
Januar eintausend achthundert acht und

vierzig und über diesen Zeitpunkt hinaus
für die ganze Dauer des gegenwärtigen

Verkrages in Kraft bleiben, wenn nichtzu
dem genannten Zeitpunkte der eine oder

der andere der hohen vertragenden Theile

eine allgemeine Veränderung in dem Sy-
steme seiner Schiffahrtsgesetzgebung ein-

rt.

In letzterem Falle werden die hohen
vertragenden Theile sich verstandigen, um
die Bestimmung des ersten Absatzes des
gegenwärtigen Artikels mit den etwa ein-

zuführenden Modifikationen in Ueberein-

stimmung zu setzen.

Art. 6.

Die Erzeugnisse des Bodens und des

Gewerbfleißes des Zollvereins, welche in
den Häfen an den Mündungen der Strö-

me von der Elbe bis zur Maas, diese bei-

den Ströme einbegriffen, aufSchiffen
des Zollvereins geladen und direktin die

Belgischen Häfen eingeführt werden, sol-
len in letzteren eben so behandelt werden,

Fürsll. Schw. Mudolstäk. Gesetsamml. VI.
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Vigalion indireclo Cuum soumises à des

droils dilféerentiels, les navires Belges

dui imporlcront duns les ports du Zoll-

Verein des cargaisons prises dans un

pori n'hpparlenant ni au Zoll-Ver-

ein ni öln Belgiquc, paierom un dron

x#rnordinnire de pavillon qui M’'excé-

dera pus ln moilic du laux actuck de

roil.

Cellc süpulation resiern en vigucur

insdufau premier Jonvier mil-hui-Ten—

duarante-huil et nu deo l## de ce lerme,

pour loute ln duréo du présent trnité,

si au dit lerme P’une ou Tauire des

IInules Porlies contructantes D’apporte

point un chongement général à son

systeme de lEgislalion sur la navi-

Falion.

Dans ce dornier cas les Ilaules

Parlies conlraclanles s'enlendront pour

concilier la slipulalion du paragraphe

premier du présent arlicke avec les

mociliculions qui pourrniem eire in-
woduiles.

Arl. VI.

Les produils du sol et de Pindusuie

du Zoll-Vercin chargés duns les pors

situks aux embouchures des lleuves

depuis IElbe jusqu'd la Meuse, 7
Compris ces deux Hleuves, sur bdu-

mentis du Zoll-Verein ei importés di-

reeloment dans les poris Belges, se-

ronttni ces lerniers comme
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als wenn sie direkt aus einem Hafen des
Jollvereins kämen.

Dessen in Erwiederung sollen die Er-
zeugnisse des Bodens und des Gewerb-

fleißes Belgiens, welche in den Hafen der
Maas auf,. Belgischen Schiffen geladen
und direkt in den Häfen des Zollvereins

eingeführt werden, in letzteren eben so be-
handelt werden, als wenn sie direkt aus

einem Belgischen Hafen kämen.

Ueberdies sollen die Erzeugnisse des Bo-
dens und des Gewerbfleißes des Zollver-

eins, welche auf Schiffen des Zollvereins
entweder direkt oder aus den, den Häfen

des Zollvereins gleichgestellten und im

ersten Absatze bezeichneten Häfen nach den,
den Belgischen Häfen gleichgestellten und

im zweiten Absatze bezeichneten Häfen
gebracht werden, bei ihrer demnächstigen
Einfuhr in Belgien eben so behandelt wer-
den, als wenn sie direkt und auf einem

Schiffe des Zollvereins in einen Belgischen

Hafen eingeführt wären; und gleicher-
weise sollen die Erzeugnisse des Bodens
und des Gewerbfleißes Belgiens, welche

auf Belgischen Schiffen entweder direkt
oder aus den gleichgestellten Hafen der

Maas in die gleichgestellten Häfen von

der Elbe bis zur Maas angebracht wer-

den, bei ihrer demnächstigen Einfuhr in
den Zollverein ebenso behandelt werden,
als wenn sie direkt und auf einem Belgi-

schen Schiffe in einen Hafen des Zollver-
beins eingeführt wären.

18l.45.

S'ils vennient directement d'un pori du
oll-Verein.

Far xréciprocilé les produits du sol

el de Pindusirie de la Belgique, char-

gés dans les poris de la Meuso aur

batiments Delges et impories direce-

mem dans les ports du Zoll-Verein

seront traités dans ccs derniers comme

s'ils venaient direclement d'un port

elgo

Do plus les produits du sol el de

Tindustrie du Zoll-Verein üpportés sur

baliments du Zoll-Verein ou directe-

ment, ou desports ossimilés aux portsa.

du Zoll-Verein et désignés un premier

Porugraphe, duns les poris ussimiles

aux poris Belges ot désignés au sccond

paragraphe, scrom irniles lors do leur

importalion subséquento cn Belgique,
commo F'is Giaient imporlés direcic-

ment ct sous pavillon du Zoll-Verein

douns un porl Belgo; ei de meme les

produits du s0ol ct de Tindustrie de

la Belgiguc apportés sur bütiments

belges, ou direclement, ou des ports

ossimilés de la Meuse duns les ports

ussimilés depuis PElbe jusqu’d In Meuse,
seront trailés, lors de leur imporlulion

subseduente dans le Zoll-Vercin, comme

s'ils Elnient Importés dircctemem ei

sous pavillon Belge dans un port du

Zoll-Vorcin.
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Die beiden hohen vertragenden Theile
behalten sich vor, die zur Feststellung des

Ursprungs der Waaren erforderlichen Be-
weise, in so weit diese Beweise nothig sein
sollten, durch gemeinsame Abrede festzu-
stellen.

Art. 7.
Di- Mr42i5æn. 24s. *8

dere Begunstigungen dieser Art, welche in
den Staaten eines der beiden hohen ver-

tragenden Theile den Nationalschiffen oder
deren Ladungen bewilligt sind, oder be-
willigt werden konnten, sollen in gleicher
Weise sowohl den Schiffen des anderen

Theils als auch den Waaren bewilligt
werden, welche direkt auf Schiffen des
einen oder des anderen Theiles von dem

einen Lande nach dem anderen eingeführt,

oder, wohin auch die Bestimmung versel-
ben sein möge, ausgeführt werden.

EineAusnahme jedoch hiervon und von
den Bestimmungen des ersten und vierten

Artikels soll im Betreff der Begünstigun-
gen Statt finden, deren die Erzeugnisse
der Nationalfischerei und der Handel mit

Salz gegenwärtig genießen oder in Zu-
kunft genießen mochten.

Art. 8.

Die Unterthanen eines jeden der beiden

vertragenden Theile werden sich in Be-

ziehung auf die Ausübung der Küsten-
schiffahrt den Gesetzen unterwerfen, welche

in dieser Hinsicht in jedem der Steaaten

der beiden hohen vertragenden Theile ge-

27

Les deux Hautes Porlies coniruc

lanles se réscrvem do dlerminer d’un

commun accord les preuves # fournir

pour conslaler Torigine des marchan—

dises, en lunt duc ccs preuves serniem

nécessaircs. "“

Art. VII.

Les primes, reslilulions do droit ou

aulres avumages do cc genro qui som

ou qui Pourrnient elre accordés duans

les Elals de l'une des deux Ilautes

Parlies coniracluntes aux navires na-

lionnux ou à leurs cargnisons, scront

Cgalemont accordés soil aux navires

de T’aulre Parlic, soil aux marchnndi-

ses imporlCes direciemem de T’un pays

dans l'aulre par navires de l'une ou

de l'autro Purlie, ou exportées pour

quelque deslinalion que ce soil.

Toulesois il est sait exceplion à ce

qui précède et aux stipulations dos ar-

üeles premier et qualrième, en ce qui

concerno les avanlages dont les pro-

duils de ln peche nalionalo ctle com

merce du sel sont ou pourrnaiem eirc

Toljet.

Art. VII.

Lessujels de chacuno des deux Fe##—
lies contractantes se conformeront res-

beclivement, en co qul concerne Pexer-

cico du cubolugo, uux lois dui regis-

sent acinellement ou dui pourrom r6—-

gir par la suite celle matlère dans

5*
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genwärtig bestehen, oder in Zukunft an-
geordnet werden möchten.

Art. 9.

Die Schiffe des Zollvereins, welche
nach einem der Häfen Belgiens kommen,
und die Schiffe Belgiens, welche nach

einem der Häfen des Zollvereins kommen,
und welche daselbst nur einen Theil ihrer

Ladung löschen wollen, können, voraus-
gesetzt, daß sie sich nach den Gesetzen und
Reglements der Staaten der beiden hohen

vertragenden Theile richten, den nach
einem anderen Hafen desselben oder eines

andern Landes bestimmten Theil der La-

dung an Bord behalten und ihn wieder

ausführen, ohne für diesen Theil der La-
dung irgend eine Abgabe, außer wegen
der Bewachung zu entrichten.

Art. 10.

Die Schiffe de5 einen der beiden hohen

verkragenden Theile, welche in einem der

Häfen des anderen Theiles im Nothfalle
einlaufen, sollen daselbst weder für das
Schif noch für dessen Ladung andere Ab-

gaben bezahlen, als diejenigen, welchen
die Nationalschiffe in gleichem Falle unter-
worfen sind, vorausgesetzt, daß die Noth-
wendigkeit des Einlaufens gesetzlich fest-

gestellt ist, daß ferner diese Schiffe keinen
Handelsverkehr treiben, und daß sie sich
in den Hafen nicht länger aufhalten, als
die Umstände, welche das Einlaufen noth-

wendig gemacht haben, erheischen.

18 45.
chacun des Elats des deus Houtes

Parties contraclantes.

Art. L.

Les nauvires du Zoll-Verein emrant

dans un des poris do lu Belgidue ci.

les navires de la Belgique enirant dans

un des poris du Zoll- Verein el qui

 voudroient décharger du’unc par-
le de la cargaison, pourront, lou-

tesois en se conlormant aux lois ci

rglements des Elals des deux lautes

Parlies comiruclanles, conserver à leur

bord Ilu poriio de la corgnison dui se-

rai deslinée pour un auiro porl, scit

du meme pays scoit d’'un auire, et lu

éexporier sans eirc oslreints à payer,

Pour ceute porlic de in corgaison, au-

cuns droils de douunc saul ceux de

surveillance.
Art X.

Les navires de T’unc des deux Hames

Tarlies contractantes, ontirant en re-

lache forcce dans Tun des poris de

T’aulre, u'y Paieront, scoil pour le na-

vire, soil pour son churgement, due

les droils auxqucls les notionaux sont

assujellis dans lo même cas, pourvu

que la nécessilô do la reldche soil

LEgalement consintéc, due ces navires
ne Lossem aucuno opératlion de com-

merce el du’ils ne sciournent pos dans

le port plus longiemps duc ne l'exigo
le moüf dui a necossikc lu relache.
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Art. 11.

Im Falle der Strandung oder des

Schiffbruchs eineß Schiffes des einen der

hohen vertragenden Theile an den Küsten
des anderen wird dem Kapitain und der

Mannschaft sowohl für ihre Personen als
auch für das Schiff und dessen Ladung

alle Hülfe und Beistand geleistet werden.
Die Maaßregeln wegen der Bergung wer-

den nach Maaßgabe der Landesgesetze
Statt finden, und es werden keine höhere

Bergungskosten entrichtet werden als die-

jenigen, welchen die Nationalen im glei-
chen Falle unterworfen sein würden.

Die geborgenen Waaren sollen zu keiner

Abgabenentrichtung verpflichtet sein, es
sei denn, daß sie in den Verbrauch über-

gehen.
Art. 12.

Die vorhergehenden Bestimmungen
(Artikel 1. 2. 4. 5. 6. 7. und 9.) sollen

eben sowohl auf die Schiffahrt zur See,

wie auf die Flußschiffahrt Anwendung
finden, so daß namenklich in Beziehung
auf Abgaben von der Waare, auf Abga-
ben der Schiffahrt, sei es für das Schiff

oder für die Ladung, ferner hinsichtlich der
Patent= und aller anderen Abgaben oder

Auflagen irgend einer Art oder Benen-

nung, die Schiffe des anderen vertragen-

den Theiles weder mit anderen noch mit

höheren Abgaben belegt werden können

als diejenigen, denen die Nationalschiff

Art. XI.

En cus d'echouemem ou de nnu-

liunge d'un navire appartenant uux Elus

de T’une des llautes Parlies comtrauc-

lantes sur les coles de Tnulrc, il sern

preté louto nide el ussisiunce au cu-

Pilaine ctn Tequipage, lant pour leurs

personnes due pour le navire ot su

cargnison. Les opératidns relatives uu

sauvelage aurom lieu conformémem

aux lois du puys, Ct il no seru pay#c#

de fruis de sauvelnge plus lorts due

co#ux auxqucls les nalionnuk serniem

assujellis en parcil cas.

Les morchandises sanvérs ne seromt

lennes au pniement d'aucun droit, à

moins qu’felles no soient admises pour

la consommalfon.

Ari. XI.

Les slipulalions qui précedem (ar—
tieles premier, deuxiènie, qualrième,

cinqduieme, sikieme seplième, et. neu-

vieme) s'appliquenn à la navigulion

lant morilime due fluviale, de maniere

duc, nommémem par rapport auf droils

de douane, aux droils do navigalion-

posant soit aur les navires, soit zur

les churgements, aun droils de pateme,

ainsi du'à lous aulres droils ou chur-

ges do duclduo nalure ou dénomino-

lion due ce soit, les navircs apparie-

nant à ’aulre Partio comructante ne

pourront eire imposés de droils autres

ou plus &amp;levés due ceur dom som

fruppés les navires nalionaux.
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Art. 13.

Die eiderseitigen Konfuln sollen befugt
sein, die Matrosen, welche von Schiffen
ihrer Nation desertirt sein sollten, festneh-
men zu lassen und sie an Bord oder in

ihre Heimath zurückzusenden. Zu diesem
Zwecke werden sie sich schriftlich an die

zuständigen Ortsbehörden wenden und
durch Mittheilung der Schifföregister oder
der Musterrolle oder durch andere amtliche

Dokumente, im Original oder in gehörig

beglaubigter Abschrift, den Beweis füh-
ren, daß die reklamirten Individuen zu

der betreffenden Mannschaft gehört haben.
Auf die in solcher Weise gerechtfertigte
Reklamation soll die Auslieferung nicht

versagt werden können. Es soll ihnen
aller Beistand gewährt werden für die

Aufsuchung und Festnahme der gedachten

Deserteurs, welche verhaftet und in den

Gefängnissen des Bandes auf Reauisikion
und auf Kosten der Konsuln so lange in

Verwahrsam gehalten werden sollen, bis
die Konsuln Gelegenheit gefunden haben,
dieselben fortzusenden. Wenn jedoch diese

. Gelegenheit innerhalb des Verlaufo von

drei Monaten, angerechnet vom Tage der

Festnahme, sich nicht darbieten sollte; so
werden die Deserteurs in Freiheit gesetzt

und können wegen derselben Ursache nicht
wieder verhaftet werden.

Es versteht sich, daß die Seeleute,
welche Unterthanen des anderen Theiles

sind, von der gegenwärtigen Bestimmung

ausgenommen bleiben.

18 45.

Art. XM.

Les Consuls rospeclils pourrom loire

arreter ei renvoyer soil à bord sont

dans leur pays, les malelols qui au-

reient déserto des bälimenss de leur

nalion. A cel cilet, üs s'’adresseront

Par Ecril aus autorüs locules comp-

lenles et juslisieront, par l'exhibition

en original ou en copie dament cer-

.lilico des regislres du bütiment ou du

röle d'équipage ou par M'auires docu-

menls olliciels, duc les individus du’us

récamem lnisaient Partie du dit CEdui-

puge. Sur ceilo demande ninsi jusli-

lcc ln remise ne pourra leur eure re-

luséo. II leur sern donné toute cide

pour la recherche ct Tarresiulion des

diis déserlcurs, qdui seront memc déte-

nus el gardés dans les maisons d'arret

du pays, à lu réquisilion ct aur frais

des Consuls, jusqu'n ce quc ces agent

vient irouv# une occasion do les laire

arlir. Si pourlum ccluo occasion ne

sc présenlnil pas duns un déelni de

(rois mois à compter du jour de Tar-

restalion, les déserleurs sernicnt mis

en liberlé, ei ne pourrniem plus eire

— —————

I est entendu due los marins su-

jols de Pauu#e Porlio soront excepies

de la prescuie disposilion.
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Art. 14.

Wenn einer der hohen vertragenden

Theile in der Folge einem andern Staate

irgend eine besondere Begünstigung in
Beziehung auf die Schiffahrt gewähren
sollte, so wird diese Begünstigung auch
dem anderen Theile zu Statten kommen,

welcher dieselbe ohne Entgelt genießen
soll, wenn die Konzession ohne Entgelt
gewahrt ist, oder wenn die Konzession

an eine Bedingung geknüpft ist, gegen
Bewilligung desselben Entgelts.

rt. 15.

Es sollen als Schiffe des Zollvereins

oder Belgiens diejenigen angesehen wer-
den, welche als solche in den Staaten,

welchen sie angehren, nach Maaßgabe
der beskehenden Gesetze und Reglements
anerkannt werden. Es versteht sich indeß,
daß die Befehlshaber der Seeschiffe die
Nationalicät derselben durch Seebriefe
beweisen mussen, welche in den vorge-

schriebenen Formen au,gefertigt und mit
der Unterschrift der zuständigen Behörde
des Landes, welchem das Schiff ange-

hört, versehen sind, und daß eines Theils
die Schifföoführer oder Patronen vom

Neckar, vom Main, von der Mosel und

vom Rhein, und andererseits die Schiffo-=
führer oder Patrone von der Maas und

der Schelde ihre Berechtigung zur Schif-

fahrt auf einem der bezeichneten Flüsse
nachweisen müssen, um zur Schiffahrt,

auf den dem anderen vertragenden Theile

zugehörenden Flüssen zugelassenzuwerden,
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Arl. XV.

Si une des UHauics Parlies contrac-

lanies accorde por la suäülc à un aulre

Elat qdueldue lavcur parliculière en

fait de navignlion,, ceile lavcur devien—

dra communo à autre Parlio, qui en

jouira graluilemem. si la conccssion
est gruluile, ou en nccordunt lameme

compensalion, si lu concession est con-

dilionnelle.

Art. XV.

Serom considérés commo nuvires

du Zoll-Veroin ou de la Belgiquo coux

dui scront reconnus tels dans les Eius

auxqduels Us uppurliennem conlormée-

mem oux lois ci réglemems en vi-

gueur. 1| esl doulelois bien enlendu,

due les commandamss de navires de

mer devrom en prouver ln nalionalite,

Par des lellres de mer expediccs dnns

les lormes prescriles el munics de h

signaturo des autcrilés compelentes

du puys auqucl le navirc uppartient-

ei duo, d’uno parl, los conducteurs ou

palrons du Necker, du Mein, de l

Mosello ct du Rhin, el, d auirc part,

les conducteurs ou patrons de la Meuso

ei de TEscaul devrom consialer leur

droit# # In navigalion de l'un des dits

sleuves pour eire admis à la naviga-

on des Uouves apparlennm a l'aule

partio contractante.
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Art. 16.

Es soll völlige und unbeschränkte Frei-
beit des Verkehrs zwischen den Unter-

thanen der beiden hohen vertragenden
Theile bestehen, in dem Sinne, daß ihnen
dieselben Erleichterungen, dieselbe Sicher-
heit und derselbe Schutz, welchen die Na-

tionalen genießen, beiderseits zugesichert
werden. Demgemäß werden die beider-

seitigen Unterthanen in Beziehung auf
ihren Handel oder ihr Gewerbe in den

Häfen, Städten oder sonstigen Orten
der beiden hohen verkragenden Theile, sei

es, daß sie sich dort niederlassen, oder daß
sie sich nur vorübergehend dort aufhalten,

weder andere noch höhere Abgaben, Ta-

ren oder Auflagen entrichten, als diejeni-
gen, welche von den Natienalen zu entrich-

ten sind, und die Privilegien, Freiheiten
und anderen Begünstigungen, deren in

Beziehung auf Handel oder Gewerbe die
Unterthanen des einen der beiden hohen

vertragenden Theile genießen, sollen auch
den Unterthanen des anderen zukommen.

Die Patentsteuer, welche von den Han-
delereisenden in den Staaten des einen der

beiden hohen vertragenden Theile zu ent-

richten ist, wird auf beiden Seiten auf

einen gleichmaßigen, gemeinsam zu bestim-
menden Satz ermaßigt werden.

Art. 17.

Der Durchgang der von Belgien kom-
menden oder dorthin gehenden Waaren,
welche durch die nachstehenden Gebiets-

1845.

Art. XVI.

Iaurn pleine el emtiere liborté

de commercc enirc les sujels des deux

IIautes Parlies comrncinnles, en ce

sens due les memes ncililes, sécurilé

el prolection dont jouissem les nalio-

naux sonl garanties des deux parts.

En conséquenco les sujeis respeciils
ne paierom point à raison de leur

commercce ou de leur indusirie dans

les poris, villes ou licux quelconques

des deux IInutes Parlics conirnclantcs,

soil qu'ils s'y élablissent, soit qu’is 7
rösidem temporairement, des droiis.

taxes ou impòls autres ou plus élev#és

uo eeux qui se percevront sur les

naliononk, el les privilges, immunilés

ei aulres lavcurs, dont jouiront, en

malière de ceommerce ou d'industrie,

les sujels de l'une des deux Ilautes

Parties contraclantes seront communs

 ccux de L'nuirc.

La palenle, donl sont passibles dans
les Eiuts des deux Ilautes Parlies con-

traclames les vovogeurs de commerce,

sera réduite, de part ct d'auire, u un

tanx unisorme à lixer d'un commumn

accord.

Arl. XM.

Le trunsit des marchandiscs venan

de Belgique ou y ollant, Passank par

les terrücires ci- après désignes du
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theile des Zollvereins transitiren, soll den Zoll-Verein, sera soumis, au maximum,

folgenden Abgaben als höchsten Säben aux droits suivouls:

unterworfen sein:
a) Die Durchgangsabgabe soll nicht a) Le drom de irunsit ne pourr

mehrals einen halben Silbergroschen excéder un demi Sülergros par
vom Zollzentner für alle Waaren duintal (Zoll-Cemner) sur loules

betragen, welche auf der belgisch- les marchandises qui arriven à

cheinischen Eisenbahn in Köln an- Cologne pa#r lo chemin de ser

kommen und von dort aus dem Ge- Belge-Rhénan ol qui som do l#a

biete des Zollvereins auf dem Rheine csporices du terriloire du Zoll-

zu Berg oder zu Thal ausgeführt Verein par le Rhin, on amont

werdenz desgleichen sollen alle Waa- ou en avul; vicc-vVersa toutos les

 cken, welche, nachdem sie auf dem marchandises qui, apres eurc en-

Rheine in das Gebiet des Zollver- irées pur le Mhin sur le terri-

eins über Emmerich und Neuburg loire du Zoll-Vorein par Emme-

eingetreten und in Köln zu Schiffe rich et Neubourg ei eirc arri-

angekommen sind, von dort über ves à Cologne par navircs, som

Tachen auf der belgisch-rheinischen de là oxporiées par Aix-la-Cha-

Eisenbahn ausgefuhrt werden, kei- pelle sur le chemin de ser Belge-

nem hoheren Zoll als einem halben HRhenan, ne peuvent eire soumises

Silbergroschen vom Zollzentner un- à un droit plus elevS qu’un demt

terliegen. Silbergros pur quinlal.
b) Die Transitabgabe wird auf einen b) Le droit do transit esl redult à

halben Silbergroschen vom Zoll- un demi Silbergros par dquintal
zentner in Beziehung auf alle Stra- à TPégard de toulos les routes

benzüge ermaßigt, welche von der porien do la fromière Bolge el

belgischen Grenze ausgehen und das Lr#versant le dorritoire du Zoll-

Gebiet des Zollvereins auf der lin- Verein zur la rivo gauche du Rbin,

ken Seite des Rheines durchschnei- paur aboulir dans les poris du

den, um in die Rheinhäfen auszu- HMiin, el vicoe-verso. .

laufen und umgekehrt.

) Die Durchgangsabgabe wird gleich ) Lo droit de lransil sern égale-

falls auf einen halben Silbergroschen menl rluit à un demi Silber-
vom Zollzentner in Beziehung auf gros par quinial à T’égard des
die Straßenzuge ermaßigt, welche routos pui vont de la Belgiquo

Hürftl. Schw. Oiurolssärt. Geseszsaammll. VI. 6
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mit Beruhrung des Gebiets des

Jollvereins von Belgien nach

Frankreich, von Belgien nach den

Niederlanden,
nach Belgien gehen.

d) Die Transitabgabe wird eben so auf
einen halben Silbergroschen vom

Zollzentner in Beziehung auf die
Straßen ermäßigt, welche von Bel-
gien aud durch das Gebiet des Joll-

vereins gehen und auf der deutschen

Grenze von Saarbrück bis Mitten-

wald einschließlich ausgehen, und

umgekehrt.
e) Die Durchgangsabgabe wird auf

zehn Silbergroschen vom Zollzent-
ner in Beziehung auf die Straßen
ermäßigt, welche das Gebiet des

Zollvereins durchschneiden, um auf

der Grenze zwischen Mittenwald
ausschließlich und der Donau ein-

schließlich auszugehen.
Die Transitabgabe, welche für nach-

stehende Gegenstände, nämlich baum-
wollene Waaren, neue Kleider, Leder

und Lederwaaren, Wolle, wollen Garn

und wollene Waaren besteht, wird für

jebt nur auf funfzehn Silbergroschen für
die im Tarif des Zollvereins, dritte Ab-

theilung, zweiter Abschnitt, bezeichneten
Straßenzüge ermäßigt.

Art. 18.

Die Freiheit des Durchgangs durch
Belgien wird, mit Befreiung von allen

und von Belgien

1 8 45.

en France, de Belgique dans les

Pays-Bas ct de Bolgique en Bel-

giduc, en lraversom le lerriloiro

du Zoll-Verein.

d) Le droit de trunsit est de meme

réduit à un demi Silbergros par

duintel à ’égurd des roules dui so

dirigen do lo Belgique par le

lerriloire du Zoll-Verein ei qui

sorient par lo fronliere ullemande

depuis Sunrebruck jusqu’'n Miucu-
wuld inclusivemem et vico-versa.

e) Le droit de trunsit sern rédhit.

à dix Silbergros par quintal à

Tögord des roules dui truversent.

le lorriloiro du Zoll Verein pour

sorlir par la fromierc emire Mi—

lonwald exclusivomem ei le Da-

nube inclusivemem.

Le dron de tUnnsil oxislont sur les

ohblels suivoants, savoir: les lissus de

coton,, les habillemenis noufs, les cuirs

ei ouvrages do cuir, les luines, les

sils Ct liggus de laine, no sera réduit

Pour le moment, du'n duinze Silber—

gros par les routes déesignécs au laril

du Zoll—Verein, troisièdmo Oiwvision.
deuxième seclion.

Arl. XVM.

La liberté du transil par ln Belgiquc

es maintenue, avec T’allrunchissemem
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Abgaben fur den Durchgang auf der bel-
gischen Eisenbahn, sowohl fur die Waa-
ren aufrecht erhalten, welche aus den

Staaten des Zollvereins kommen, als

auch für die, welche dorthin gehen, nach
Maaßgabe der darüber gegenwärtig be-

stehenden Bestimmungen.
Die Abgabenfreiheit, deren Tuch-, Ka-

simir= und gleichartige Waaren in Bel-

gien bei dem Durchgange auf der Eisen-
bahn genießen, wird auf den Durchgang

dieser Gegenstände auf jedem anderen
Wege ausgedehnt.

Die Durchgangsabgabe für Schiefer,
welcher aus dem Zollvereine kommt, nach

Belgien über die zu dem Zwecke geöffneten

Zollámter eingeht, und über die zum
Durchgange geöffneten Aemter an der

Gränze zwischen Belgien und dem Zoll-
vereine ausgeht, soll nach der Wahl des
Betheiligten auf funfzehn Centimen für
hundert Franken an Wereh, oder auf

fünf und zwanzig Centimen für hundert
Kilogramme ermäßigt werden.

Der Durchgang der Lohrinde aus dem

Grohherzogthume Luremburg nach den
Staaten des Zollvereins durch Belgien

über die gemeinsam zu verabredenden Zoll-
ämter soll von allem Zolle frei sein.

Art. 19.

Dag Eisen belgischen Ursprungs soll
bei dem Eingonge in die Staaten des

Jollvereins über die Landgränze zwischen
beiden Ländern zugelassen iwerden, wie

folgt:
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de lout droit pour lo iransit par lo

ehemin do fer Belge, tam pour les

marchandises venam des Einls du Zoll-

Verein due pour les marchandises 7

allant, aux lermos des dispositions nc-—

lucllomem en vigucur.

D’exemplion de droit donk jouissent

en Bolgiquo les drahs, les cusimirs

el leurs similaires, transilon por le

chemin de ler, est Gienduc au transil

de ces arlicles par toute auiro voie.

Le droit de transil sur les ardoiscs

provenam du Zoll-Verein, enirunt en

Belgiquo, par les burcaux de dounne

ouverls à cet ellel ei sortont por les

burcaux ouverts au irunsit de la fron—

lière qui sépare le Zoll-Verein do la

Belgiquc, sern reduit à quinze cen—

limes par cenl rancs de valeur ou

A vingt-cind cenlimes les cem Kilo-

grammes, au choix de Tiniéressé.

Le ironsit des Gcorces à tun du

Grand-Duché de Luxembourg vers les

Eiais du Zoll-Verein pur lu Belgique,

sern exempt de lout droit par les bu

renug à désigner de commun rccord.

Ari. XX.

Les sers d'origino Bolge enirant dans

les Eiats du Zoll-Verein par la sron-

lière do lerre enlro les deux puvys.

seront admis, savoir:

6
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a) Das unter Lil. A. im Tarif des

Zollvereins bezeichnete Eisen (Roh-
eisen, Brucheisen u. s. w.) mit einer

Ermcßigung von funfzig vom Hun-

dert auf die mit dem ersten Septem-

ber achtzehnhundert vier und vierzig

eingetretene allgemeine Abgabe;

1) das unter Lill. B. des gedachten Ta-

rifs bezeichnete Eisen zu dem Satze
von einem Thaler sieben und einen

halben Silbergroschen vom Zentner,
das heißt mit einer Ermäßigung von

funszig vom Hundert auf die mit
dem ersten September achtzehn hun-
dert vier und vierzig eingetretene

Zollerhöhung;
e) Die andern Gattungen fagonnirtes,

verarbeitetes oder unverarbeitetes Ei-

sen, Cisenwaaren jeder Art, welche
unter den folgenden Kategorieen des-

selben Tarifs begriffen sind, zu den
durch diesen Tarif festgestellten allge-
meinen Abgabesätzen.

Man ist übereingekommen, daß, wenn

die Eingangsabgaben auf die verschiede-
nen Kategorieen von Eisen und Eisenwaa-

ren erhöht werden sollten, diese Erhöhung
sich während der Dauer des gegenwärti-

gen Vertrages nicht auf die auo Belgien
kommenden Gegenstände erstrecken wird,
und daß, wenn im Gegentheile die Abga-

ben ermäßigt werden sollten, diese Erma-

Kigung auf die gedachten Gegenstände in
der Weise Anwendung finden wird, daß

1 8 45.

 Les fers désignés sub lllern A
au larif du Zoll—-Verein Ckers

Pruts, fonles cic.) avec réduc-

lion de cinquanto pour cent du

droit genéral de dik Sülbergros

introduit à partir du premior Sep

lembre mil—huit—Conl—duurnule—

dualre:
D) Les fers désignes sub llera B

de cc larif au droit d'un Tha—

ler sepl Silbergros el demi par

duintol (Cenner), Cesl—-dire
avec cinqunnie-pour cent de rG—

duction sur Taugmeniation des

Gdroils Glahlis à partir du premier

Seplembremil-huit-Cent-dunronte-
dunire

c) Les auires espèces de soers sa-

connés, ouvrages ou non, ouvra-

ges de ler de loute espce com-

Pris duns les calégories suivanics

du meme laril, aux droits géné—

rnux licés pur ce trril. '

llcstcnlcnslthqucsjlcstlkoils

cl·cnlkcsosuklosilivckscscalcsgokies
tlokekoctl’ouvl-ngesclckcrvennihnl
üdlkcougmcnlüs,ccllcaugmcnlulion

Itcmloncladuröctlupkcsscntlkuilcsnc
1)()nkms"6lcntlkoauxokliclcsvcnnnl
de Belgique; et due si an contruire

les droits vennicnt à eire reduils, cclle

röduction s'appliquern aux diis articles

de manière à conserver aux produits
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den belgischen Erzeugnissen dieselbe Be-
günstigung auf dac Eisen der ersten und

zweiten Kategorie und die Gleichheit der
Behandlung bei der Einfuhr für das ver-

arbeitete oder nicht verarbeitete Eisen der

übrigen Kategorieen bewahrt wird.
Wenn es jedoch in Folge von Ermaßi-

gungen des Jollvereinstarifs dahin kom-

men sollte, daß die Begünstigung von

fünf Silbergroschen bei der Kategorie n.
und von sieben und einem halben Silber=

groschen bei der Kategorie b. nicht aus-

führbar wäre, ohne zu Gunsten der ge-
nannten Gattungen belgischen Eisens un-

ter den vor dem ersten September achtzehn

hundert vier und vierzig bestandenen all-

gemeinen Tarif herabzugehen, so würden
alödann die beiden hohen vertragenden

Theile sich über die Belgien bei dem Ein-
tritt jener Ermäßigungen zu gewährenden

Kompensationen verständigen.
Art. 20.

Die in dem Zollvereine bestehenden

Ausgangsabgaben auf'Wolle sollen in
Beziehung auf die für Belgien bestimmte
Wolle um die Hälfte ermaßigtk werden.

Art. 21.

Die in dem Jollvereine bestehende Ein-

gangsabgabe für Käse belgischen Ur-
sprungs soll um funfzig vom Hundert er-

mähigt werden.

EineAnzahl von funfzehntausend Ham-
meln aus Belgien soll jedes Jahr in dem

Jollvereine frei von allem Zolle über die
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Belges le meme avanloge sur les ters

dela. première el de la deuxième ea-

tégoris et l'galité de condition d'im-

porlalion pour les sers ouvres ou non

des auires calégories.

Cependank, si par des reduciions u#n

tarif du Zoll-Verein il arrivuil duc

Tavaniage de cind Silbergros (unnt à

la calegorie n) el deo sept Silbergros

el demi qunnt à la cCalégoric b) ne

I" plus rnlisuhle du'en descendunkt,

en faveur des especes do fers belges

designees ci-dessus, un dessous du lo-

ril genéral anlérieur au premier Sep—

lembre mil—huil-cent-dunrunle-dunirc,
alors les deux llaules Parlies contrac-

lantes seentendrniem sur les compen—

sulions # uccorder à# la Belgique àd l’é-

bodue de Tappliculon des réduclions.

Ari. XX.

Les droils de sorlie sur les laines.

en vigucur duns le Zoll-Verein, seron!

réduils de moilib pour les luimes en

deslination do n Belgiguo.

Ari. XXI.

Le droit d’eniréo exislant dans le

Zoll-Verein sur les fromages d'origine

Belge sern rdui de cinqduante pour

cent. ·

Uu nombro do quinze millo mou-

tons venont de Belgiquc sern ndmis,

chuque annéc, dans lo Zoll-Vercin
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demnachst zu bezeichnenden Aemter einge-
lassen werden.

Art. 22.

Die Eingangsabgabe für die Weine
aus dem Zollvereine sowohl zu Lande als

zur See soll auf funfzig Centimen per
Hektoliter für die Weine in Fässern und

auf zwei Franken per Hektoliter für die
Weine in Flaschen ermäßigt, und außer-

dem soll die gegenwärtig für diese Weine
bestehende Akzise um fünf und zwanzig
vom Hundert vermindert werden.

Die gegenwärtig in Belgien bestehende
Eingangsabgabe für Seidenwaaren aus
dem Zollvereine soll um zwanzig vom

Hundert fürdie in dem Zollvereine erzeug-
ten Seidenwaaren ermaßigt werden.

Während der Dauer des gegenwarti-

gen Vertrages dürfen die in solcher Weise

ermaßigten Eingangs= und Akziseabga-
ben nicht erhöht werden, und es versteht

sich, daß die Weine und Seidenwaaren

jedes anderen Ursprungs als die, welche
aus dem Zollvereine kommen, nicht gün-
stigeren Abgaben irgend einer Art in Bel-

gien unterworfen werden dürfen, als die,
welche beziehungsweise auf die Weine und
Seidenwaaren aus dem Zollvereine An-

wendung finden.
Art. 23.

Der Ausgang der Lohrinde aus Bel-

gien über die Aemter Jalhay, Petit-Heer
und Francorchamps soll zu einer Abgabe
von sechs vom Hundert vom Werthe

Statt finden.

1845.

evec exemplion de tout droit par les

burcaux à désigner ultérieurement.

Art XXI.

Lo droit de dounne sur l’imporia-

lion des vins originaires du Zoll-Ver-

ein, lant par lerre quc par mer, sern

röduit à cinquante cemtimes par hec-

lolilro pour les vins on cercles, ei à

deux sranes por heciolürc pour les

vins en bouteilles; de plus, le droit

d'accise maintenum exlsiam sur les

memes vins sern röduit de vingt-eind

Pour cenl.

Le droi aciuel d'enirée cxislam en

Belgique sur les lissus de scoie origi-

naires du Zoll-Verein, sera, reduit de

Ving pour cent pour les lissus de soie

originaires du Zoll-Verein.

Pendam la durée du presem trnité,

les droils de dounne el Taccise, ainsi

réduits, ne pourront eire augmeniés,

et il est enlendu quo les vins ei les

tissus de soic de louie autre origino

duc ccur provenant du Zoll—Verein.

ne pourrom eire soumis on Belgique

à des droils duelconques plus faro-

rables due ceux appliqnes respeclire-
mem aus vins ct aug lissus de scoie

originaires du Zoll-Voerein.

Art. XX/II.

La sorlie de Bolgique des ecorces

à tan par les burennx de Jallioy), de

Peli-heer el de Fruncorchamps aurn

licu au droilt de sis pour cenl ud vu-

lorem.
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Art. 24.

Die sogenannten Nürnberger Waaren,
welche in dem belgischen Zolltarif unter

der Kategorie „Merceric" begriffen sind,
sollen im gedachten Tarif besonders auf-

geführt werden, mit einer Eingangs-Ab-
gabe von fünf vom Hundert vom Werth.

Die in Belgien bestehende Eingangsab=
gabe auf Modewaaren, welche aus dem
Zollvereine herrühren, soll auf den Satz
von zehn vom Hundert vom Werth wieder

hergestellt werden, so wie derselbe sich aus

dembelgischen Zolltarif vor dem belgischen
Arraté vom vierzehnten Juli achtzehn hun-

dertdrei und vierzig ergiedt.

Werkzeuge und Instrumente von Eisen
und Stahl, welche aus dem Zollvereine

herrühren, sollen bei dem Eingange in
Belgien keinen höheren Abgaben, als ge-
genwärtig bestehen, unterworfen werden.

Eben dasselbe ist in Beziehung auf
Baumwollenwaaren jeder Art und des-

selben Ursprungs verabredet.

Mineralwasser aus dem Jollvereinest
frei von Eingangsabgaben in Belgien.

Art. 25.

Belgien wird fortfahren, westphüäli-
sches oder braunschweigsches Leinengarn

bis zu einer Quantität von zwei hundert

funfzig tausend Kilogrammen jährlich zu
der Abgabe von fünf Centimen für hun-

dert Kilogramme zuzulassen.

29

Arl. XX.

Les ouwrages ditss de Nuremberg=

compris an tarif des douuncs Belges

dans In Calégoric des merceries, se-

rom classes séparément dans ce laris

au droit de cing pour ceut od valorem.

Le droit d'eniréc en Belgiqdue sur

les ouvrages do mode originuires du

Zoll— Verein, sera rélabli au laux do

dix pour cent ad valorem, tel qu'il

r#sullait du t#ril Belge ovanl Y’urreic

du quntorze Juillel mil-huil-Cent-dun-
ranie-trois.

Les oulils et inswuments deo (er el

d’acier originnires du Zoll-Verein ne

pourront eire soumis à Teuirée en

Belgique à des droils exco#lunt les

droils aclucls.

Il en sern de memo en cCc dui con-

cerno les lissus de colon de touie

especce de meme origine.

L'enu minérnle provenamt du Zoll-

Verein est exempio de droils à len-

VO n Belgiquc.

Art. XXV.

La Belgidno cominuern d’admettre

au droit do cind conlimes par cent

Külogrammes, des fs de Wesiphalie

ou do Brunsvic jusqu'n concurrence

d'une duomilé de deux cent eindunnte

willo Kiülogrummes Ppar aunce.
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Art. 26.

Das Gesetz vom sechsten Juni achtzehn

hundert neun und dreißig in Betreff der

Handelsbeziehungen Belgiens zu dem
Gtoßherzogthume Luxemburg wird auf-

recht erhalten.
Art. 27.

Um die Handelsbeziehungen und den

Durchgangsverkehr zwischen den Staaten
der beiden hohen vertragenden Theile zu

begünstigen, ertheilen dieselben sich gegen-
seitig die Zusicherung, den Verkehr auf

ihrer Landgränze so leicht, so schnell und
so wohlfeil als möglich zu machenz wenn
auf der einen oder der anderen Seite Vor-

sichtsmaaßregeln für nothwendig erachtet
werden, um Mißbräuchen vorzubeugen,

oder solche zu beseitigen, so sollen diese
Maaßregeln in der Weise eingerichtet wer-

den, daß sie weder der Beichtigkeit, noch

der Schnelligkeit, noch der Wohlfeilheit
der Transporte aus dem Gebiete des

einen nach dem des anderen der beiden

hohen vertragenden Theile Eintrag thun.

Art. 28.

Die beiden hohen vertragenden Theile
behalten sich vor, durch eine zu dem Ende

abzuschließende Uebereinkunft diesenigen
ferneren Maahregeln festzustellen, welche
unter beiderseitigem Einverständniß zu er-

greifen sein werden, um den Schleichhan=

del an der Gränze zwischen dem Zollver-
eine und Belgien zu unterdrücken.

1 8.45.

Art. XXVI.

. La loi du sik Juin mil-huit—cenl—

trenie- ncuf concernant les relalions

commercioles de la Belgiquc avec le

Grond-Duche de Luxembourg est main

lenuc.

Art. XXV.

Dans le bul de favoriser les rel-

lions de commerce el les opérulions

de transit nlre les Elals des deux

Haules Purlies contruchanles, celles-6i

se promeitent röciproqucmem de rendre

aussi sucilcs, aussi prompies el aussi

Cconomiques duc possiblc, les commu—

nicalions par leur sronlièro de lerre;

si des mesures de précaulion sonl ju-

gées de parl et d'autre nécessaires

pour prévenir ou réprimer les abus,

elles seront combinées de lelle sorlo

qu'elles ne puissent prjudicier nux

lacili#s, à in promplilude ni à Teco-

nomie des iransports de Tun vers

Tamre lerriloire des deu Unutes Pur-

lies contrackontes.

Arl. XXVIII.

Les deux Iluutes Partics contrac-

ltnics se réservem de régler ulléricure

ment par une convenlion à# concluro

à ccl essel, les disposilions # prondre

de commun necord, pour reprimer lu

Irnude en maliere de dounno, sur la

Kromière dui sépare le Zoll-Verein

de lu Belgique.
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Die belgische Regierung verpflichtet
sich, schon jetzt von den Befugnissen Ge-

brauch zu machen, welche ihr die Artikel
einhundert acht und siebzig und folgende
des allgemeinen Gesetzes vom sechs und

zwanzigsten August achtzehn hundert zwei
und zwanzig und die Artikel dreizehn und

folgende des Gesetzes vom sechsten April
achtzehn hundert drei und vierzig unter

Anderem wegen Unterdrückung der in he-

dachten Gesetzen erwähnten Niederlagen
und Magazinen gewähren. Dessen in
Erwiederung verpflichtet sich die preuhi-
sche Regierung ähnliche Mittel anzuwen-
den, um den Schleichhandel, welcher zum

Nachtheil Belgiens an der deutsch-belgi-

schen Gränze Statt findet, zu unter-
drücken.

rt. 29.

Jeder deutsche Staat, welcher dem
Zollvereine beitreten wird, soll als mit-

vertragender Theil bei dem gegenwärtigen
Vertrage angesehen werden.

Art. 30.

Der gegenwärtige Vertrag soll ratifi-
zirt und die Ratifikationen desselben sollen
zu Brüssel binnen funfzig Tagen oder wo

möglich früher ausgewechselt werden.
Die Belgische Regierung verpflichtet

sich, von den ihr zustehenden Befugnissen.
schon jebt Gebrauch zu machen, um bin-
nen zehn Tagen nach der Unterzeichnung
des Vertrages die Bestimmungen der Ar-

tikel eins, drei und zwei und zwanzig in
Ausführung zu bringen.

EFüestt. Schw. Rudolst. Gesehlamml. VI.
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Le Gouvernemen Belge s’engage

à user des--présent des lucullés duc

lkui donnent les orlicles cen—soigante-

dix--Buit et suivants de In loi générulo

du vingl-six Aont mil-huil-cent-vingt-
deux el les articles ireize c suivanls

de la loi du six Avril mil-huil-cenl-

duoranle-trois enr’nutres en ce qui

concernc In suppression des dépols ei

magasins memionnes dans les lois pré-

ciées. Par réciprocilé, le Gouverne-

men Prussien s'engage à user de

moyens analogucs pour réprimer ln
Kraude cxercéo an déiriment de la

Belgique sur In fronliècre Germano-

Belge.

Arl. IX.

Sera considéré commo parliccon-
iraclanlo au présent irailé lout Eiat

de IAllemagne qui feru son accession

au Zoll-Verein.

Art. XXX.

Le présent traité sern ratiseé ei les

ralilicalions en serout Cchongées àe

Bruxelles dens de délai de cinduome

jours, ou plus 160 si fuirc se peut.

Le Couvernemem Belge 'engage à

user des pouvoirs du’il possedo des-

A-Présom Pour melire à exéculion dans

les dik jours do la signaturc du trnitc,

les disposilions des arlickes premier,

uoisième el vingi-deuxième.

7
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Der Vertrag wird in Kraft und Wirk-

samkeit bleiben fur die Dauer von sechs

Jahten, angerechnet vom ersten Januar
achtzehn hundert und fünf und vierzig;
doch können die hohen vertragenden Theile
denselben auch vor diesem Zeitpunkte un-

ter beiderseitigem Einverständniß in Aus-

fübrung bringen.
Im Falle, daß sechs Monate vor Ab-

lauf der im Vorstehenden verabredeten

sechs Jahre, weder der eine noch der an-

dere der hohen vertragenden Theile mittelst
einer amtlichen Erklärung seine Absicht,
die Wirksamkeit des Vertrages aufhören

zu lassen, zu erkennen giebt, soll der Ver-
trag auf ein Jahr über gedachten Zeit-
punkt hinaus und so auch fortgesetzt von
einem Jahre zum anderen in Kraft bleiben.

Zur Urkunde dessen haben die beidersei-
tigen Bevollmächtigten den gegenwärti-
gen Vertrag unterzeichnet und demselben
die Siegel ihrer Wappen beigedrückt.

Doppelt ausgefertigt zu Brüssel am
ersten Tage des Monats September im

Jahre des Heils Ein TausendAcht Hun-
dert Vier und Vierzig.

Arnim. Goblet.
(1. 8.) (I. S.)

1845.

Lo trailS aurn lorcc ci vignueur pen—

dont six anndes à daler du premier

Junvier mil— huit—Cent—dunrante-Cind:;
néanmoins les deux IInures Parlies con

(ractonles pourront d'’un commun nc-

cord le meillre à cxéculion avant celle

époque.

Dans le cas où six mois avant l'ex-

piralion des sx années ci-dessus sixces,

ni Tune ni PTauire des Ilautes Parlies

comrnciunics n’'annonce par declaration

ofliciclle son intemion deen ##ire ccsser

les essels, le irnilé reslern en vigucur

pendunt un un au de la de cc lerme,

el ainsi de suilc d'année en annés.

En loi deo dçuoi les Plénipolentiaires

respeclils ont signé le presem traile

el V om apposé le cachel de leurs

es.

Fait en doublo à Bruxelles le pre-

mier jour du mois de Seplembre de

T’#n de grüce mil-huil-Cccnl-qunranc-

duairc.
Aralm. Goblet.
(I. S.) (I. S.)

Nachdem vorstehender Vertrag de dalo 1. Sepbr. u. prnct. diesseits unterm

10. October eisd. anni. ratifizirt worden ist und die Auöwechselung der Ratifi-

cations=Urkundenüber denselben am 19. ebendesselben Monats zu Brüssel Statt

ussünde hatz so wird dieser Vertrag anmit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
udolstadt, den 2.April 1815.

Fürstl. Scworzurg, Geelne Raths-Colleglum.Witzle ben.
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VI. Bekanntmachung
des Flirstlichen Gehcimen-Naths-Collegium, die unter den süddeutschen Münz-

Vereins-Staaten am 31. December 1844 über ein weiteres Ausmünzungs-

Quantum an Gulden= und Halbgulden-Stücken für die Jahre 1845, 1816

und 1847 abgeschlossene Uebereinkunft betreffend,
d. d. 9. April 1845.

nebereinkunft.
Die Königreiche Bayern und Württemberg, die Großherzogthümer

VBaden und Hessen, die Herzogthümer Sachsen-Meiningen und Nassau,
das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt für die fürstliche Oberherrschaft,
dann die freie Stadt Frankfurt, von der Absicht geleitet, das Quantum der

Ausmünzungen an ganzen und halben Guldenstücken, wie solches durch die Ueber-
einkünfte vom 30. März 1839 und 1. Juli 1842 für die Jahre 1839 bis 1844 ge-

schehen, auch für die nächstkommenden drei Jahre gemäß Artikel III. der leczterwähn,

ten Uebereinkunft vertragsmäßig festzustellen, haben zu dem Ende Bevollmächtigte
ernannt, welche vorbehaltlich der Ratification über nachstehende Punkte übereinge-
kommen sind.

Artikel I.

Diecontrahirenden Staaten machen sich verbindlich, in jedem der Jahre 1815,
1816 und 1817 eine Masse von wenigstens vier Millionen nach dem in der

Münchner Conwention vom 25. August 1837 Artikel VII. bestimmten Vertheilungs.

maßstabe ausprägen zu lassen. -

Artikel II.

Die Ausprägung geschieht in ganzen und halben Guldenstücken, das Verhält-

niß zwischen beiden Münzsortenbleibden Ermessen eines jeden Staates uberlassen.
rtikel IIl.

Innerhalb der letzten sechs Monate des Jahres 1847 werden die contrahiren-
den Staaten sich daruber vereinigen, welche Masse von Hauptmunzen vom ersten

Janner 1848 an weiter ausgepragt werden soll. Fur den Fall, daß eine solche
Vereinbarung nicht stattfinden wurde, hat es bei der im Artikel I. der Ueberein-

kunft vom 30. März 1839 enthaltenen Bestimmung sein Verbleiben.
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Gegenwärtige Uebereinkunft soll alsbald zur Ratification der hohen Höfe

vorgelegt und die Auswechselung derRatifications- Urkunden spätestens in drei
Wochen zu München bewirkt werden.

So Sichhen zu Münchn, den 31. December 1844.
für Bayern für Würtkemberg für Baden

August Freih. von SAie Ferdinand Graf von Degenseld= Lodwig Freih. Rüdt

Schomberg. von Collenberg.

(I. S.) (I. S.)

fir Hessen, „ Meiningen, „Nassau, Schwarzburg-Rudolstadt
nd Frankfürtin Folge besonderer Ermächtigung

. ** S.) August Freih. von Glse.

Nachdem vorstehende Uebereinkunft von Serenissimo unterm 8. Januar o.c.

ratificirt und die desfallsigen Ratifications-Urkunden am 19. März 1845 zu

München ausgewechseltworden; so wird diese Uebereinkunft anmit zur Iefentlie
Kenntniß gebracht.

Rudolstadt,den9. April 1845.

Fürstl. Schwarzburg. Geheime-Raths-Collegium.
gez. Witzleben.



Geletzlammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Hiertes Stück vom Jahr 1845.

 24656Ò

 VII. Verordnung
der Fürstl. Regierung vom 25. April 1845, betreffend die Abänderung einiger

in den Maurer= und Tüncher-Innungen enthaltenen Bestimmungen.

Da die in einigen Fürstl. Aemtern der Oberherrschaft des Fürstenthums

noch bestehende Trennung der Tüncher= und Maurer-Innung oft zu mannig-
fachen Beldstigungen der Bau-Unternehmer und zu Irrungen und Streitig-

keiten unter den Zünkten geführt hat, so werden mit höchster Genehmigung
Seiner Hochfürstl. Durchlaucht, des gnädigst regierenden Fürsten und Herrn.
für die Oberherrschaft des Fürstenthumo folgende gesetzliche Bestimmungen bis
auf Weiteres anmit erlassen.

g. 1.

Bei der Innung der Tuncher, insofern diese mit keiner Maurer-Innung
vereinigt ist, soll kunftighin Niemand mehr als Lehrling eingeschrieben werden.
Bei den Innungen der Maurer, sowie bei den combinirten Maurer- und Tun-

cher·Innungen kann dagegen das Eintreten eines Lehrlings nur unter der Be—

dingung stattfinden, daß derselbe sich verpflichtet, sowohl das Maurer= als

auch das Tüncher-Metier zu erlernen. Einem Meister, der nicht beide Pro-

fessionen zugleich betreibt, ist daher nicht mehr erlaubt, einen Lehrling anzu-
nehmen und dao Auoschreiben des Letzteren erfolgt nur nach vorgängiger wohl-

bestandenen Prüfung in beiden Füchern.

b. 2.

Dieselbe Vorschrift erleidet Anwendung aufdie 4bereitsin dem Maurer-
oder Tüncher-Gesellenstande befindlichen Personen, welche das Meisterrecht er-
langen wollen. Schon das Regulativ vom 18. Juni 1810, die Befähigung
und die Prüfung der Maurer betreffend, enthält. in dem §. 3. zub b. und c.,

sowie in dem §. 4. sub c. und l. die Anordnung, daß jeder Maurer in Tüncher-
Hürsll. Schw. Oiuolllärt. Geseösammml. V1l. 8
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Arbeiten erfahren sein und hieruber examinirt werden muß, wobei es auch sein
Verbleiben hat; desgleichen kann derjenige, welcher nur des Tünchermetiers

kundig ist, von einer combinirten Maurer= und Tüncher-Innung ferner nicht
zum Meister gesprochen werden, insbesondere aber ist es dem Tüncherhandwerke

auf keinen Fall mehrgestattet, jemanden zum Meister aufsunehmen; was jedoch
die gegenwärtigen Tünchermeister anbelangt, so soll denselben die Ausübung

ihrer Profession auf Lebenczeit nachgelassen sein.

S. 3.

Um sowohl den Maurer= als auch Tüncherlehrlingen, Gesellen oder Mei-

stern die Erlernung der ihnen zur Zeit noch unbekannten Professionen nament-
lich in Beziehung auf den damit verknüpften Kostenaufwand zu erleichtern, be-

halten Wir uns vor, in geeigneten Fällen die Lehrzeit abzukürzen, oder wohl

auch davon zu dispensiren, und nach Befinden einen theilweisen oder gänzlichen
Erlaß der an die gndigste Herrschaft, sowie an die Innung dieserhalb zu

entrichtenden Abgaben und Gebühren zu verwilligen, resp. der Letzteren zur
Mlicht zu machen.

Gegenwartiges Gesetz tritt mit dem Tage seiner Publication in Kraft;
doch sollen in den ersten Jahren nach der Veröffentlichung desselben bei den
Prüfungen noch billige Rücksichten genommen und die Anforderungen an die
Erxaminanden in beiden Branchen erst nach und nach bis zu dem eigentlichen

vorschriftomäßigen Grade der Kenntnisse und Fertigkeiten gesteigert werden.

urkundlich unter Beidrückung de Fürstl. Regierungs-Insiegels und ge-

wöhnlicher Unterschrift.

Rudolstadt, den 25. April 1815.

Fürstl. Schwarzburg. Regierung.
Hönniger.

N. U. Blanchi.
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 VIII. Bekanntmachung
des Fürstl. Geheimen-Raths-Collegium vom 14. Mai 1845, das der Kunst-

handlung Arlaria und Fontaine zu Mamheim Gnädigst ertheilte Privile-

gium zum Schutze gegen den Nachstich des in ihrem Verlage erscheinenden

Bildes unter dem Titel: „Madonna della scodella“ von Ankonio

4#egri genannt Corcggio betreffend.

Das von Seiner Hochfürstlichen Durchlaucht, Unserm gnddigsten Fürsten.
und Herrn, der Kunsthandlung Arkar#t und Fonkaime zu Mannheim gnadigst

ertheilte Privilegium zum Schutze gegen den Nachstich des in ihrem Verlage
erscheinenden, von dem Direkter der Academie in Parma, Ritter Paolo Torchi

in Kupfer gestechenen, Bildes unter dem Titet: „Ilodonna delln scodella“ von

Ankomio Allepri genannt Corepyio wird andurch nachstehend für den Umfang

des hiesigen Fürstenthums zur Nahachuung bekannt gemacht.
Rudolstadt, den 14: Mai 1

Fürstl. Schwarzb. Geheime-Raths-Collegium.
gez. Witzleben.

Wir Friedrich Günther, von Gottes Gnaden First zu

Schwarzburg u. s. w. urkunden hiermit:

Nachdem Wir dem von der Kunsthandlung Arkarin und Fontaine zu

Mannheim bei Uns angebrachten Gesuche um Ertheilung eines besonderen Pri-
vilegium zum Schube gegen den Nachstich des in ihrem Verlage erscheinenden,
von dem Direktor der Academie in Parma, Ritter Puolo Toschi in Kupfer ge-

stochenen, Bildes unter dem Titel: -Madonma dellu scodella“ von Ankonio

Allegri genannt Coregyio zu willfahren Uns gnädigst entschlossen haben; so
ertheilen Wir der gedachten Kunsthandlung das erbetene Privilegium auf zwan-

zig Jahre dergestalt, daß ohne Genehmigung der genannten Handlung oder
deren Rechtönachfolger bei Vermeidung der vollständigen Entschädigung der
dadurch beeinträchtigten Kunsthandlung oder deren Rechtönachfolger, sowie der
Confiscation der vorhandenen Exemplare und Platten und einer Geldstrafe von



48 1845.

funfhundert Gulden, Niemand den gedachten Kupferstich, so lange die Platte
desselben noch nutzbar ist, auf kunstliche Weise nachzubilden oder durch ein rein

mechanisches Verfahren vervielfaltigen darf, ohne Unterschied, ob die Nachbil-
dung in einer andern Größe als der erwähnte Kupferstich, oder auch mit an-
dern Abweichungen von demselben vorgenommen wird, sofern nur die Verän=

derungen nicht so überwiegend sind, daß die Arbeit nicht als eine bloße Nach-

bildung, sondern als ein eigenthümliches Kunstwerk betrachtet werden kann;
auch daß bei Vermeidung der oben gedachten Nachtheile und Strafen Niemand

wissentlich dergleichen widerrechtlich vervielfältigte Abdrücke zum Verkauf halten
darf.

Urkundlich haben Wir dieses Privilegium, bei welchem die betheiligte
Kunsthandlung oder deren Rechtsnachfolger auf deren desfallsigen Antrag

schleunigst und kräftigst von Unsern Behörden geschützt werden sollen, eigen-

händig vollzogen und mit Unserm Fürstlichen Insiegel bedrucken lassen.
So geschehen

Rudolstadt, den 14. Mai 1845.

. S. Friedrich Günther,
(L. S.) e " i e

—z'.—



Geletzlammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Fünstes Stück vom Jahr 1845.

&amp; K. Verorduung
der Fürstl. Regierung d. d. 81. Mai 1845, betreffend die Dauer der Ar-

beitszeit der Mamer, Zimmerleute und Handarbeiter, die Bestimmung der
Zeit für das Frühstück und Vesperbrod, sowic das Verbot rücksichtlich deo

Wegtragens der Abgänge der Holz= und sonstigen
Ban-Materialien.

(Mudelstädter Wochenbl. 1915. Sl. 23.)
Nachdem zu vernehmen gewesen, daß die unter'm 10.Juli 1825 im 29. Stücke

des hiesigen Wochenblattes vom gedachten Jahre bekannt gemachte Verordnung,

die Dauer der Arbeitszeit der Maurer, Zimmerleute und Handarbeiter betreffend,
gegenwärtig nicht immer gehörig befolgt werde, so wird der Inhalt des erwähn-

ten Erlasses, welcher für die Zukunft sich nicht allein auf öffentliche, sondern auch
auf die von Privaten ausgeführt werdenden Bauten zu erstrecken hat, und wornach
die Tagarbeit der genannten Professionisten und Handarbeiter vom Anfange des

Monats April bis zu Ende des Monats September 10 volle Stunden, nämlich

von 6 Uhr früh bie 11 Uhr Mittags und von 1 Uhr bis 0 Uhr Abends (Sonna-

bends nicht ausgeschlossen) enthalten muß, mit dem Beifügen andurch in Erinne-
rung gebracht, daß auf die Zeit zum Frühstücke und Vesperbrode nicht mehr
alseine Viertelstunde verwendet werden und während des Winters wegen der Kürze
der Tage bei dem etwaigen Genusse eines Vesperbrodes eine Versckumung in der

Arbeit gar nicht Statt finden darf.

Zugleich wird jedem bei einem Bau beschäftigten Arbeiter untersagt, sich die
Abgänge der Holz= oder sonstigen Baumaterialien anzueignen und auf die Ueber-

tretung dieses Verbots, vorbehdltlich der Entschädigungs-Ansprüche des Bau-
herrn, eine Geldbuße von 1 bis5Gulden, wovon ein Drittheil der Denunciant

erhält und zwei Drittheile in die betreffende Ortsarmencasse fließen, oder verhält-
nißmäßige Gefängnißstrafe anmit festgesetzt. Rudolstadt, den 31. Moi 1845.

Fürstl. Schwrhburg. Regierung.
X. A. Blanchi.

Hürffl. Schm. Mdolslänt. Gesehsmml. Vl. ·
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 X. Bekanntwachung
der Fürstl. Regierung vom 19. Juny 1845, betreffend das Verbot, mitteist

k Ceirtulars die Bewohner der biesigen Statt zu Unterstützungen

aufzufordern.
(Rudolstädter Wochenbl. 1815. St. 25.)

Da in neuerer Zeit es öfters vorgekommen, daß von Hrivaten ohne vorher

bei Fürstl. Regierung hierzu eingeholte Erlaubniß in hiesiger Stadt schriftliche Ge-
suche um Unterstützung in Circulation gesetzt worden sind, so sehen wir uns ver-

anlaßt, das Publicum darauf aufmerksam zu machen, daß Niemandem ohne un-

sere Genehmigung gestattet ist, weder für sich noch für andere Personen die Wohl-
thätigkeit der hiesigen Residenzbewohnerin dieser Weise in Anspruch zu nehmen,
indem wir zugleich anmit festsehen, daß außer der sofortigen Wegnahme der circu-

lirenden Bittschrift nicht nur jeder, welcher ein dergleichen Gesuch zu seiner eige-

nen Unterstützungin Umlauf gebrachtbat, mit 3 Tagen Gefängniß bestraft, son-
dern daß auch derjenige, welcher für einen Andern zu Verwilligung von milden
Gaben auffordert, sowie jeder, der, ohne sich zuvor vergewissert zu haben, daß
die Erlaubniß von Seiten Fürstl. Regierung zu Veranstaltung einer solchen Col-

lecte bereits ertheilt ist, einen verartigen Aufsatz abgefaßt hat, in drei Gulden
Geldstrafe, welche in die Waisenhauscasse fließen, oder bei etwaigem Unvermögen
in eine Strafevon drei Tagen Gefängniß genommen werden wird.

Rudolstadt, den 19. Juny 1835.

Fürstl. Schwarzburg. Regierung.
Honniger.

N. U. Blanchl.

—.—
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X XI. Bekanntmachung

des Fürstl. Geheimen-Raths-Colleglum, die von den sübdeutschen Münz-Vereins-

Staaten am 27. März 1845 abgeschlossene Convention zur weiteren Ausbildung

und Vervollständigung des süddeutschen Münzwesens betreffend,
4. d. 25. Juny 1345.

Conventionu.

Die Königreiche Bayern und Württemberg, die GroßherzogthümerBa-
den und Hessen, die Herzogthümer Sachsen-Meiningen und Nassau,
das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt für die Fürstliche Oberherr=
schaft, dann die freie Stadt Frankfurt, von der Absicht geleitet, in dem süd-

deutschen Münzwesen auf der Grundlage der Convention vom 25. August 1837

einige nach den bisherigen Erfahrungen als zweckmäßig erkannten Ergänzungen
einzuführen, haben zu dem Ende Bevollmächtigte ernannt, welche über nachste-
hende Punkte übereingekommen sind.

Artikel 1.

Die kontrahirenden Staaten machen sich verbindlich, die zur Zeit im Umlaufe
befindlichen aber mie dem dermaligen Münzsysteme nicht mehr vollkommen über-

einstimmenden Kronenthaler allmählig aus dem Verkehre zu entfernen, und dem-
zufolge innerhalb der nächsten drei Jahre, sonach bis zum 1. Janner 1818, davon
eine Summe von mindestens zwölf Millionen Gulden nach dem in der Con-

vention vom 25. August 1837 Art. J. bestimmten Verkheilungs-Maßstabe einzu-

ziehen, und durch Ausprägung einer gleichen Summe in Münzen des Gulden=
systemes zu erseßen.

Artikel 2.

Hiebei sollen zunachst die sogenannten Brabanter- und die unter Kaiserlich

Koniglich Oesterreichischem Stempel gepragten Kronenthaler der Einziehung un-
terworfen werden. Rucksichtlich der von den suddeutschen Vereind- Regierungen
selbst geprägten Kronenthaler, bleibt es dem Ermessen der betreffenden Regierun-
gen anheimgestellt, wann sie dieselben, jedoch ohne Einrechnung in die nach

Trt. 1. einzuziehende Summe, einziehen und umprägen zen wollen.
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Artikel 3.

In den gemäß Art. XI. der Convention vom 25. August 1837 alljährlich

von jeder Münzstätte zu erstattenden Hauptbericht sind auch Nachweisungen
über die Summe und das Gewicht der eingezogenen Kronenthaler, sodann

die über den Feingehalt derselben gemachten Beobachtungen aufzunehmen.

Artikel 4.

Innerhalb der lehzten sechs Monate des Jahres 1847 werden die kontra-

hirenden Staaten sich darüber vereinigen, welche Masse von Kronenthalern
weiker eingezogen und umgeprägt werden soll. Für den Fall aber, daß eine

solche Vereinbarung nicht stattfinden sollte, machen dieselben sich verbindlich,
vom 1. Janner 1848 an jährlich ein Quantum von mindestens zwei Mil-

lionen Gulden einzuziehen und umzuprägen.

Artikel 5

Neben den im Art. 4. der Convention vom 25. August 1837 vereinbarten

ganzen und halben Guldenstücken wird als größere Hauptmünze für die süd-
deutschen Vereins-Staaten ein Zwei-Gulden-Stück angenommen.

Artikel 6.

Dasselbe soll gleichwie die Gulden= und Halbauldenstücke im 241 Fl. Fuße
ausgeprägt werden, einen Feingehalt von 15 Silber, und einen Durchmesser
von 36 Millimetres erhalten.

Artikel 7.

Der Avers des Jweiguldenstückes zeigt das Bildniß des Regenten des be-

treffenden Staates.

Der Revers enthält das gandebwappen.

Ueber dem Wappen wird die Werthsbezeichnung „ZWET GULDEN·:
und unter demselben die Jahreszahl angebracht.

Die Ränderung ist gleichwie bei den Gulden= und Halbguldenstäcken.



1845. 53

Die freie Stadt Frankfurt behält auch bei den Zweiguldenstücken dat Ge-
präge der Guldenstücke mit veränderter Werthöbezeichnung bei.

Artikel 8.

DieFhhlergrenze für die Zweiguldenstücke wird auf ropp sowohl imFein-
gehalte als im Gewichte festgesetzt.

Artikel 9.

Die Bestimmungen der Convention vom 25. August 1837 Art. 12. und

des Vertrages vom B. Juny 1838 über den Beitritt des Herzogthums Sach-

sen-Meiningen Art. 2. Abs. 2. bezüglich der Controlprobe der Gulden-

und Halbguldenstücke finden auch auf die Zweiguldenstucke gieichmäßige An-

wendung.
Artikel 10.

Die kontrahirenden Staaten machen sich verbindlich, alljährlich ein solches
Quantum von Zweiguldenstücken auszupragen, welches mindestens der vertrags-

Mmäßig einzuziehenden Summe von Kronenthalern gleich kömmt.

Artikel 11.

Die im Art. 13. der Convention vom 25. August 1837 einer künftigen

Vereinbarung vorbehaltene Abnützungs-Grenze wird für die Zweiguldenstücke
auf 17 p. C., für die Einguldenstücke auf 2 p. C., für die Halbguldenstäcke
auf 27 p. C. festgesetzt.

Artikel 12.

Sämmtliche kontrahirende Regierungen machen sich verbindlich, die in dem
Gebiete des süddeutschen Münzvereins kursirenden älteren und abgenätzten eige-
nen Scheidemünzen allmählig einzuziehen, und sich darüber am Schlusse jedes
Jahres gegenseitige Mittheilung zu machen.

Als ältere Scheidemünzen sind diejenigen anzusehen, welche vor Auflösung
des deutschen Reiches für ihre dermaligen Landestheile geprägt worden sind.

Gegenwäriige. Convention soll alsbald zurRatification der hohen kon-
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trahirenden Regierungen vorgelegt, und die Auswechölung der Ratifications-
Urkunden zu München spätestens binnen sechs Wochen bewirkt werden.

München, den 27. März 1845.

für Bayern. für Württemberg. für Baden.
C.. Frelher von Gise. (##.) Fandlnand Oras v. De-(I# .) Ludiilg Frelherr Rüdt

(I. S.) Graf v. Selusheim. Venfeld-Schomberg. von Colleuberg.

G.s.) Wanner. (I#.) Schübler. (ITS.) L. Kachel.
—.

für das Großherzogthum Hessen. für Sachsen-Meiningen. für Nassau.
#s.) Rößler. (L. S.) Frelher von Gise. (I.S.) Neuter.

für Schwarzburg- dost und die freie Stadt Frankfurt.
L. S.) Freiherr von Gise.

Nachdem vorstehende Convention von Serchissimo am 16. April a. c.

ratificirt und die deofallsigen Ratifications-Urkunden unter'm 7. d. M. zu

München ausgewechselt worden; so wird diese Convention anmit zur öffentli-
chen Kenntniß gebracht.

Rudolstadt, den 25. Juny 1815.

VFürstl. Schwarzb. Geheime-Raths-Collegium.
gez. Witzleben.

XII. Bekauntmachung
der Fürstlichen Negierung vom 26. Juny 1845, daß das in K. 19. der Statu-

ten des Begräbniß-Vereins der Gemeinden des Pfarrspiels Oberhain erwähnte

Begräbnißgeld wegen anderer Forderungen als der Begräbnißkosten nicht

in Anspruch genommen, auch nicht mit Arrest belegt werden darf.

(Rudolstädter Wochenbl. 1845. St. 27.)

Nachdem die in §. 19. der von dem Fürstl. Consistorio allhier unter'm

20. Juni a. c. confirmirten Statuten des Begräbniß-Vereins der Gemeinden

des Parrspiels Oberhain enthaltene Bestimmung, wornach das Begräbnißgeld,

als lediglich zu Bestreitung der Begräbnißkosten bestimmt, wegen, anderer For-
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derungen nicht in Anspruch genommen, noch auch mit Arrest belegt werden

darf, von Serenissimo die höchste Genehmigung erhalten hat, so wird dieselbe
zur allgemeinen Nachachtung bekannt gemacht.

Rudolstadt, den 26. Juny 1815.

Fürstl. Schwarzburg. Regierung.
Hönniger.

C. Bamberg.

&amp; XIII. Bekanntmachung
der Fürstl. Regierung vom 2. July 1845, die Erwelterung der im F. 90.

des Forst -Straf-Gesetzes vom 30. December 1840 enthaltenen

Bestimmung wegen verbotenen Verkaufs von Leseholz

betreffend.
(Nubolstädter Wochenbl. 1845. St. 29.)

« AufhöchstenBefehlsckcnissimiwirdfürviebeidenBesirkedksFükstlis

chen Landrathamtes zu Oberweißbach zur Nachachtung aller derer, welche es

angeht, hiermit verordnet:
1) Da es zeither öfters vorgekommen, daß die an die Unterthanen aus der-

herrschaftlichen Waldung abgegebenen Feuerhölzer Gegenstand der Spe-
culation geworden und wieder an Andere, häufig auch ins. Ausland ver-

dußert worden sind, so wird, zur Vermeidung der sich hieraus ergeben-
den Inconvenienzen, die im §. 90. des Forststrafgesezes vom 30. Decem-

ber 1840 enthaltene Bestimmung wegen verbotenen Verkaufs von Lese-

holz dahin erweitert, daß auch diejenigen mit einer Strafe von fünf
Gulden oder nach Befinden fünf Tagen Gefängniß belegt werden sollen,
welche ohne für den einzelnen Fall besonders erlangte Erlaubniß das
unmittelbar aus der herrschaftlichen Waldung oder aus den zur Deckung

des Holzbedürfnisses der Communen des Landrathamtes zu Königsee und

Oberweißbach zu errichtenden Holzmagazinen für ihren eigenen Verbrauch
erhaltene Brennmaterial an Holz, Reisig oder Kohlen an Andere wie-
der verkaufen oder vertauschen.

2) Da zur größten Benachtheiligung des herrschaftlichen sowohl als des In-
teresse derjenigen Gemeinden und Privaten, welchen Waldungen eigen-
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thümlich zugehören, bisher in den meisten Fällen die Holzfreoler in dem
Besicz des von ihnen entwendeten Holzes geblieben sind. so soll von jetzt
an alles, was an gestohlenen Holz, Reisig oder Kohlen bei dem Frevler

vorgefunden wird, unnachsichtlich demselben abgenommen und zum Be-
sten der Armen verwendet werden. Wegen Erstattung des Werths des

gefrevelten Gegenstandes werden alsdann zwar keine weitern Ansprüche
an den Frevler gemacht werden, derselbe bleibt aber zum Ersaß des

verursachten Schadens nach Maßgabe der im §. 8. in Verbindung mit

S. 27 fgg. des Forststrafgesetzes enthaltenen Bestimmungen verpflichtet.
Insofern das confiscirte Brennmaterial aus einer einem Privaten gehs-

rigen Waldung stammen sollte, so ist diesem zwar die Rücknahme des
ihm Entwendeten unbenommen, jedoch hat er in diesem Falle sein be-

hauptetes Eigenthumsrecht genügend nachzuweisen. Hierbei wird noch
bestimmt, daß die betretenen Freoler verbunden sind, das entwendete

Holz, Reisig oder Kohlen auf Verlangen der Anhaltenden sogleich selbst
an den beziehungsweise bestimmten Aufbewahrungsort zu schaffen, oder

im Weigerungsfalle eine Strafe von zwei Gulden oder zwei Tagen Ge-
füngniß zu gewärtigen haben.

Rudolstadt, am 2. July 1815.

Fürstl. Schwarzburg. Regierung.
Hönniger.

C. Bamberg.



Geletzlammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Sechstes Slck vom Jahr 1845.
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 E&amp; XIV. Bekauntmachun
der Fürstl. Regierung und der Fürstl. Landebhauptmannschaft im Betreff des

Beschlusses der deutschen Bundesversammlung vom 19. Ju# 1845, wegen des
Schutzes von Werken der Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck und

unbefugte Nachbildung, d. d. 8: und 14. July 1845.

(Rudolstädt. Wochenbl. 1845. St. 29. und Frankenh. Intelligenzbl. 1845. St. 30.)

In Gemahheit höchster Resolution Sorenissimi wird nachstehender, in der
21. diesjährigen Bundestags-Sitzung gefaßte, Beschluß wegen des Schutzes
von Werken der Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck und unbefugte Nach-

bildung:
Beschlußt: .

NachdemderBundeöbkschlußvomvtanovbr.Isssnukdasgetingste
MaaßdeöSchuheöfestgestellthat,welcherinne-halbdeödeutschenBunde6-
gebiets den dort erscheinenden literarischen und artistischen Erzeugnissen gegen
den Nachdruck und jede andere unbefugte Vervielfaltigung auf mechanischem
Wege zu gewähren war, eine weitere Vereinbarung über gemeinsame Gewäh-

rung eine5 völlig ausreichenden Schutzes aber gleichzeitig vorbehalten worden
ist, so sind sämmtliche deutsche Regierungen über folgende Bestimmungen zur
Ergänzung des Beschlusses vom pten Novbr. 1837 übereingekommen:

1) Der durch den Artikel 2 des Beschlusses vom yten Novbr. 1837 für min-

destens 10 Jahre von dem Erscheinen eines literarischen Erzeugnisses oder

Werkes der Kunst an zugesicherte Schutz gegen den Nachdruck und jede an-

dere unbefugte Vervielfältigung auf mechanischem Wege wird fortan in-
nerhalb des ganzen deutschen Bundesgebiets für die Lebenödauer der Ur-

heber solcher literarischen Erzeugnisse und Werke der Kunst, und auf
dreißig Jahre nach dem Tode derselben gewährt.

2) Werke anonymer oder pseudonymer Autoren, so wie posthume und
solche Werke, welche von moralischen Personen (Academieen,, Untversi-

Fürstl. Schw. Mukolstärt. Gesegsamml. VI. 10

 . .——355
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8)

9

5)

M

1845.

täten u. s. w.) herrühren, genießen solchen Schutzes während dreißig
Jahren, von dem Jahre ihres Erscheinens an.

Um diesen Schutz in allen deutschen Bundesstaaten in Anspruch nehmen

zu können, genügt es, die Bedingungen und Förmlichkeiten erfüllt zu
haben, welche dieserhalb in dem deutschen Staate, in welchem das

Originalwerk erscheint, gesetzlich vorgeschrieben sind.
Die Verbindlichkeit zu voller Schadloohaltung der durch Nachdruck u.

s. w. Verletzten liegt dem Nachdrucker und demjenigen, welcher mit

Nachdruck wissentlich Handel treibt, ob, und zwar solidarisch, in so
weit nicht allgemeine Rechtogrundsätze dem entgegenstehen.

Die Entschädigung hat in dem Verkaufspreise einer richterlich festzusetz-
enden Anzahl von Exemplaren des Originalwerkeo zu bestehen, welche
bis auf 1000 Exemplare ansteigen kann, und eine noch höhere sein soll,

wenn von dem VBerletzten ein noch größerer Schaden nachgewiesen wor-

den ist.

Außerdem sind gegen den Nachdruck und andere unbefugte Vervielfäl=
tigung auf mechanischem Wege, auf den Antrag des VBerletzten, in al-
len Bundesstaaten, wo die Landeögesetzgebung nicht noch höhere Stra-

fen vorschreibt, Geldbußen bis zu 1000 Gulden zu verhängen.

Die über dergleichen Vergehen erkennenden Richter haben, nach nähe--
rer Bestimmung der Landesgeseche, in denjenigen Fällen, wo ihrem Er-

messen zufolge der Befund von Sachverständigen einzuholen ist, bei li-

terarischen Werken das Gutachten von Schriftstellern, Gelehrten und

Buchhändlern, bei musikalischen und Kunstwerken das von Künstlern,

Kunstverständigen und Musik= oder Kunsthändlern einzuholen.

andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rudolstadt, den 8. July 1815.

Frankenhausen, den 11. July 1815.

Fürstl. Schwarzburg. Regierung.
Fürstl. Schwarzburg. Laudeshauptmannschaft.
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 XV. Verordnung
der Fürstl. Regierung vom 11. Aug. 1845, das Verbot und die Bestrafung

des Einfangens der Singvögel und Spechte, des Ausnehmens und Zerstörens

der Vogeluester, sowie des Einsammelns der Ameisencicr und des

Wogschießens der Singvögel mit Blasröhren betreffend.

(Rudolst. Wochenbl. 1845. St. 36.)

Da sich neuerlich die Kieferneule (phalnena nockun Piniperda) in bederkli-

cher Anzahl gezeigt hat, und es sich dechalb um so mehr nöthig macht, daß
die Singvögel und Spechte geschont werden, so wird die bereits unter'm 11.

Aug. 1840 (Gesetzsammlung vem Jahre 1840. St. 9. Nr XXIXII.) erlassene

Verordnung, wornach alles Einfangen der Singvögel und Spechte durch Stel-
len von Tränken, Dohnenstrichen, Laufschlingen, Fallen, Leimruthen, Meisen-
hütten, Meisenkasten, Sprenkel u. dergl., ingleichen auch das Ausnehmen und

Zerstören der Vogelnester, sowie das Sammeln der Ameisen-Eier, ersteres
bei 8 Fl. 45 Kr. und letzteres bei 1 Fl. 45 Kr. oder dem gleicher Gefängniß-

oder körperlicher Strafe verboten worden, nicht nur hiermit wieder in Erin-

nerung gebracht, sondern auch das Wegschießen der Singvögel mit Blasröh-
ren ebenmäßig bei einer Geldstrafe von 8 Fl. 15 Fr. oder dem entsprechender

Gefängniß-oder körperlicher Strafe untersagt.

Rudolstadt, den 11. August 1815.

Fürstl. Schwarzburg. Negierung.
Hönniger.

N. U. Blanchl.

. — —
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 XVI. Bekanntmachung
derFürstl. Landeshauptmannschaft zu Frankenhausen vom 15. August 1845,

die Veränderung des Taxpreises mehrerer Arzneien betreffend.
(rankenh. Intelllgenzbl. 1845. St. 35.)

Die bei den eingetretenen veränderten Preisen mehrerer Droguen gleichma-

ßig abgednderten Tarbestimmungen verschiedener Arzneien, welche mit dem 1.
September dieses Jahres in der Fürstlichen Unterherrschaft in Anwendung kom-
men sollen, werden nachfolgend hierdurch öffentlich bekannt gemacht.

Frankenhausen, den 15. August 1845.

Fürstl.Schwarzb. Ozudeshaupemannschafe.
Tuch.

Veränderung des Taxpreises mehrerer Arzneien.
Geilchte! Gewlcht

Acidum benzoicum. ., 1Dra. 90 Demmoe subt. pulv. lims 78
„ succinic. ceru—33 40rrrr 18

. ——48,,bp.... 26

„ JSulph. rectik, ven. Unze— 0admium aalphuricum . Dn. 510

Acrusooa ... — 2—4phora 1 Unze 8

„ gçr. mod. pllrr.——5—0% a Dro.—10
„ Jubt. pulv. — 4arvophyff 1 Unze 7 6

Aloc luchng — 1|10% sSubtl. plwvrl.6

„ gross. mod. pulv. 2 4Cassio cinnamon. —2—
„ Subt. pulv. 26 „ contugs — 4

Ambra grisen 1 Ser.i0h subl. pollr. —3
Amygdalo umar... 4 Unz831|| Cosloreum Conadense. 1 Dro.66

„ rlie. — 11101 subt. pulvy. s1Ser. 2110

„ dulccrs — 41 „ Sibirieum — 42

oxcorlie. — 110h subt. pulv. Gron3

Adlo Amygdal. —t —6 Cera alllaa 1 Ures
„ Cinnamom. — —4|Ceicewm —— 34

5„ lwtid. anlkuystte. 193 58 (Chiniodin........1Dra. 18
Opii.... ... — 13 2Chinium..... .... 1 Scr.1

HallsenmNucisie — 5|— „ muriaticum — 10 8

„ Tolulanum 1 Dra.6 khomphorienm° — 110|0
Benzoe 1 Unze 5110 „ sulphurie. — 7 6
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Gewlcht.#t Gewicht.

Colocynis " Unze 10erba Salviae 1 Uxre
„ prpp44DrDa. — 11

Cortex Chin. Hue.beom. Unze50ö01 gr. won-. pulv. —
, pulv.—74 subpul—·2—
»kogms eoat ...—7 »Hm-»Unm-krv.—68
„ gr. mod. plllll6„ OkFdu. rubr. va. 178

suhl. plv.88ndio — 10|—

Preemr Cham. 1 Dra. subt. puly.. — 11
1 Unze 4 —— conp. — 3110

m Gl##rr. — 12 20dum . . . . . . . ... 1 Ser. 22

Ertract Chinw luse. 1 DraKKoli hydriodicunDro.
„ lrig. parat—88— ir. der—
„ regie % Saulyhuric. ncäk. 1Ue—

„ frig. porat —108Lciucarium Angli. 1 Ser. 2

„ spirüuus— 4ihen Curragheen conc. 1 Unz1
„ Obizr — 58|Liniment. amm.-Camph. —6

„ HRnlonhe — 2|4| Liquor Ammonii ahisst —22

„ venalo — 0Lößpodium — 28

„ Sencego —210|MI Calabrina. — 26

Flores Cassico. 1 Uze61l alblhm. —

„ amom. ...— 6Mschs 1 GCran—

„ ameo.— 10 Amwrin. — — 6
„ vulgar.. — 210] „Anisi. .. .. .. 1Dru. 110

conce.. — 1121 Be monnee 110

5„ gr. mod. pall. coamphoralum. 1 Urze
„ subl. plvCoassiao cinpnanm.# Dra.6
„ Melvac arbr Cchamomiillac cir.Scr. 15

nc. — 2— . simplexr — 29|10

„ Hhoeados — 1|888 „ lerebinl. Dra.6

„ con— Ciunamomi acul4 Sr. 6—

„ Ros. * cone Crolonis —14
 , Verbase —52 de Cedro 14 Dra!h4

n cone. — 261 lourinum ... 1Unzo 26

Folia Uyeeusi coee.4Nocidis Dro. 3 4
„ subl. pulw. —4„ UA.omlb. pip. Angl.—

Gluilli. .. . . . . ... —„Neroli pr .. .. 1Ser. 1110

» NOTva——710,,Nucismo..;..1Ua-es—
» MI-p21vko.1.2.,,0kiwckquc 4Dra.4

Herbo Crig. cret. cone. 4 Unzo] 441 „ FPpav... Unrol.114
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Oleum Lergelini
„KRosarum . . ...

" * ernion .
v ·

Cpium subl. pull.
Oxalillln *-.

HRadix Gulangge
conc.

subl. pul.
gr. mod. pulv..

RKanhceconc.pulv.
sepomm. ur. c.
Senegue

1

7)

25

2222 sug-
2

conc.

subt. pulk
Zedoariuo

e

2 l

ubl. *
Nezioa rs !•8

subl. p

Sk Thermar. Crain
Cccum.

Semen Anisi grin .
z. puly.4

„ Cinne

„ subt. pulv.

„ Cydoniorum

„ Poconine

 n2em
„ Perlii

„ Sabadilluo

subt. puly.

— zer I#auritPhRh. milit.

Species aai. inlus. pecl. %

*- pulv. .
Unventm cereum.Elem

dewicht ##

4 Scr. 2Species ad sufliendum

— 13| Spirüus Ganghorano croc.
1 Unze 1|8„ camphorulus
—|Nüri sama-is

19m210,1k0.....
IngcstosuccuS Glzcznslt dok-
.-.«12,, sululv.
-10., Latini-state erudus

 1|0Syrupus Cin ..
— IEIEE

— 2— Senegse

— 34 * Late ·-

— 16 "„ aromoliicg

— 38 » n·

-42,,Bcn7.ocs...—..
-5—,, compos.
— 2360„ Carminalira

—210 Coasior. Can. delh.
—6 „ ibiriei

— 8 aciher

——Cbhiniockhnn
— 818 „ Cinnamomi

1 Dra.Colocyumid.
1 Unzo? „ Joll .

210

18

2 6

710

26

18

18

18

 tiIrlnnl
*

—

Gewlcht *m

1 Uze4
— 2

— 18

— 32

— 1410

— 4

— 58

— 110

— 18

—.0

—1
1 Dra.

1 Uze 4
— 148

—4
— 4

— 5

1Dra. 2—
— 120 6
— 20s10

—.6

1 Unze 44
— 5—

1 Dra.16
— 58

1 Unze 52

—1

1 Dra.4

1 Unze 410
— 16 4

—.34
—3

— 114

—

— 4

4 Scr..—



1845. 63

XVII. Bekanntmachung
des Fürstlichen Geheimen-Raths-Collegium d. d. 26. September 1845,
die Wiederaufhebung der seit dem Jahre 1839 inrerimsstisch eingeführten

Ausgleichung# -Abgabe von dem, aus der Königlich Bayerischen

Erclabve Kauledorf in das Thüringensche Vereinsgebiet

übergehenden, Biere betreffend.

(Rudolstädt. Wochenbl. 1815. St. 40.)

Nachdem die Königlich Bayerische Staats-Regierung beschlossen hat, daß
mit dem 1. October d. J. in der Königlich Bayerischen Erclave Kaulsdorf die

Braumalgzsteuer und zwar mit Bestimmung des Steuersatzes zu 1 Fl. 161 Kr.

für jeden Bayerischen Centner oder 20 Sgl. für jeden köllnischen Centner des

zum Bierbrauen verwendeten Malzschrotes eingeführt werden solle; so wird der

bezügliche passus der Bekanntmachung des Fürstlichen Geheimen-Raths-Col-

legium vom 24. April 1839 wegen Einführung einer Auögleichungs-Abgabe
von dem, aucs der Koniglich Bayerischen Exclave Kaulsdorf in das Thürin=

Hensche Vereinsgebiet übergehenden, Biere — (Rudolst. Wochenblatt Stück 18.

vom Jahre 1839) —hierdurch wieder aufgehoben, so daß von ersterwähntem

Zeitpunkte an die Erhebung einer Uebergangs-Abgabe von.Bier bei dessen Aus-
fuhr aus Kaulsdorf cessirt, und demnach der Verkehr jener Exclave mit den zum

Thüringenschen Vereine gehörigen Ländern aller bisherigen Hemnisse entledigt
wird.

Rudolstadt, den 26. September 1815.

Fürstl. Schwarzb. Geheime-Raths-Collegium.
gez. Ketelhodt.





Geletzlammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Siebentes Slck vom Johr 1845.
—*J33*8

&amp; XVIII. Vereins-Zolltarif

für die Jahre 1816, 1847 und 1848., d. d. 31. Oktober 1845.

Wir Friedrich Günther, von Gottes Gnaden Fürst zu

Schwarzburg, Graf zu Hohnstein, Herr zu Arustadt, Sonders-
hausen, Leutenberg und Blaukenburg u. s. w.

thun hiermit kund und zu wissen:

Da mit dem 1. Januar 1816 der dreijährige Zeitraum endet, nach des-

sen Ablauf der unter'm 1. November 1812 bekannt gemachte Vereins-Zoll-

tarif in Gemäßheit des Zollgesetzes vom 1. Mai 1838 B. F. 13. zu berichti-

gen und für die nächsten drei Jahre acht Wochen vorher vollständig von Neuem

herauszugeben ist, so haben dieserhalb zwischen den zu dem Gesammt-Zoll-
Vereine gehörigen Staaten Verhandlungen Statt gefunden, in deren Folge
der anliegende Vereins-Zolltarif vereinbart worden ist, welchem Wir in Ge-

mäßheit der oben angeführten Gesetzesstelle für die Jahre 1840, 1847 und
1818 hiermit gesetzliche Kraft ertheilen und demnach Unsern Behörden, sowie
Unsern Unterthanen befehlen, sich überall danach zu achten.

Urkundlich unter Unser'’m Fürstlichen Insiegel und Unserer eigenhändigen
Unterschrift.

So geschehen

Rudolstadt, den 31. Oktober 1845.

(L. S.) Friedrich Günther,
 JF. z. S.

Färsll. Schw. Rudolst. Gesetsamml. VI. 11





kür die Jahre

1846, 1847 und 1848.
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10.

11.

12.

13.

14.

16.

17.

0

Erste Abtheilung.

Gegenstände, welche gar keiner Abgabe unterworfen sind.

Beume, Sträuche und Reben zum Verpflanzen, ingleichen lebende Gewächse in Töpfen oder

Kübeln;
Bienenstöcke mit lebenden Bsenen;

Branntweinspülig;
Dünger, thierischer; desgleichen andere Düngungsmittel, als: ausgelaugte Asche, Kalkäscher,

Knochenschaum oder Zuckererde, Düngesalz, letzteres nur auf besondere Erlaubnißscheine und

unter Kontrole der Verwendung;

Eier;
Erden und Erze, die nicht mit einem Zollsatze namentlich betrofsen sind, als: Bolus, Bimsstein,

Blutstein, Braunstein, Gyps, Lehm, Mergel, Sand, Schmirgel, Schwerspath (in krystallisirten
Stücken), gewöhnlicher Topferthon und Pfeifenerde, Tripel, Walkererde u. a.;

Exzeugnisse des Ackerbaues und der Viehzucht eines einzelnen von der Zollgrenze durchschnittenen

Landgutes, dessen Wohn= oder Wirthschaftsgebäude innerhalb dieser Grenze belegen sind;

Fische, frische, und Krebse (Flußkrebse); desgleichen frische unausgeschälte Muscheln;

Feldfrüchte und Getreide in Garben, wie dergleichen unmittelbar vom Felde eingeführt werden;

Flachs und Hanuf, geröstet oder ungeröstet, in Stengeln und Bunvenz ferner Gras, Futter-

kräuter und Heu, auch Heusaamen;

Gartengewächse, frische, als: Blumen, Gemüse und Krautarten, Kartoffeln und Rüben, eß-

bare Wurzeln 2c., auch srische Krappwurzeln, ingleichen Feuerschwamm, roher; auch unge-

trocknete Cichorien;

Geflügel und kleines Wildpret aller Artz

Glasur= und Hafnererz (Alquilousx);

Gold und Silber, gemünzt, in Barren und Bruch, mit Ausschluß der fremden silberhaltigen

Scheidemünze;

Hausgeräthe und Effekten, gebrauchte, getragene Klelder und Wäsche, gebrauchte Fabrikgeräth=

schaften und gebrauchtes Handwerközeug, von Anziehenden zur eigenen Benutzung; auch auf

besondere Erlaubniß neue Kleider, Wäsche und Effekten, insofern sie Ausstattungögegenstände

von Ausländern sind, welche sich aus Veranlassung ihrer Verheirathung im Lande niederlassen;

Holz: Brennholz beim Landtransporte, auch Reisig und Besen daraus, ferner Bau= und Nutz-

holz (einschließlich Flechtweiden), welches zu Lande verfahren wird und nicht nach einer Holzab-

lage zum Verschiffen bestimmt ist;
Anmerkung: Dem Lanttransporte wird das Verslößen in losen Stücken auf Floßkanälen und Floßbächen

gleichgeachtet.

Kleidungsstäcke und Wäsche, welche Reisende, Fuhrleute und Schiffer zu ihrem Gebrauche, auch

Handwerkszeug, welches reisende Handwerker, sowie Geräthe und Instrumente, welche reisende
Künstler zur Ausübung ihres Berufs mit sich führen, ingleichen Musterkarten und Muster in

Abschnitten oder Proben, die nur zum Gebrauch als solche geeignet sind; dann die Wagen der

Reisendenz ferner die beim Eingange über die Grenze zum Personen= oder Waarentransporte

dienenden und nur deshalb eingehenden Wagen und Wasserfahrzeuge, letztere mit Einschluß der

darauf befindlichen gebrauchten Inventarienstücke, insofern die Schiffe Ausländern gehbren, oder

insofern inländische Schiffe die nämlichen oder gleichartige Inventarienstücke einführen, als sie beim

Ausgange am Bord hatten; Reisegeräthe, auch Verzehrungsgegenstände zum Reiseverbrauch;

Kunstsachen, welche zu Kunstausstellungen oder für landesherrliche Kunstinstitute und Samm-

lungen, auch andere Gegenstände, welche für Bibliotheken und andere wissenschaftliche, beson-

ders naturhistorische Sammlungen öffentlicher Anstalten eingehen;
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18. Lohkuchen (ausgelaugte Lohe als Brennmaterial);

19. Milch;

20. Obst, frisches;

21. Papier, beschriebenes (Akten und Manuseripte);
22. Saamen von Waldhölzern;

23. Schachtelhalm, Schilf= und Dachrohr;

24. Scheerwolle (Abfälle beim Tuchscheeren); Flockwolle (Abfälle von der Spinnerei); Tuchtrümmer

(Abfälle von der Weberei), und die aus Lumpen gewonnene Zupfwolle (Shuddywolle);

25. Seidencocons;

26. Steine, alle behauene und unbehauene, Bruch-, Kalk-, Schiefer-, Ziegel= und Mauersteine

beim Landtransport, insofern sie nicht nach einer Ablage zum Verschiffen bestimmt sind; Mühl-

und grobe Schleif= und Wetzsteine in demselben Fallez;

27. Stroh, Spreu, Häckerling;
28. Thiere, alle lebenden, für welche kein Tarifsatz ausgeworfen ist;

29. Torf= und Braunkohlen, auch Steinkohlenasche;

30. Treber und Trester.

Zweite Abtheilung.

Gegenstände, welche bei der Einfuhr oder bei der Ausfuhr einer Abgabe

unterworfen sind.

Fänfzehn Silbergroschen oder ein halber Thaler Preußisch, oder zwel und fünfzig und ein halber

Kreuzer im 241-Guldenfuß vom Zentner Brutto-Gewicht wird in der Regel bei dem Eingange, und

weiter keine Abgabe bei dem Verbrauch im Lande, noch auch dann erhoben, wenn Waaren ausge-
führt werden. 1

Ausnahmen hiervon treten bei allen Gegenständen ein, welche entweder nach dem Vorhergehenden
(erste Abtheilung) ganz frei, oder nach dem Folgenden namentlich:

a) einer geringeren oder höheren Eingangsabgabe als einem halben Thaler oder zwei und fünfzig

und einem halben Kreuzer vom Zentner unterworfen,
oder e

b) bei der Ausfuhr mit einer Abgabe belegt sind.

Es sind dieses folgende Gegenstände, von welchen die beigesetzten Gefälle erhoben werden:



Benennung der Gegenstände.

V

 Abfälle

von Glashütten, desgleichen Scherben und

Bruch von Glas und Por ellan; von der Blei-
gewinnung (Bleigekrätz, Blei- Abzug oder Ab-
strich und Bletasche); von der Gold= und Sil-

berbearbeitung (Münz-Grätze); von Seifen-
siederesen die Unterlauge; von Gerbereien das

Leimlederz ferner Blut von geschlachtetem Vieh,
sowohl flüssiges als eingetrocknetes, Thier-
flechsen, Abfälle und Theile von rohen Häuten
und Fellen, abgenutzte alte Lederstücke, Hörner,
Hornspitzen, Hornspänec, Klauen und Knochen,
letztere mögen ganz oder zerklefnert sein.

0 Baumwolle u. Baumwollenwaaren:

hh Rohe Baumwollel
Baumwollengarn, ungemischt ober gemischt
mit Wolle oder Leinen:

1. ungebleichtes ein- und zweidrähtiges, und

Wattoon

Anmerk. Zu Jetteln angelegtes, borseOüchert * un—
geschlichtet .

2. ungebleichtes drei- und mchrdrähtiges, in-

gleichen alles gezwirnte, gebleichte oder ge
farbte Garn.... ...

) Baumwollene, desgleichen aus Baumwolle u.

*

Leinen, ohne Beimischung von Seide, Wolle
und andern Thierhaaren gefertigte Zeuge und

Strumpfwaaren, Spitzen (Tüll), Posamen=
tier-, Knopfmacher-, Sticker= und Putzwaaren;
auch dergleichen Zeug; und Strumpfwaaren
mit Wolle gestickt oder broschirt; ferner Ge-
spinnste und Tressempaaren aus Metallfäden
(Lahn) und Baumwolle oder Baumwolle und

Leinen, außer Verbindung mit Seide, MWolle,

Eisen, Glas, Holz, Leder, Messing, Rund andern Materialten .....

3Blei:

a) Rohes, in Blocken, Mulden cc.., auch altes,
desgl Blei-, Süler-, und Gold-Glätte

b) Grobe Bleiwaaren, als: Kessel, Röhren
Schrot, Platten u. s. w., auch gerolltes Blei

!) Feine Bleiwaaren, als: Spielzeug 2c. ganz
oder theilweise aus Blei, auch vergleicher
lackirte Waaren

Bürstenbinder= und Siebmacher-
wagaren:

a) Grobe, in Verbindung mit Holz oder Essen,
ohne Politur und Lack

4 r— i · ri

4

Maaßstab

der

Verzollung.

Abgabensätze

nach dem

14-Thaler-Fuß

Rehlr.

Eingang.

des Thalers

beim

Sar.
(6#..)

(mit der intheilung

in 30tel und 24stel),

—.——

Ausgang.
Gar.

W F.

—.

Eingang.
# I.

nach dem

241 -Gulden-Fuß,

beim

Ausgang.
Fl. It.

Für

Tara

wird vergütet

vom Zentner

Brutto-Gewicht:

Pfund.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

..... 13entr.b3

frei.

2

3

50

10

73
(0)

15

815

(12)

») Die unter den Silbergroschen stehenden Ziffern bezeichnen 24 stel des Thalers.

frei.
(1)

frei.

87

17

30

15

30

J30

13

18 in FKssern u. Kisten

13 in Körben.

7 in Ballen

18 in Fassern u. Kisten
7 in Ballen.

G in Fssern u. Kislen

Wn Fässern u. Kisten
113 in Körben.

16 in Fässern u. Kisten
6in Ballen.
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FürAbgabensätze
nach dem

Maaßstab 14-Thaler-Fuß Tara

„ de (mit der inhiluns nach dem wird vergütet
des Thalers - · -

Benennung der Gegenstände! drer ,lden= Fuß, aan zunme

Verzollung. beim beim .
Eingang- [Ausgang. Eingang. Ausgang.] Brutto-Gewicht:

Ted E l A#er — # — MN—

b) Feine, in Verbindung mit andern Moteria-
lien (mit Ausnahme von edlen Metallen, fei-
nen Metallgemischen, Bronce, Perlmutter, 1
echten Perlen, Korallen oder Steinen), auch
Siebböden aus Pferdehaaren Zentr. 170 20in Fässernu.Kisten

5| Drognerie= u. Apotheker-auch Farbe-
waaren:

a) Chemische Fabrifate für den Medizinal= und
Gewerbsgebrauch, auch Präparate, ätherische
und andere Oele, Säuren, Salze, eingedickte
Säfte; desgl. Maler-Wasch-Pastellfarben
und Tusche, Farben= und Tuschtasten, feine

Pinsel, Mundlack (Oblatten) , Englisch-Pfla-
ster, Siegellack u. s. w.; überhaupt die unter

Apotheker-, Droguerie= und Farbewaaren
gemeiniglich begriffenen Gegenstände, sofern " 16in Fässernu.Kisten
sie nicht besonders ausgenommen sind Sentr. 310 510 # 9 in Körben.

G) 6 in Ballen.
Ausnahmen treten jedoch folgende ein, und zah-

len weniger:

b) Alaun · 0 « o o s o o o 1 Zentr. 1 10 2 20 » 11 in Fasseru.

#

c) Bleiweiß (Kremserweiß), rein oderversebt
Chlorkallk 1 Zentr. 330 6 in Fässern.

d) Mennige, Schmalte, ungereinigte und ge-
reinigte Soda (Mineral-Alkali), Kupfervitriol,

gemischter Kupfer= und Eisenvitriol, weißer
Vitriol, Wassergllss 1 Zentr. 115
Anmerk. Ungereinigte — unter 30 Procent

reines wasserfreies Natron enthaltende — Soda,

beim Eingang über die Preußische 7 "sowie in Preußen, Sachsen und Kurbessen bei
dem Eingang auf Flüssen und in Sachsen au

der Landgrenee 1 Zentr. 71

(0)
e) Eisenvitriol (grünerr) 1 Zentr. 71 26E1
I!) Gelbe, grüne, rothe Farbenerde, R (6)

Kreide, Ocker „Rothstein, Umbraz so wie
alle Abfälle von der Fabrikation der Salpe-

tersäure; schwefelsauresundsalzsauresKali,
auch roher Flußspath in Stücken 1 Zentr 5 177

) 1. Kreuzbeeren, Quercitron, Saflot, Waid (4)
und Wau. . ... . . . 11Zenir. 5 5 171 174

0
2. Kraopv. 1 Zentr. 5 . 17z

4

3. Aloe, Flechten, Oallapfel, Kurkume, *
Sumach .. . . 11Zertr. rei. 10 rei!. 35

G'4. Eckerdoppern, Knoppenn 1 Zur. rei frei. 177
ch

b) Farbehölzer, in Blöcken, gemahlen od. geraspel! 1 Zentr 8 5 17 1171
4 4Z ··

i) Korkholz, Pochhelz, Cedernholz undBuchs. ch
baum .. 1 Zentr. 5 5 171 174

40J04
k) Pott-(Waid-) Asche, Weinstein 1 Zent . 7841. . 261

(6) l
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Benennung der Gegenstände.
Verzollung.

73

Abgabeusätze

Maaßstab

der "

nach dem

14-Thaler-Fuß
(mit der Eintheilung

des Thalers
in 30stel, und 2##L),

beim

Sar
Ke#tr.]) (ZSr.

—

Eingang.

Wtkr.

Ausgang.
Igr.
g r.

nach dem

Für

Tara

244 = Gulden-FuPß, wird vergütet

beim
—————

Eingang. Ausgang.
NI. 4 Tkr. » Fl. Ir.

vom Zentner

Brutto-Gewicht:

Pfund.

) Harze aller Gattung, europäische und außer—
europäische, roh und gereinigt . . ..

m) Mineralwasser, natürliches, in Flaschen oder
Krügen "4 e 2 · · · 4 " " *

n) Salpeter, gereinigter und ungereintgter, auch
salpetersaures Natron . .. ..

0) Salzsäure und Schwefelsäure

p) Schwesfe

0) Terpentin und Terpentinöl (Kiendl)
Anmerk. Die allgemeine Eingangsabgabe tragen:

1) rohe Erzeugnisse des Mineral-, Thier= und
und Pflanzenreichs zum Gewerbe= und Me-

dizinalgebrauche, die nicht besondees höher
oder niedriger besteuert sind, insbesondere
auch anderswo nicht genannte, außer eu-

ropdische Tischlerhölzer;
2) ungereinigtes schwefelsaures Natron.

6Eisen und Stahl:

a) Roheisen aller Artz altes Brucheisen, enur
feile, Hammerschllg

b) Geschmiedetes und gewalztes Eisen (mit Aus-
nahme des faconirten) in Stäben von 1 Qua-

dratzoll Preußisch im Querschnitt und dar-
über; desgleichen Luppeneisen, Eisenbahn-
schienen, auch Roh= und Cementstahl, Guß.
und raffinirter Stahl... .

0) Geschmiedetes und gewalztes Eisen (mit Aus-
nahme des faconirten) in Stäben von weniger
als 1 Quadratzoll Preußisch im Querschnitt

4) Faconirtes Eisen in Stäben; desgleichen
Eisen, welches zu groben Bestandtheilen von
Maschinen und Wagen (Kurbeln, Achsen, u.
dergl.) roh vorgeschmiedet ist, in so fern der-
gleichen Bestandtheile einzeln einen Zentner
und darüber wiegen, auch Pflugschareneisen;

schwarzes Eisenblech, rohes Stahlblech, rohe
(unpolirte) Eisen= und Stahlplatten; Anker
so wie Anker und Schiffsketten

) Weißblech, gefirnißtes Eisenblech, polirtes
Stahlblech, polirte Eisen= und Stahlplatten,
Eisen= und Stahldraüt
Anm. 1. An den Zollgrenzen der Preußischen west-

lichen Provinzen, desgleichen von Bavern,

Württemberg, Baden, Kurhessen und Lu.
remburgsinddie unter Pos. a. genannten

Gegenstände beim Ausgange zollfrei.
Von Rohstabl, seewárts von der Rufsi=

schen Grenze bis zur Weichselmündung
einschließlich eingehend, wird nur die all-

gemeine Eingangsabgate erhoben.
 Gekneppertes Zameisen kann in Bapern

auf der Grenze von Hindelang bis Frei-
lassing zu dem Zollsatze von 11 Rthlr.

(2 fl. 374 kr.) pro Zentner eingehen.
4. Radkranzeisen zu Eisenbahnwagen wird

nach Pos. (. verzollt.

4

f) Eisen= und Stahlwaaren:
1. Ganz grobe Guswaaren in Oefen, Platten,

Gittern c.. .

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentrt.

1 Zentr. rei.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.1

5

1h

7r)
(0
5

ck)
10

G

10

G

10

(8)

15
(12)

15

(12)

S

7
(0)

1S

frei.

35

15

13
9

st

2614

in Kisten.
in Karben.

10 in Fässern u. Kisten.
6 in Körben.

4 In Ballen.



Benennung der Gegenstände.

74

Abgabeu sätze

Maaßstab

der

Verzollung.

nach
14-Thaler= Fuß

(mit der Eintheilung

dem

des Thalers

beim

Eingang.
Gar.

Peber. (a-br.)

in 30stel und 2astel),

—

Ausgang.
Gar.

K#htre (ger.

nach dem

beim

Nl. Kkr.

Ausgang.
————

*FI. Ir.

Tara

wird vergütet

vom Zentner

Brutto-Gewicht:

Pfund.

7

2. Grobe, die aus geschmiedetem Eisen oder

Eisenguß, aus Eisen und Stahl, Eisen-
blech, Stahl- und Eisendraht, auch in Ver-
bindung mit Holz gefertigt; ingleichen
Waaren dieser Art, die gefirnißt oder ver-

zinnt, sedoch nicht polirt sind, als: Aerte
Degenklingen, Feilen, Hämmer, Hecheln,
Haspeln, Holzschrauben, Kaffeetrommel
und -Mühlen, Ketten (mit Ausschluß de
Anker= und Schiffsketten), Maschinen von

Eisen, Nägel, Pfannen, Plätteisen, Schau-
feln, Schldsser, grobe Ringe (ohne Politur)
Schraubstöcke, Sensen, Sicheln, Stemm-
eisen, Striegeln, Thurmuhren, Tuchmacher
und Schneiderscheeren, grobe Waagebalken
Zangen u. . 55.

3. Feine, sie mögen ganz aus feinem Eisen-
guß, polirtem Eisen oder Stahl, oder au

diesen Urstoffen in Verbindung mit Holz
Horn, Knochen, lohgarem Leder, Kupfer,
Messing, Zinn (letzteres polirt) und ande-
ren unedlen Metallen gefertigt seyn, als:

Streichen, Schwerdtfegerarbeit u.s.w.(mi
Ausschluß der Näh= und Stricknadeln);
lackirte Eisenwaarenzauch Gewrhre aller
Art 4 4 4 4 ri 4

Gußwaaren (seine), Messer, d

Wasserblei (Reißblei), Galmei, Kobalt:
Anmerk. An den Bayerschen, Sachsischen, Wur—

tembergischen, Badischen und Luxemdur-
gisch-Belgischen Grenzen, Eisenerz

Flachs, Werg, Hanf, Heede

Getreide, Hülsenfrüchte, Säme-
reien, auch Beeren:

a) Getreide und Hülsenfrüchte, als: Weizen,
Spelz oder Dinkel, Gerste (auch gemälzte),
Hafer, Heidekorn oder Buchweizen, Roggen,
Bohnen, Erbsen, Hirse, Linsen und Wicken

Erze, nämlich: Eisen= und Stahlstein, 7v

Anmerk. 1. In Bayern an der Grenze von Berch.

tesgaden 1 Bayerischer Scheffel

Anmerk. 2. Auf der Süchsisch-Böhmischen Grenze

gehen die unter u. genannten Getreidearten
und Hülsenfrüchte beim Landtransporte zu fol-
genden ermäßigten Sätzen ein:

Weizen, Spelz oder Dinkel
Roggen, Bohnen, Erbsen, Hirse, Lin-

sen und Wiken

Gerstter
Hafer und Heidekonon:

Anmerk. 3. Hafer in Quantitäten unter einem

Preußischen Scheffel oder beziehungsweise unter
2 Baperischen Meben und andere Getreide-

arten, so wie Hülsenfrüchte unter einem hal-

ben Peußischen Scheffel oder unter 1 Bayer.

. 11 Dresdener

Metzen frei.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

—

1 Schfl.

1 Baper.

Scheffel.

Scheffel.

1 dito.

1 dito.

1 dito.

5

(4)

0

ch
20

(16)

1— S#t

— —

*

frei.

(4)

10

17

frei.

frei.

30

30

 117

171

10

24

frei.

10 in Fassern u. Kisten

6 in Körben.

4 in Ballen.

1# in Fässern u. Kisten
6in Körben.

4 in Ballen.

—



Benennung der Gegenstände.

RA 1
4 Sämereien und Beeren:

1. Anis und Kümmel ..

2. Oelsaat, als: Hanfsaat, Leinsaat und

Leindotter oder Doder, Mohnsaamen,Raps, Rubesaat
3. Kleesaat und alle nicht namentlich im Torf

genannten Sämereien; ibhleichen Wach-holderbeeren
Anmerk: Ein Preußischer Schesur Menn wirdmit Einschluß des Sackes zu 89 Pfund, "7

Baper. Scheffel desgl. zu 360 Of. gerechnet.

#% und Glaswaaren:
a) Grünes Hohlglas (Glasgeschirr)

Anmerk. Bei loser Verpackung werden zu 1 Zent-
ner veranschlagt

5 Preußische

6 Altkaperllche Kubikfuß.oder

4 Rheinbayerische

b) Weißes Hohlglas, ungemustertes, ungeschlif-
fenes; ingleichen Fenster= und Tafelglas in

seiner natürlichen Farbe (grün, halb— und
ganz weissH

Anmerk. Vorgedachtes Hohlglas nur mit abge-
schlifsenen Stöpseln, Béden oder Rändern

Zc) Gepreßtes, geschliffenes, abgeriebenes, ge-
schnittenes, gemustertes weißes Glas; auch
Behänge zu Kronleuchtern von Glas, Glas-

knöpfe, Glasperlen und Glasschmelz

) Spiegelglas:
1. wenn das Stück nicht über 288 Preußtsche

oder 333 Altbayerische oder 255 Rhein-
bayerische  Zoll mißt,

a) gegossenes, belegtes oder unbelegtes,
aa) wenn das Stück nicht über 144 Preußi-

sche U Zoll mißt
bb) wenn das Stück über 144 und bis

288 Preußische — Zoll mit

/) geblasenes, belegtes oder unbelegtes
2.bebtrs und unbelegtes, gegossenes und ge-

blasenes, wenn das Stück mißt: harh
tinbader.

zoll D Zoll Preuß. Altbayerische O Zoll
über 288 bis 576 oder bis 666 oder 514

„ 576 „1000 „ „ 1156 „ 886!
1000 „1400 „ „ 1618 „1241

„ 1400 „1900 „ „ 2196 „ 1684

„ 1900llPreußise
Anmerk. Rohes ungeschliffenes Spiegelglas wird

* die allgemeine Eingangs-Abgabe einge-
lassen.

0) Farbiges, bemaltes oder vergoldetes Gur
ohne Unterschied der Form, auch Glaswaaren
in Verbindung mit unedlen Metallen und an-

Maaßstab

der

Verzollung.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

4 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Stück.
1 Stück.

1 Stück.

1 Stück.

1 Stück.

dern nicht zu den Gespinnsten gehdrigen Ur-

nicht über 288 Preuß.oll das Stück messe

Anmerk. Splegel von größeren Dimenssonen de

stoffen; desgl. Spiegel, deren Glastafel
1 Zentr

"

Eingang. Ausgang.

6

dScbs—

10

Abgabeusätze

nach dem 6

14-Thaler-Fuß
(mit der Elntheilung

des Thalero
in 30 stel und 2#stel),

beim

15

(110

241 = Gulden-Fuß,

1

10

10

14

5

14

35

17

52

nach dem

beim

ingang. Ausgang.
 .. ——

E

LAMMGI. Tx. Tr

Für

Tar a

wird vergütet

vom Zentner

Brutto-Gewicht:

Pfund.

45

41

15

30

23 in Fässern und

Klsten.
13 in Körben und

Gestellen.

Kisten.% in Fissern und
18 in Krben.

17 In Kisten.

W in Fässern und

Kisten.
13 in Körben.



Benennung der Gegenstände.

11

12

Glases zahlen, ohne Rücksicht auf die Rahmen,
den Eingangszoll nach obigen Stücksätzen für
Spiegelglas, den Dimensionen des Glases ge-

mäß; falls sich der Eingangszoll danach aber
geringer als 10 Rithlr. oder 17 Fl. 30 FKr.

vom Zentner berechnet, diesen Satz.

Häute, Felle und Saare:

a) Rohe (grüne — gesalzene, trockene) Häute und
Felle zur Lederbereitung; rohe behaarte

Schaf-, Lamm= und Jehenfelle ; rohe Pferde.haare .

b) Felle zur Pelzwerk- (Rauchwaaren- ) Berei-
tung .... ...

o)Hascn-undKaninchenfclle,rohe,und-Haare

d)Haarevoch"ndvü-h.

Holz, Holzwaaren 2c.

4) Brennholz beim Wassertransport

76

" Maaßstab

Abgabensätze
nach dem

14-Thaler= Fuß
(mit der Eintheilung nach dem

Für

Tara

wird vergütet

b) Bau= und Nutzholz beim Wassertransport, oder
beim Landtransport zur Verschiffungsablage:"

1. Eichen-, Ulmen-, Eschen-, Ahorn-, Krrsch-

Birn-, Apfel-, Pflaumen-, Kornl= und!Nußbaumhozzs

Pappeln, Erlen= und anderes welche Holz;
ferner Bandstöcke, Stangen, Faschinen,
Pfahlholz, Flechtwesdenue ..

3. Sägwaaren, Faßholz, (Dauben) und alles
andere vorgcarbeitete Nutzholz:

a#) aus den unter 1. genannten Holzarten

2. Buchen-; auch Fichten-, Tannen-, Lerchen-,Kubitfaß.

8) aus den unter 2. genannten Holzarten

Anmerk. In den östlichen Provinzen des Preußi-
schen Slaates wird erhoben, für

aa) Blöôcke oder Balken von hartem Holze

56) Blöcke oder Balten von weichem Holze

ech Bohlen, Bretter, Latten, Faßholz (Dau-

ben), Banstäcke, Stangen, Saschinen,
Mahlholz , Flechtwelden 2c.

se) Holzborke oder Gerber-Lohe, desgleschen Holz-
kohlen. ....

1) Holzasche .

c) Hölzerne Hausgeräthe (Meublle.) und an-
dere Tischler-, Drechler= und Böttcherwaa.

ren, welche gefärbt, gebeizt, lackirt, polirt,
oder auch in einzelnen Theilen in Verbindung
mit Eisen, Messing oder lohgaremLeder ver-

arbestet sind; auch feine Korbflechterwaaren,
Fourniere mit eingelegter Arbeit und ge-
rissenes Fsschen

—.—

der des Thalers 2441-Gulden-Fuß,
in 30stel und 24stel), Fuß vom Zentner

Verzollung beim beeim J

Eingang. Mgang. Eingang. JAmgang. Brutto- Gewicht:
— nL fg#Hllz# —VFundA

gAutnr — .0 · 2r513inFässkmmMstm

13e1m.frcc. l (0) frei. 5 Gin Ballen.

1 Zentßo.0 110

116)
1 Zentr. frei 15 rei 521

612)
1 Zentr. frei 5 frei. 174

(4)

1 Preußß 21
# Klafter (2)

1 Baperischh
Klafter · 8

l Schiffélast
(37 33tr.)

 lod.b. Floßen 1 1115
75 Preuß.

. Schiffslast
bdkn, b. Flösen 10 33

90 Kubik-- 8 «
Fuß. ( )

1Schiffslast) 1 10 220

(8)
1 dito. 20 1 10

(16)

5 Stück.

25 dilo. 1

 Schiffslast.15
(12

1 Zentr. rei. 21 rei. 82
 1Pt 4 (2)
1 Zentr. frei. 10 rei 5

(8

1 Zentr. 13 5.15 16 in Fässern u. Kisten
6 in Ballen.
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Abgabensätze Far
nach dem

14-Thaler= Fuß Tara
(mit der Gintheilung nach dem S

„ * Thale « «,. vird vergütet

Benennung der Gegenstände drs0 24-Gulden-Zuß,
Verzollung. beim beim

5 Mubgang. Eingang-I##egang. Brutto-Gewicht:
Sy s

xidir. 4 Rihlt. St. zi. Fr. ai. Fr. Pfund.

vom Zentner

!) Feine Holzwaaren (ausgelegte Arbeit), so-
genannte NürnbergerWaaren aller Art,
Spielzeug, feine Drechsler= Schnitz= und

Rammacherwaaren, auch Meerschaumarbet,
ferner dergleichen Waaren, in Verbindung

1 mit andern Materialien (jedoch mit Ausschluß

von edlen Metallen, feinen Metallgemischen,

Bronce, Perlmutter, echten Perlen, Koral-
len oder Steinen), ingleichen Holzbronee
hölzerne Hängeuhren, ganz feine Holzflechter-
arbeit, geschnittenes Fischbein, auch Blei- .
und Rothstifte .. 7 •°': 1 Zentr. 1LLl . FisienuKiler

Erul-, 9 in Ballen.

9) Gepolsterte Meubles, wie grobe Sattler- allen

waaren.

l) Grobe Böttcherwaaren, gebrauchtt4 Zentr. . 5

Anmerk. zu e) und B): Grobe, rohe, ungefarbte (4)

Böttcher-, Drechsler= Tischler= und blos ge-

hobelee Holzwaaren und Wagnerarbeiten, grobe Ü

Maschinen von Holz, grobe Korbflechterwaa
ren, auch Holz in geschnittenen Fournieren

ohne Unterschied des Ursprungs tragen die all- 1

174

gemeine Eingangsabgabe.

15 4 22

0%
13|So0opofern 4 Zaurr.

14 Instrumente, astronomische, chtrurgische, 1

mathematische, mechanische, musikalische, op-
tische, physikalische, ohne Rücksicht auf die
Materialien, aus denen sie gefertigt sind 1 Zent. 5 All

2

* in Fassern u. Kisten9 in Ballen,

15 Kalender,

a) die für's Inland bestimmt sind, werden nach
den, der Stempelabgabe halber gegebenen

besondern Vorschriften behandelt;
bh) die durchgeführt werden, tragen die Durch-

gangs-Abgabe. Der Wiederausgang muß
-achgewiesen werden. 4 Preußische

nachg s Scheffel
·"“ 1

Kalk und Gyps, gebrannr 7 · «

Anm.1.KalkundG-)p6können,insofcrnsieals1Bapetkschs (4) 6
Düngematerial benutzt werden, auf be Scheffel.
sondere Erlaubnißscheine frei eingehen. (a

2. An der Stchsischen Grenze bei Zitta
kann Kalk gegen die Hälfte des tarifmä-

ßigen Satzes eingelassen werden.

17| Karden oder Weberdisten. zentr. frei .

F-

16— x — — !—

5 frei.. 17
(1)

18| Kleider, fertige neue; desgleichen getragene
Kleider und getragene Leibwäsche, beide letz" 20 in Kist
tere, wennsie zum Verkauf eingehenrZentr..0uot192 30Tnt Korben.

« VinBallem

19|Kupfer und Messing:

a) Geschmiedetes, gewalztes, gegossenes, zu
Geschirren; auch Kupferschaalen, wie sie vom
Hammer kommen, ferner Blech, Dachplatten,
gewöhnlicher und plattirter Draht, desglei-
chen polirte, gewalzte, auch plattirte, Tafeln 13 in Föffern u. Kisten.
und Bleche 1 Zentr. 6 410 30 HHA Kürben.

1u 4 in Ballen.
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Benennung der Gegenstände.

b) Waaren: Kessel, Pfannen und dergleichen;

78

nach dem

Maaßstab 14.Thaler- Fuß

Abgabeusätze Für

Tara

—rbWns#——

auch alle sonstige Waaren aus Kupfer und

Messing: Gelb= und Glockengießer-, Gür-
ler= und Nadlerwaaren, außer Verbindung
mit edlen Metallen; ingleichenlackirte Kupfer-
und Messingwaarten

, nach dem

der ur 24) cnhern#e, wird vergütet
in 30stel und 21stel), vom Zentner

Verzollung. beim beim

Eingang. LA#usgang. Eingang. 1 Rusgang. Brutto-Gewicht:
—u M“i- . z # Pfund.

30 1/344a
(4 in Ballen.

Anmerk. Von Roh-(Stück-) Messing, Roh= oder
Schwarzkupfer, Gar= oder Rosettenkupfer, von
altem Bruchkupfer oder Bruchmesssng, desgl.
von Kupfer= und Messingseile, Glockengut,
Kupfer= und andern Scheidemünzen zum Ein-

schmelzen (die Münzen auf besondere Erlaub-
nißscheine eingehend) wird die allgemeine Ein-

gangsabgabe erhoben.

Kurze Waaren, OQuincaillerien 2c.:
Waaren, ganz oder theilweise aus edlen Me-

tallen, feinen Metallgemischen, aus Metall-
bronce (echt vergoldet), aus Perlmutter,
echten Perlen, Korallen oder Steinen gefer-
tigt, oder mit edlen Metallen belegt; ferner

Waaren aus vorgenannten Stoffen in balbindung mit Alabaster, Bernstein, Elfenbein,
Fischbein, Gyps, Glas, Holz, Horn, Kno-
chen, Kork, Lack, Leder, Marmor, Meer-
schaum, unedlen Metallen, Perlmutter, Schild-
patt, unechten Steinen u. dergl.;z feine Ga-
lanterie und Ouincaillerie-Waaren, nament-
lich: Herren= und Frauenschmuck, Toiletten-
und sogenannte Nippestisch=Sachen,ausun-
edlen Metallen, sedoch fein gearbettet, und
entweder mehr oder weniger vergoldet oder
versilbert oder in Verbindung mit Alabaster
Elfenbein, Email, Korallen, Lava;, Perl-
mutter, Schildpatt, feinen Steinarten, un=
echten Steinen oder auch mit Schnitzarbei-

ten, Pasten, Kameen, Ornamenten in Me-
tallguß u. dergl.; feine Parfümerien, wie solche
in kleinen Gläsern, Kruken i. im Galanterie-

handel und als Galanteriewaaren geführt wer-

den; Taschenuhren, Stutz= und Wanduhren,
letztere mit Ausnahme der hölzernen Hänge-
uhren, Kronleuchter mit Bronce, Gold oder

Silberblatt (echt oder unecht); Nähnadeln
und (metallene) Stricknadeln; feine lackirte
Waaren von Metall oder Pappmasse (papier

mache)), feine bossirte Wachswaaren, Regen-
und Sonnenschirme, Fächer, Blumen, zuge-
richtete Schmuckfedern, Wachsperlen, Per-
rückenmacherarbest u. s. w.z; Überhaupt alle zur
Gattung der Kurzen-, Quincaillerie= oder Ga-
lameriewaaren gehdrigen unter den Nummern
2. 3. 4. 5. 6. 10. 12. 19.21. 22.27.30. 31.

33.35.38.40.41.42.u.43.derzweiten Ab-
theilung dieses Tartfs nicht mit inbegriffenen
Gegenstände; ingleichen Waaren aus Gespinn-
sten von Baumwolle, Leinen, Seide, Wolle
welche mit Eisen, Glas, Holz, Leder, Messing



Benennung der Gegenstände.

M.
m

2

Papier, Pappe oder Stahl verbunden sind,
z. B. Tuch- over Zeugmützen in Verbindung

mit Leder, Knöpfe auf Holzformen, Klingel
schnuren u. dgl. mehr. ..

1Leder, Lederwaaren und ähnliche
Fabrikate:

Fahlleder, Sohlleder, Kalbleder, Sattlerle-
der, Stiefelschäfte, auch Juchten; ingleichen
sämisch= u. weißgares Leder, auch Pergament

b)) Brüsseler= und Dänisches Handschuhleder,
auch Corduan, Marokin, Saffian und alles
gefärbte und lackirte Leder, desgl. Gummi-
fäden und sonstige Gummifabrikate, außer
Verbindung mit anderen Materlalien

Anm. 1. Halbgare Ziegen= und Schaaffelle für in-
ländische Safflan= und Leder-Fabrikanten
werden unter Kontrole gegen die allge-

meine Eingangsabgabe eingelassen.

Anm. 2. Gummi in der ursprünglichen deae von
Schuhen, Flaschen 2c. .

c)GrobeSchuhmacher-, Sattler- und Täsch—
ner-Waaren, Blasebälge, auchWagen, wo-
ran Leder= oder Polsterarbeiien

) Feine Lederwaaren von Corduan, Saffian,
Marokin, Brüsseler= und Dänischem Leder,

a) Lohgare oder nur lohroth gearbestete Häute)

von sämisch= und weißgarem Leder, auch
lackirtem Leder und Pergament, Sattel= und
Reitzeuge und Geschirre mit Schnallen und

Ringen, ganz oder theilweise von feinen Me-

tallen und Metallgemischen , Handschuhe von
Leder und feine Schuhe aller Art

Leinengarn, Leinwand und andere
Leinenwaaren:

a)-Rohes Gam

) Gebleichtes oder gefärbtes Garrn

—————.—
4) Graue Packleimvand und Segeltuch. ..

)) Rohe (unappretirte) Leinwand, roher Joiuc
und Drillicch.

Ausnahme. Rohe, ungebleichte Leinmand geht
frei ein:

na. in Preußen:

auf den Grenzlinien von Leobschütz bis Sei-
denberg in der Ober-Lausitz, von Heiligen-
stadt bis Nordhausen und von Herstelle bis

Anholt, nach Bleichereien oder Leinwand-
märkten;

bo. in Sachsen:

auf Erlaubnißscheine;
auf der Grenzlinie von Ostritz bis oe

Maaßstab

der

Verzollung.

Abgabeusäse Für

Eingang.
# Egr. Sgr.LIIIIIIIIIIV

nach dem

14-Thaler-Fuß
(mit der Eintheilung

deso Thalers

in Jostel und 2istel),

beim

Ausgang.

nach dem

244 Gulden-Fuß,

beim

Tara

lwird vergütet
vom Zentner

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

10

V.

 h

m—wäö
·5

(4)

20
(16)

t

38 30

.

1 5

380
110

380

— "

Eingang. [Ausgang.) Brutto-Gewicht:

——N2 1 r. Pfund.

20 in Fässernu.Kisten

8730 F% in Körben. s
9 in Ballen.

1

1080

16 in Fässernu.Kisten

13 in Körben.

14 6 in Ballen.

171

Kin Fässern u. Kisten
30 ##ann Körben.

# 6 in Ballen.

(20 n Fässern u. Kister
118 in Körben.

6 in Ballen.

13 in KRisten.
6 in Ballen.

· 13 in Kisten.
6 in Ballen.
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Abgabensäbte Für
nach dem

Maaßstab 14. Thaler -Fuß Tara

- » (mit der Wimheilung nach dem wird vergütet

Benennung der Gegenstände, des eer,,lde 6
vom Zentner

Verzollung. beim beim
— — — —. — « «

« Eingang. #inpg Eingang. Brutto-Gewicht:
 xttur. erlaun.t (Ser.) Fl. T N. | Xr. 1u nd.

ec. in Kurhessen:

auf Erlaubnißscheine nach Bleichereien oder ·

Märkten. 1 65 Gebleichte, gefärbte, gedruckte oder in andere
Art zugerichtete (appretirte), auch aus ge-
bleichtem Garn gewebte Leinwand; gebleich-
ter oder in anderer Art zugerichteter Zwillich

und Drillich; rohes und gebleichtes, auch
verarbeitetes Tisch-, Bett= und Handtücher- in Klsten.

zeug, leinene Kittel, auch neue Leibwäsch.. Zentr1111i 2 h Sb.

—

6e) Bänder, Batist, Borten, Fransen, Gaze,
Kammertuch, gewebte Kanten, Schnüre,
Strumpfwaaren, Gespinnste und Tressen-
waaren aus Metallfäden und Leinen, jedoch
außer Verbindung mit Eisen, Glas, Holz, 1 » 18 in Kisten.

Leder, Messing und Stahl. . . . .11 Zentr. 221 . 1. 138) 30
13 in Korben.

6 in Ballen.

23 in Kisten.
961 15 . 11 in Ballen.S S#te) Zwirnspitten 4 Zentr.

23|[Lichte,(Talg-,Wachs-,Wallrath=u.Stearin=Zentr444H1n4UKisten.

24/ Lumpen und andere Abfälle zur Papierfabri-
kation:

leinene, baumwollene und wollene Lumpen,
Papierspäne, Makulatur (beschriebene und
bedruckte),, deögl. alte Fischernetze, altes Tau.
werk unv Stricee zentr. frei. freii. 5 1

Anmerk. Alte Fischernetze, altes Tauwerk und Stricke

beim Ausgange über Preußische SeehäfenZentr. ffre. 10

 144
A25Naterial: und Specerei: auch Con-

ditorwaaren und andere Consumti-
bilien: «

a) Bier aller Art in Fässern, auch Meth in
Fässen;;

5) Branntwein aller Art, auch Arrack, Rum,
Franzbranntwein und versetzte Branntweine,
desgleichen Hefe aller Art mit Ausnahme der
Bier= und Weinheffe1 Sertr.H 14

) Essig aller Art in Fässen...3enr.40
8

q) Bier und Essig, in Flaschen oder Kruken ein- #
0 end “ l 64 m " l · O o O 24 1 Kist -

geh 1 Zutr.%%sm ,, (4 u Kien

1 Zentr?22

112
24 in Kisten,
16 in Körben, 1
für Branntweln 2c. nur

beim Eingange in

41 Flaschen.
20 4 in Ueberfässern.i

e) Oel, #n Flaschen oder Kruken eingehernd.Zentr. 8 14 in Iister
4 4 · 1 n en.

24 in Kisten,
16 in Kürben,
nur beim Eingange in

Flaschen.
Butter « .0,· Itiuukbcksüffkm

)Bu O 1 Zentr. 3 20 · .« 6 25 o 16 in Fässern u. Töpfeu.

I) Wein und Most, auch Cder Sentt8815445

Anm. 1. Frische, ungesalzene Butter auf der Linie (10)

von Lindau bis Hemmenhofen eingehend 1 Zentr . . .145

2. Einzelne Stucke in Mengen von nicht

mehr als 3 Pfund werden zollfrei einge-
lassen, vorbehaltlich der im Falle "l
Mißbrauchs örtlich anzuordnenden Auf-
hebung oder Beschränkung dieser Be-
alrustftanna.
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— —— —

nach dem

Maaßstab -Thaler-Fuß d Tara
» » (mit der Eintheiluog nach dem wird vergütet

es Thalers "„ .

Benennung der Gegenstände.] der„Z-Gulden-FuW, „ 1
Verzollung. beim beim om Zentner

 —— — —

Eingang. Ausgang. Eingang. bute Brutto-Gewicht:
L Ih M . Fl. 1 Tr. Fl. kr. Vfund.

1 I) Fleisch, zasesahalbeneg frisches und zube-
reitetes; auch ungeschmolzenes Fett, Schinken, "
Speck, Würste; desgleichen großesWild 1 Zentr. · 3300.

.... « . 6 in Ballen.

) Früchte (Südfrüchte), auch Blätter:
a) Frische Apfelsinen, Citronen, Limonen, 20inFillern u. Sie

Pomeranzen, Granaten und der.0 Zentr. J. 1. 13 301. . Ö4 inissern Kisten

Verlangt der Steuerpflichtige dir bas- 6 in Ballen.
r.

zahlung, so zahlt er für 100 Stuchit **
oder 1 Fl. 10 Kr.

Verdorbene bleiben unversteuert, wenn

sie in Gegenwart von Beamten wegge-

worfen werden.

8) Trockene und getrocknete Datteln, Feigen, "
Kastanien, Korinthen, Mandeln, Pfirsich-
kerne, Rosinen, Lorbeerblätter, Pomme- 13 in Fässern.

ranzen, Pommeranzenschaalen u. dgl.#Zent. “ J7 L. L. I (0 in isen
« Jnksetr.

k) Gewürze, nämlich: Galgant, Ingber, Car- 6 in Ballen.

damomen, Cubeben, Mukatnüsse und -Blumen
(Macis), Nelken, Pfeffer, Piement, Saffran,
Sternanis, Vanille, Zummt und Zimmt-Cassia, 18 insisten.

Zimmtblühtt Zentr. 656112211 8 n 1
(12) 4 in Ballen.

b) Heringe P " " "% " 6 · o is O 1 Tonne 1 6% #

. 13 in Fassern mit

—9 Kaffee, roher, und Kaffee-Surrogate, ingl. Dauben v. Eichen-
o » u. r

Kakao, im Bohnen und Kakaoschaallen Zentr. 615 11112241. eotheem arten
(12) 10 in andern Fässern.

0 in Köcben.
4’ in Ballen.

n) Gebrannter Kaffee, ingleichen Kakaomasse,
gemahlener Kakao, Chokolade und Chokolade- 20 in Fässern u. Ki

Surrogate.. 1Zentr. 111 1 e isten13 in Körben.

’ 6 in Ballen.

20 in Kisten von 1

4 Ztr. u. darüber.

)) Käse aller Ant.. . 1 Zentr. 320 .161251. 10 taKisten unter 1.

(10) IlinFässern u. Kübeln
8 in Kärben.

 mn Ballen.

p) Konfituren, Zuckerwerk, Kuchenwerk aller Art;
mit Zucker, Essig, Oel oder sonst, namentli
alleinFlaschen,Büchsenund dergleichen ein-
gemachte oder auch blos eingedämpfte Früchte
Gewürze, Gemüse und andere Consumtibilie
(Pilze, Trüffely, Geflügel, Seethiere und
dergleichen); ferner Kaviar, Sago und Sur-
rogate dieser Artikel, Sardellen in Oel, Oli-
ven, Kapern, Pasteten, zubereiteter Seuf,
Tafelbouillon, Saucen und andere ähnliche

Gegenstände des feinern Tafelgenusses Zentr 1110.101[11119H115
20 in Fässernu. Kisten
13 in Körben.

6 in Ballen.

9 Kraftmehl, worunter Nudeln, Puder, Stärke
mitbegriffen, desgleichen Mühlenfabrikate aus
Getreide und Hülsenfrüchten, nämlich: ge-

1
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-

26

1847 durch

») Die gousäte für Zucker und Syrop sind bis zum 1. September

bestimmt
und betragen bis dahin vom

1) Zucher:

a) Brod= und Hut-, Kandis-, Bruch— oder Lumpen= und
weißer gestoßener Zucker

•0) Rohzucker und Farin (Juckermehl,

·4

Jec) Rohzucker für inländische Siedereien zum Raffi niren unter
den besonders vorzuschreibenden Bedingungen und Controlen

2) Syrop ·# · · · r

1

(5) ——

Eingangsabgabe.Maaßstab
der — — —

Verzollung J Kithtr. Sgr. JSi. I Xr. W

1 Zentner 10| lrdO

1 „ 144“

6 1 „ 5—8 45

1 7 4 — 7—

Abgabeusätze Für
nach dem

Maaßstab 14.Thaler-Fuß d Tar a
d (mit der Gintheilung nach em wird vergütet

d „Gulben; wi

Benennung der Gegenstände der ,4-Gulden-Juß,
vom Zentner

Verzollung. 1 beim beim .

Eingang. Ausgang. Eingang [Ausgang.] Brutto-Gewicht:
— MlE 53 SN/ zi. Ir. . Xx. Pfund.

schrotete oder geschälte Korner, Graupe, 13in Fa
Gries, Grütze, Meh 3r. 830 13 Sigern, Kisten

Anmerk. 1. Gewöhnliches Roggenmehl, (Schwarz- 6 in Ballen.

mehl), bei dem Giinhange zu od ·
auf der Sachsischen Grenzlinie gegen
Bohmen  6 " " " 1 Zentr. "“ 71 s i · "

1. Gewäöhnliches Röôggenkrod bei dem Ein- „ (6)
gange zu Lande auf derselben Grenzlini. Zent.. 5 ..

r)Muschel-oderSchalthiereausderSee,.als «(4)
Austern, Hummern, ausgeschälte Muscheln,

Schildkröten und dergleichen . . .11 Zentr. 4 7 O5 gsern.

s) -Reis. zentr. 30 4iin Ballen.

4h Salz (Rochsahz, Steinsalz) ist einzufuhren
verboten; bei gestatteter Durchfuhr wird die
Abgabe besonders bestimmt.

u) Syrop.) «

V) Taback: 1Lin Fässern, Seronen

1. Tabacksblätter, unbearbestete, und Stengels 1 Zentr.ö15 9 373 u. Kanaherkörben.
2. Tabacksfabrikate: (12) 9 in Korben.

c) Rauchtaback in Rollen, abgerollten oder 4in Ballen aller Art.

entrippten Blättern, oder geschnitren;
Carotten oder Stangen zu Schnupftaback,

auch Tabacksmehl und Abfälll. Zentr. 19 ..5 16 u ser-
6) Cigarren und Schnupftabacck4 Zzentr.15 26 15 0 in Ballen.

et Gigarren außer der vor-
schenden Taxa für die au.
fe#re Umschlichung, noch 24

Plund, 1e u „Glsarri
Plund, falls sie inKordche#n
verpackt sind.

W)Thee 15 Zentr.1 19 15 28 in Kisten.

X) Zucker“)

7
Anmerk. 1. Kokosnuß-, Palm-, Wallrath-Oel #

trägt die allgemeine Eingangsabgabe. «

Desgleichen Baumol, wenn bei den

Zollamtern an der Grenze oder bei de

Abfertigung aus den Packhofen (Hall
anstalten) vorher auf den Zentner ein

Pfund Terpentinsl zugesobt worden.
2. Sogenannte Oezkuchen, als Rück- 1

stände beim Oehlschlagen aus Lein,

Raps, Rübsaamenu.s. w., ingleichen

Mehl aus solchen Kuchen und Rück.
ständen. . . . 11Zentr. 5 31

in Fässern mit Dauben von El-

chen= und anderm harten o ze.
% in auberen Fassern.

13 in Kisten.

13 in Füssern mitDaubenvon El-

chen, und anrerm harten Holze.

10 in anderen Füssern.

16 in Kisten r. 8. Zutr. u. Farfber.

 13 in Klsten unter 8 Zentner.

10 in außßereuropaischen Rohrge-

geflechten (Cansssers, Cranjane)
7 in anderen Körben.

6 in Ballen.

11 in Fdssern
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« Abgabensätze Für

nach dem

Maaßsta,t 14-Thaler-Fuß v0 rrc Tara
„ ( mit der Gintheilung m .-

Benennung der Gegenstände. der  ane cuolsed 241-Gulden-Fuß, wird vergütet

Verzollung. beiun vom Zentner

Eingang. [Ausgang. Eingang. uuturn Brutto-Gewichte
*# —* HI mLI N. 1 Pfund.

27| Papier= und Pappwaren: l

a) ungeleimtes ordinaires (grobes, graues und
halbweißes) Druckpapier, auch grobes (weißes
und gefärbtes) Packpapier und Pappdeckel .11 Zentr. 11 145

b) geleimtes Papier; ungeleimtesfeines; buntes
(mit Ausnahme der unter c genannten Pa-

piergattungen); lithographlrtes, bedrucktes,
oder linürtes, zu Rechnungen, Etriketten,
Frachtbriefen, Devisen u. s. w. vorgerich- P+

tetes Papier;z ordinäre Bilverbogen, *
chen Malerpaperen 1 Zent 85 ·

c) Gold= und Silberpapier; Papier mit Goch= 1 in Kisten

oder Silbermuster; durchgeschlagenes Papier;1 6 in Mullen.
ingleichen Streifen von diesen Papiergattungen 1 Zentr. 17 30

Anmerk. Von grauen Lösch= und Packpapier wird

die allgemeine Eingangsabgabe erhoben. 16 in Kisen.

d) Papiertapeten. .. . . 11 Zentr. 10 17 30 83 in Rrrer
· * en.

e) Buchbinderarbeiten aus Papier und Pappe; * Balle
grobe lackirte Waaren aus diesen Urstoffen,

auch Formerarbeit aus. Steinpappe, Mphal 5 i6 in Kisten.oder ähnlichen Stoffen 1 Zentt.40 11730 16 in Korben.
. · 6 in Ballen.

28 Pelzwerk (fertige Kürschnerarbeiten);

a) Ueberzogene Pelze, Mützen, Handschuhe; ge-

fütterte Decken, Pelzfuiter und Besabe und E—
dergleichen 1 8entr. 38830 20 in Kisien.

b) Fertige, nicht überzegene Schafelze, des- 6 in Vallen.
gleichen weißgemachte und Gefärbte, nicht
gefütterte Angora= und Schaffelle; unge-
fütterte Decken, Pelzfutter und Besätze 1 Zentt. 101% # J v Vise u. Kisten

29 Schießpulver 9 # 1 Zentr. 2 3830 !| in Kässern.

Seide und Seidenwaaren:

a) Gefärbte, auch weißgemachte Seide und
Floretseide:

1. Ungezwint 1 Zeutr. 8 144
2. Gezwirnt; auch Zwirn aus roher Sede, 14 in lseen u. Kisten

(Nähseide, Knopflochseide u. s. w.),Zer.1 1915

) Seidene Zeug= und Strumpfwaaren, Tücher ·

(Shawls), Blonden, Spitzen, Petinet, Flor
(Gaze), Posamentier-, Knopfmacher-, Siiff.
ker= und Putzwaaren, Gespinnste und Tres-

senwaaren aus Metallfäden und Seide „außer
Verbindung mit Eisen, Glas, Holz, Leder,
Messing und Stahl; ferner.Gold und Silber-
1# Cecht oder *; Bander, ganz oder z

theilweise aus Seide; endlich obige Waaren

aus Floretseide (bourre de Foie), oder Seides 1
und Floretseide 1 Zentr. 1110 30 22 in Kisten.

c) Alle obigen Waaren, in welchen außer Seide
und Floretseide auch andere Spinumateria-
lien: Wolle oder andere Thierhaare, Baum-
wolle, Leinen, einzeln oder verbunden ent-

16

17 kn Vallen.

.
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Abgabensätze

nach dem

Maaßstabo 14 Thaler/duß E Tar a
! (mit der Eintheilung 4 · 62 wird vergütet

* des 6 - - «

BenenmmgderGegenstandevermwzespzggmewNachw- Wsmmer
Verzollung. beim 6beim .

Eingang. Ausgang.Eingang. Ausgang. Brutto= Gewicht:
M. I 6 n r 1 u —— 1 rW’'ii Pfund.

— -

halten sind, mit Ausschluß der Gold= und « .

Silbctstosse, sowccdkrstider...13entr.55 9615 . F III Ins-Hin
31Scifc. «·

Fi) Grune, schwarze und andtre Schmierseife] 1 Zentr. 11 1145 *
b) Gemeine weie 1 Zentr.3810 50 6 l 17

G) Gm Ballen.

) Feine in Täfelchen, Kugeln, Büchsen, Krü-
gen, Töpfen u. s. w. 1 Zentr. 17130 16 in Kisten.

 Epielkarten von jeder Gestalt und Große,
in sofern sie in einzelnen Vereinsstaaten zum
Gebrauche im Lande eingefühn werden dürfen,
und unter Berücksichtigung der besonderen
Stempel= und Kontrolvorschriften 1 Zentr. 17 30

Anmerk. Werden dergleichen zum Durchgange an-

gemelder, so wird die Durchgangsabgabe erhoben.

3.Eteine:
i) Bruchsteine und behauene Steine aller Art,

Mühl= grobe Schleif= und Wetzsteine, Tuf-
steime, Traß, Ziegel= und Backsteine aller Art,
beim Transport zu Wasser, auch beim Land-
transport, wenn die Steine nach einer Ab= Schiffslast. «

lage zum Verschiffen bestimmt sind .. –[37 * .115 521.
b) Waaren aus Alabaster, Manmor und Speck- « (12)

stein, ferner: unechte Steine in Verbindung
mit unedlen Metallen, auch geschliffene echte
und unechte Steine, Perlen und Korallen
ohne Fassung... . . ..11 Zentr. 170 16 in Fässernu.Kisten.

Anm. zu u. #nu. 1. M##wiwsb###n (Seaf- 1 « .

uen, Busten und dergleichen),
Fmensteime, feine Schleif= u.
Websteine, auch Waaren aus

Serpentinstein zahlen die all-
gemeine Eingangsabgabe.

2. Bruch= und behauene Bau-
steine bei der Einfuhr auf

. dem Bodensee frei.

34teinkohlliienN .  u 11 Zentr. 14 41
Anm. 1. An der Preußischen Seegrenze und auf (1)

der Elbe, deögleichen auf besondere Er-
laubnisischeine auf der Weser oder Werra

eingehend 1 Zentr. 1 v .

2. An der Boadischen Grenze oberhalb Kehl, (F)
desgl. an der Württembergischen Grenze ·

und an der Bayerischen Grenze rechts

des Rheins eingehend . . .11Zentr. 1

35troh-, Rohr= und Bastwaaren:
#) Matten und Fußdecken von Bast, Stroh

und Schilf, ordinäre: 1

1. ungefrcnt .... 1 Zentr. 5 171
4 .

2-.gk«fcikbt..........13entr.3 6165. signs nKisten.1 Dallen

ub) Stroh= und Baftgeflechte, grobe Strohhüte
und Decken von ungespaltenem Stroh, Span-
md Rohrhüte ohne Garniirrn Zentr.Uü0 170 20 in Ki

.- nKisten.

c)FeineBast- und Strohhüüt4 Zentr. 55 870 9 in Ballen.

36-Talg (eingeschmolzenes Thierfett)u.Stearin Zentr. 3 5.15 8 in Fäfsernu.Kisten.

37Theer (Mineraliheer u.***- Doggert= 4
Pechh v 1 Zenrnlllz

« (4) " .

Für
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Abgabenfäre

sind zollfrei, wenn aus dem Gebrauche
der von ihnen beim Eingange gemacht

wird, überzeugend hervorgiht, daß sie
als Zug= oder Lastthiere zumAngespann
eines Relse-oder Frachtwagens gehören,
oder zum Waarentragen dienen, oder die

Pferde von Reisenden zu ihrem Fort-
kommen geritten werden müssen.

Fohlen, welche der Mutter folgen, ge-
hen frei ein.

Anm. 2.

in Sachsen bis Schusterinsel in Baden
werden

a) Zuchtstiere, Kühe und Jungvieh zur
Nachzucht,

b) magere OOchsenfür Grenzbewohner

Auf der Grenzlinie von Derwiesemiha

in einzelnen Stücken und nicht zum

Handel bestimmt, auf obrigkeitliche,
den Einbringern zu ertheillende Be-
scheinigungen gegen ein Viertel der
obigen Tarifsätze eingelassen.

16“

Für

nach dem .
Maaßstab 14. Thaler-Fuß d ra

„ (mit der Eintheilung nach dem wird vergütet

Benennung der Gegenständederhs,adulden-uß. gute
Verzollung. beim —beim vom Zentner

Eingang.Mgang. Eingang LAgang. Brutto-Gewicht:
— Funue. (S Aneil *fô15 zu. xu.l xr. Pfund.

3Töpferthon und Töpferwaaren:
u) Töpferthon für Porzellanfabriken (Porzellan-

erde. . .. 1 Zentr. frei. frei.. 521
Anmerk. An der Vpperischen Gonze bel Passau

ist Porzellanerde auch beim Ansgange frel.

b) Gemeine Topfcrwaaren, Fllesen, Schme-tiegel 1 Zentr. 10 35

1 8

Ic) Einfarbiges oder weißes Wayance oder Stein-
gut, irdene Pfeisen 1 Zenttr. 8 45

4) Bemaltes, bedrucktes, vergoldeies oder ver- 22 in Kislen.
silbertes Fagance oder. Steingut . . . 11 Zentr. 110 17130 13 in Körben.

0) Porzellan, weißgse .11Zentr. 10 1730
.) Porzellan, farbiges, und wriß mit furbigen

Streifen, auch dergleichen mit Malerei oder

Vergoldung. 1 Zentr. 4315 3 n 8
g)Fayance,Steingut und anderes Erdgeschirt, · "

auch weißes Porzellan und Email in Ver-
bindung mit unedlen Metallen zentr. 170 14

t.) Dergleichenin Verbindung mit Gold, Silber,
Platina, Semilor und anderen feinen Me- in Kislen
tallgemischen, ingleichen alles übrige Por- 13 in Korben.

zellan in Verbindung mit edlen oder S
Metallen 1 Zentr. 50 8730

Vieh: « »

OPferthaulcsehMaulthiere,E-fcl..1Stuck.1 8 2 208

b) Rindvieh:
1. Ochsen und Zuchtsuere .. . . .11Stück. 5. 8 45 Z
2. Kühe ...... 1St111ck.3. 515 .

3. Jungoe — — 3 30
4. Käler 1 Stück. .151. 147 v

(4)
c) Schweine: 4

1. gemästete ....«. .1StUck.-l. 1 45
2. magrers4k. . .. 110

· « b

3.Spanferkcl.. ....1Stück.«. (4) . 171.

c) Himell ük. un 9

e) Anderes Schafvieh und Ziegen q 1 Stück. 5 174
Anm. 1. Pferde und andere orgenannte Thiere (4)
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— Abgabensätze Für

nach dem

« qußsiaousThocekiFuß nach dem Tar a

(uit der Knkbeilung Al Gu wird vergütetr 2 6 alers - —-

BenemmngdcrGegenstande.vkkMWWMW24uciisnß- FWZMM
Verzollung. .tt.—— beim

Eingang. Ausgang. Eingang. Ausgang. Brutto-Gewicht:
A ** 1. *ô itn —— Sr. .. kr.. t. Pfund.

40 Wachsleinwand, Wachsmousselin, #

Wachstaft: » , , 13 in Kisten.

a) Grobe unbedruckte Wachsleinwand. . . 11 Zentr. 12 3880 l 9 in Körben.
. .« 6 in Ballen.

b) Alle andere Gattungen, ingleichen Wachs-
mousselin, Wachstaft und Malertuch 1 Zentr. 8 45

41 Wolle und Wollenwaaren:

a) Schafwolle, rohe und gekämnmtte Zentr. rei. 2 frei 3130
b) weißes drei= oder mehrfach gezwirntes wolle

nes und Kameelgarn, auch Garn aus Wolle

und Seide; desgleichen alles gefärbte Garn1 Zentr. 14 i 16 in Fässern u. Kisten
!) Waaren aus Wolle (einschließlich anderer Thier- . " öin Ballen.

haare) allein oder in Verbmdung mit ande-

ren, nicht ses1denen Spinnmaterialien gefertigt:

1. bedruckte Waaren aller Art; ungewalkte
Waaren (ganz oder theilweis aus Kamm- 1

garn), wenn sie gemustert (d. h. faconirt
gewebt, gestickt oder brochirt) sind; Um- D
schlagetücher mit angenähten gemusterten Ö
Kanten; Posamentier-, Knopfmacher= u. Sti-
ckereiwaaren, außer Verbindung mit Eisen, I

H · It + s; E r. 5 .

Glas, Holz, Leder, Messing, und Stahl 1 Zentr. 150 870 0 in Kisten.
2. gewalkte unbedruckte Tuch-, Zeug= und Filz-

waaren; Strumpfwaaren aller Artz sowie
alle ungewalfte ungemusterte Waaren 1 Zentr.30 5230 7 in Ballen.

3. Fußteppich el etr. 20 1355 8%
Anm. 1. Gerberwolle bann von Gewerbtreibenden, U 1

welche die Felle gebrauchen, auf besonderr
Erlaubnik und unter Kontrole gegen den

Jollsatz von  Rthir (52 ATr.) aus-
geführt werden.

2. Elnfaches und deublirtes ungefärbtes Wo
lengarn, so wie Oeltücher aus Reßhaa=
ren, ingleichen ganz grobe Gewebe aust
Kälberhaaren und Werg zahlen die all- 1

gemeine Eingapgsabgabe. l
42 -Zink und Zinkwaaren:

Fu) roher Zuim 1 Zenttr. 13 30. 10 n Fässern u. Kisten
Anmerk. Ander Grenze gegen Tyrol. 1 Zentr5. 1 45 % öin Körben. «

b)Vlcchcundgrochinkwaach... 1Zentr. 13 101. 5150. J. 1 ssseen Kisten
1 (8) in Körben. 1

 Feine, auch lackirte Zinkwaaren. .. . 1 Zentr. 10 17 30 Woin Fissernu Kisten

- 2

43| Zinn und Zinnwaaren: ·

a) Grobe Zinnwaaren, als: Schusseln, Teller
Löffel, Kessel und andere Gefäße, Nöhren # .

und Platttea 11 Zentr. 93 0 Fistar u. Kisten

0) Andere feinc, auch lackirte Zinnwaaren, Sptel- ienn

zeug und derglecchen Zenr.10 1780 7 55 issern Kisten
Anmerk. Von Zinn in Blöcken, Stangen n. s. w. ·

und altem Zinn wird die allgemeine Eingangs-

abgabe erhoben.
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Dritte Abtheilung.

Von den Abgaben, welche zu entrichten sind, wenn Gegenstände zur Durchfuhr
angemeldet werden.

——

1. Die in der ersten Abthellung des Tarifs benannten Gegenstände blesben auch bei der Durchfuhr in

der Regel abgabenfrel.

2. Von Gegenständen, welche nach der zweiten Abtheilung des Tarifs beim Eingange oder Ausgange,

oder in beiden Fällen zusammengenommen, mit weniger als 1 Thaler oder 521 Kreuzer vom Zent-

ner, oder nach Maaß oder Stückzahl belegt sind, ist in der Regel als Durchgangsabgabe der Betrag

jener Eingangs= und Ausgangsabgaben zu entrichten.

3.lFür Gegenstände, bes welchen die Eingangs= oder Ausgangsabgabe, oder beide zusammen, 1 Tha-
ler oder 521 Kreuzer vom Zentner erreichen oder übersteigen, wird in der Regel nur jener Satz von

1 Thaler oder 521 Kreuzer vom Zentner, ingleichen für Vieh, und zwar:
vom Stück.

a) von Pferden, Mauleseln, Maulthieren, Esein . 11 Rthlr. oder 2 Fl. 20 Kr.
b) = Ochsen und Zuchtstiren1 " = 1- 45 =

c) -KuhenundJungrieh. . 523-
d) Schweinen und Schafvieh.. —e 174—

als Durchgangsabgabe entrichtet.)

4. Für den Transit auf gewissen Straßen oder für gewisse Gegenstände sind ausnahmsweise höhere
oder geringere Sätze festgestellt.

Diese Ausnahmen sind folgende:

I. Abschnitt-

Bei der Durchfuhr von Waaren, welche

A. rechts der Oder seewärts oder landwärts über die Grenzlinie von Memel bis Neu-Berun (die

Snaße über Neu-Berun ausgeschlossen) ein= und über irgend welchen Thell der Vereinszollgrenze

wieder auögehen; desgl. welche
B. durch die Odermündungen oder links der Oder eingehen, und rechts der Oder seewärts oder land-

wärts über die Grenzlinie von Memel bis Neu-Verun (die Straße über Neu-Berun ausgeschlossen)
wieder ausgehen; und endlich, welche

C. über Neu-Berun ein= und rechts der Oder wieder ausgehen,

ist zu erheben:

1. Von baumwollenen Stuhlwaaren (zweite Abtheilung Art. 2. c.);

feinen Blei-, Bürstenbinder-, Eisen-, Glas= und Holzwaaren (3.c.) Pom . er.
(4. b.) (6. f. 3.) (10. c.) (12. f.); ferner von Pappwaaren, feine
Seife, feinen Steinwaaren, feinen Strohgeflechten, Porzellan= # u. kr.

waaren und feinen Zinnwaaren (27. 6.) (31. c.) (33. b.) (35. 5.— —

u. c.) (38. g. u. h.) (43. h.); neuen sleidern (18.); kurzen Waa-

ren (20.); gebleichter, gefärbter oder gedruckter Leinwand und an- "
dern leinenen Stuhlwaaren (22. l. F. u. h.); Seide, seidenen und

halbseidenen Waaren (30.); wollenen Zeug und Strumpf-, Tuch-

und Filzwaaren (41. c.)

o) in sofern die Ausfuhr durch die Ostsechäfen geschiett.

b) auf anderem Wege

2. Von Baumwollengarn (2. b.) und gefärbtem W (ul. K. )
3. Von raffinirtem Zucker .. ... DNTQA

17
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Vom Bentner.
4. Von Kupfer und Messing und daraus gefertigten Waaren (19.); — s H

Gewürzen (25. k.); Kaffee (25. m. u. nu.); Tabacksfabrikaten ———“

(25. v. 2.); Schaafwolle (41. ah) 11 115
5. Von rohem Zucker und Farrin 20 1 10

6. Von Schmalte, Soda (Mineral= Mkald G. 4 ); Kolophonium (16)
(5.1.)) Schwefelsäure (5. o.); außereuropäischen Tischlerhölzern
(5. Anmerkung); Muschel= oder Schalthieren aus der See (25.r.);

getrockneten, geräucherten oder gesalzenen Fischen, Heringe ausge-
nommen; Salmiak, Spießglanz (Antimonium), Thra . 110 1. 85

7. Von Mennige (5. d.); grunem Eisenvitriol (5. c.); natürlichem (8)
Mineralwasser in Flaschen und Krügen (5.m.)z rohem Agatstein
und großen Marmorarbeiten, als: Statüen, Büsten, Kaminen . ö.

(4)

8. Von Salz (25. k.), wenn solches durch die Häfen von Danzig, Memel und uber Pillau eingeführt

wird, zum Bedarf der Königlich Polnischen Salzadministration unter Kontrole der Königlich Preu-
fischen Salzadministration,vonderPreußischenLasttHi 38fthlr.

9. Von Heringen (25. 1.), von der Tonne... 108spgr. oder35 Ar.

Anmerk. Diese Durchgangsabgabe wird auch von den durch die Odermündungen ein= und über

Neu-Berun ausgehenden Heringen erhoben.

10. Von Wetzen und andern unter Nr. 11. nicht besonders genannten Getreidearten, desgl. von Hülsen-

früchten, als: Bohnen, Erbsen, Linsen, Wicken, auf der Weichsel und dem Niemen eingehend und

durch die Häfen von Danzig und Memel, auch durch Elbing und Königsberg über Pillau ausgehend,
vom Preußischen Scheffel 33168inoclbergr.

11. Von Roggen; Gerste und Hafer, auf denselben Stomen ein= und über

die vorgenannten Häfen ausgehend, vom Preußischen Schefffee... 2 Silbergr.

II. Abschnitt.

Bei der Durchfuhr durch nachgenannte Theile des Vereinsgebsets oder auf nachgenannten Straßen
wird von vru vetm GEin= und Auegange hoher belegren Gegenstänven an Durchgangs-Abgabe nur

erhoben:

A. von Waaren, welche durch die Odermündungen oder links der Oder, oder auf der Straße über

Neu-Berun ein= und links der Oder oder auf der Straße über Neu-Berun oder durch die Oder-

mündungen wieder ausgehen (mit Ausschluß derDurchfuhr auf den nachstehend unter B bezeichne-
ten Straßenzügen), vom Zenner .. . . .10 Sgr. oder 35 Kr.

B. von Waaren, welche

1. über die südliche Grenzlinie von Saarbrücken bis zur Donau (beide eingeschlossen) ein= und wieder

ausgehen;z ingleichen, welche

2. rheinwärts eingeführt, aus den Häfen zu Mainz und Bteberich, oder oberhalb gelegenen Rhein-

häfen, aus Mainhäfen oder aus Neckarhafen über die Grenzlinie von Mittenwald bis zur Donau

(diese eingeschlossen) wieder ausgehen, und umgekehrtz ferner, welche

B. rheinwärts eingeführt, aus den Häfen zu Mainz und Bieberich oder aus oberhalb gelegenen

Rheinhäfen über die Grenzlinte von Saarbrücken bis Neuburg a. R. (beide Orte eingeschlossen)

wieder ausgehen oder umgekehrt; endlich, welche

4. über die Grenzlinie von Schusterinselin Baden bis Waidhausin Bayern (beide Orte eingeschlos-
sen) ein= und wieder ausgehen,

vom Zentner..w 42Sgr.oder159r.

C. Von Vieh, welches auf den vo. stehend unter B bezeichneten Straßen durchgeführt wird, so wie von

demjenigen, welches
1. auf der linken Rheinseite ein= und wieder ausgeht, und
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2. auf der linken Rheinseite nördlich von Saarbrucken eingeht und über die sudliche Grenzlinie

zwischen Neuburg am Rhein und Mittenwald in Bayern (diesen Ort eingeschloffen) wieder aus-

geht, oder umgekehrt,

und zwar:

Vom Stück.

von Pferden, Maulthiereri, Eseln, Ochsen und Zuchtfiieren, Kühen
und Jungviih v ....

von Säugefüllen, Schweinen und Schaftieh

III. Abschnitt.

Bel der Durchfuhr auf Straßen, welche das Vereinsgebiet auf kurzen Strecken durchschneiden und

für welche die örtlichen Verhältnisse eine weitere Ermäßigung der Durchgangsgefälle oder deren Ver-

wandlung in eine nach Pferdesladung zu entrichtende Kontrol-Gebühr erfordern, werden die obersten

Finanzbehörden der betheiligten Regierungen solche Ermäßigungen anordnen und zur allgemeinen

Kunde bringen lassen.

Vierte Abtheilung.

Hinsichts der Schifffahrtsabgaben bei dem Transport von Waaren auf der Elbe, der Weser, dem

Rhein und dessen Nebenflüssen (Mosel, Main und Neckar), bewendet es im Allgemeinen bei den in der

Wiener Kongreß-Akte enthaltenen Bestimmungen, oder den, auf den Grund derselben über die Schiff-

fahrt auf einzelnen dieser Ströme bereits abgeschlossenen Uebereinkünften.

——————'s""4•“

Fünkte Abtheilung.
Allgemeine Bestimm ungen.

I. Der dem Tarif zu Grunde liegende, mit den in den Großherzogthümern Baden und Hessen all-

gemein eingeführten Gewichten übereinstimmende Zentner, der Zoll-Zentner, ist in hundert
Pfunde gekheilt, und es sind von diesen

Zoll-Pfunden:

935 K##—1000Preußischen (Kurhessischen) Pfunden,
1120 — 1000 Bayerischen Pfunden,

2000 =1000 Rheinbayerischen Kilogrammen,

935 KK= 1000 Württembergischen Pfunden,

933A=Silchsischen(Dresdner)Pfunden.
Denmmach sind gleich zu achten:

Joll-Pfunde:
14 = 15 Preußischen (Kurhessischen) Pfunden,

18 = 25 Bayerischen Pfunden,

2-1 Rheinbayerischem Kilogramm,
14 = 15 Württembergischen Pfunden,

14 = 15 Sichsischen (Dresdner) Pfunden;

und

Zoll-Zentner:
36 = 35 Preußischen (Kurhessischen) Zentnern zu 110 Pfunden,

28=25Bayerischen Zentnern zu 100 Pfunden,

2 = 1 Rheinbayerischem Quintal zu 100 Kilogrammen,

177
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Zoll-Zentner:
36 = 37 Würtembergischen Zentnern zu 104 Pfunden,

36 = 35 Sichsischen (Dresdener) Zentnern zu 110 Pfunden.

II. Werden Waaren unter Begleitschein-Kontrole versandt, oder bedarf es zum Waarenverschlusse der

Anlegung von Bleien, so wird erhoben:

für einen Begleitschein 2 Sgr. (11 gGr.) oder 7 Kreuzer,

für ein angelegtes Blei 1 Sgr. (23 gGr.) oder 31 Kreuzer.

Wegen der Meßgebühren (Meßunkosten) ist das Nöthige in den Meßordnungen enthalten. Andere

Nebenerhebungen sind unzulässig.
III. a) Die Zölle werden entweder nach dem Brutto-Gewichte, oder nach dem Netto-Gewichte erhoben.

Unter Brutto-Gewicht wird das Gewicht der Waare in völlig verpacktem Zustande, mithin

in ihrer gewöhnlichen Umgebung für die Aufbewahrung und mit ihrer besonderen für den

Transport verstanden.

Das Gewicht der für den Transport nöthigen besonderen äußeren Umgebung wird Tara

genannt.

Ist die Umgebung für den Transport und für die Aufbewahrung nothwendig ein und die-

selbe, wie es z. B. bei Syrop u. s. w. die gewöhnlichen Fässer sind, so ist das Gewicht dieser Um-

gebung die Tara.

Das Netto-Gewicht ist das Gewicht nach Abzug der Tara. Die kleineren, zur unmittel-

baren Sicherung der Waaren nöthigen Umschließungen (Flaschen, Papier, Pappen, Bindfaden

und dergl.) werden bei Ermittelung des Netto-Gewichts nicht in Abzug gebracht; eben so wenig

Unreinigkeiten und fremde Bestandtheile, welche der Waare beigemischt sein möchten.

b) Die Zölle werden vom Brutto-Giwicht erhoben:

1. von allen verpackt transitirenden Gegenständen;

2. von den im Lande verbleibenden, wenn die Abgabe einen Thaler oder einen Gulden und

fünf und vierzig Kreuzer vom Zentner nicht übersteigt;

3. von andern Waaren, wenn nicht eine Vergütung für Tara im Tarlf auödrücklich festgesetzt sst.

c) Von allen Gegenständen, von welchen nach vorstehender Bestimmung der Zoll nicht nach dem

Barutto-Gewicht zu erheben ist, wird das Netto-Gewicht der Verzollung zu Grunde gelegt.

d) Bei Bestimmung dieses Netto-Gewichts ist Folgendes zu beobachten:
1. In der Regel wird die Vergütung für Tara nach den im Zolltarif bestimmten Sätzen be-

rechnet.
2. Gehen Waaren, für welche eine Tara-Vergütung zugestanden ist, blos in einfache Säcke von

Pack= oder Sackleinen, in Schilf= und Strohmatten oder ähnlichem Material gepackt ein, so

können 4 Pfund vom Zoll-Zentner für Targ gerechnet werden.

Unter den im Tarif mit einem höheren Tarasatze als 4 Pfund aufgeführten Ballen wird

in der Regel eine doppelte Umschließung von dem für einfache Säcke bezeichneten Material

verstanden. Auf einfache Emballage ist diese höhere Tara für Ballen nur dann anwendbar,

wenn das dazu verwandte Material nach dem Ermessen der Zoll-Behörde erheblich schwerer

als bei Säcken ins Gewicht fällt.

Bei Ballen von einem Bruttogewichte über 8 Zentner bleibt es der Wahl des Zollpflichti-

gen überlassen, entweder sich mit der Tara-Vergütung für 8 Zentner zu begnügen, oder auf

Ermittelung des Nettogewichts durch Verwiegung anzutragen.

3. Es ist der Wahl des Zollpflichtigen überlassen, ob er bei Gegenständen, deren Verzollung nach

dem Netto-Gewicht stattfindet, den Tarq-Tarif gelten, oder das Netto-Gewicht entweder durch

Verwiegung der Waaren ohne die Tara, oder der letzteren allein, ermitteln lassen will.

Bei Flüssigkeiten und andern Gegenständen, deren Netto-Gewicht nicht ohne Unbequemlich-

keit ermittelt werden kann, weil ihre Umgebung für den Transport und die Aufbewahrung

dieselbe ist, wird die Tara nach dem Tarif berechnet und vder Zollpflichtige hat kein Wider-

spruchs-Recht gegen Anwendung desselben.

4. In Fällen, wo eine von der gewöhnlichen abweschende Verpackungsart der Waare und eine

erhebliche Entfernung von dem in dem Tarif angenommenen Tarasatze bemerkbar wird, ist

auch die Zollbehörde befugt, die Netto-Verwiegung eintreten zu lassen.

e) Wo bei der Waarendurchfuhr auf kurzen Straßenstrecken (Dritte Abtheilung, Abschnitt III.)

geringere Zollsätze stattfinden, kann, auch wenn sonst die Abschätzung des Gewichts nachgelassen

wird, mit Vorbehalt der speziellen Verwiegung, im Ganzen berechnet werden:
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die Traglast eines Lastthieres zu drei Zentner,
die Ladung eines Schubkarrens zu zwei Zentner,
4 » ,,einspännige-IFuhrwerkcszufunfzehnZenmer,

» « „ zweispännigen „ zu vier und zwanzig Zentner,

und für jedes weiter vorgespannte Stück Zugvieh zwölf Zentner mehr.
V. Bel den aus gemischten nicht seidenhaltigen Gespinnsten gefertigten Waaren muß bei der Deklara-

tiou auf das darin vorhandene Material, in sofern dasselbe zu der eigentlichen Waare gehört, Rück-

sicht genommen und es müssen aus Baumwolle und Leinen 2c., ohne Beimischung von Wolle, ge-

fertigte Waaren nach ihren Urstoffen oder als baumwollene Waaren deklarirt werden. Besteht

eine Waare aus Seide oder Floretseide in Verbindung mit andern Gespinnsten aus Baumwolle,

Leinen oder Wolle, so genügt die Deklaration als halbseidene Waare. Die gewöhnlichen Weber-

kanten (Anschroten, Saumleisten, Saalband, Lisière) an den Zeugwaaren bleiben dabei und bel

der Zollklassification außer Betracht.

V. Sind in einem und demselben Kollo Waaren zusammengepackt, welche verschiedenen Zollsätzen

unterliegen, so muß bei der Declaratson zugleich die Menge einer jeden Waarengattung nach

ihrem Netto-Gewicht angegeben werden.
Geschieht dieß nicht, so muß entweder der Juhaber der Waaren vieselben Behufs der spe-

zlellen Revision beim Grenzzollamte auspacken, oder es wird, falls er das letztere, ungeachtet der

ihm über die Folgen der Unterlassung gemachten Eröffnung, ablehnt und seine diesfällige Erklä-

rung in den Begleltschein amtlich aufgenommen worden, im Bestimmungsorte von dem ganzen

Gewicht des Kollo der Abgabensatz erhoben, welcher von der am höchsten besteuerten Waare, die

darin enthalten, zu erlegen ist. Ausgenommen hiervon sind: Glas, Glaswaaren, Instrumente,

Porzellan, Steingut und kurze Waaren, so wie alle sprachgebräuchlich zu den kurzen Waa-

ren (Mercerie) gehhrigen, im Tarkf nicht als solche bezeichneten, sondern unter andern Num-

mern aufgeführten Gegenstände, wenn die Beschaffenheit der Emballage solcher Waaren einen

ganz zuverlässigen Verschluß gestattet.
VI. Die Deklaration der sprachgebräuchlich zu den kurzen Waaren (Mercerie) gehörigen, im

Tarif nicht als solche bezeichneten, sondern unter andern Nummern aufgeführten Gegenstände,

als „Kurze Waaren“ (Tarif, Abtheilung II. No. 20) soll nicht die Verzollung derselben nach

dem höheren Tarkfsatze für kurze Waaren zur Folge haben, sondern es soll die Abgaben-Entrich-

tung nach dem Revisionsbefunde zulässig bleiben, wenn der Zollpflichtige vor der Revision auf

specielle Ermittelung anträgt.
VII.) Von Waaren, welche zum Durchgang bestimmt sind, wird:

1. sofern dieselben zu einer Niederlage (Packhof, Hallamt) deklarirt werden, die Durchgangs-

abgabe erst bei dem weitern Transport von der Niederlage erhoben;

2. sofern dieselben zum unmittelbaren Durchgang deklarirt werden, erfolgt die Entrichtung

der Durchgangsabgabe in der Regel gleich beim Eingangsamte, wo nicht aus örtlichen

Rücksichten Ausnahmen angrordnet, oder, bei veränderter Richtung des Waarenzugs, Nach-

erhebungen beim Ausgangs= oder Packhofsamte nöthig werden;

b) Von Waaren, welche keine höhere Abgabe beim Eingange tragen, als die allgemeine Eingangs-

abgabe (1 Thaler oder 521 Kreuzer vom Zentner), und nach der dritten Abtheilung beim

Durchgange nicht mit elner geringern Abgabe belegt sind, als an Eingangsabgabe oder Aus-

gangsabgabe, oder an beiden zusammengenommen davon zu entrichten sein würde, müssen die

Gefälle gleich beim Eingangsamteerlegt werden, vorbehaltlich örtlicher Ausnahmen wie bein) 2.
c) Waaren dagegen, welche höher belegt, oder nicht unter vorstehender Ausnahme begriffen und

nach einem Orte, wo sich ein Haupt-Zoll= oder Haupt-Steueramt oder eine andere kompetente

Hebestelle befindet, addressirt sind, können unter Begleitschein= Kontrole von den Grenzämtern

dorthin abgelassen und es können daselbst die Gefälle davon entrichtet werden. An solchen

Orten, wo Niederlagen befindlich sind, erfolgt sodann die Gefälle-Entrichtung erst, wenn die

Waaren aus der Niederlage entnommen werden sollen.

VIII. a) Bei NebenzollämternersterKlasse fönnen Gegenstände, von welchen die Gefälle nicht über fünf

Thaler oder 82 Gulden vom Zentner betragen, in unbeschränkter Menge eingehen.

Höher belegte Gegenstände dürfen nur dann über solche Aemter eingeführt werden, wenn

die Gefälle von dergleichen auf einmal eingehenden Waaren den Betrag von fünfzig Thalern

oder 871 Gulden nicht übersteigen.
18
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Den Ausgangszoll können Nebenzollämter erster Klasse ohne Beschränkung hinsichtlich des

Betrags erheben.
b) Bei Nebenämtern zweiter Klasse kann Getreide in unbeschränkter Menge eingehen.

Waaren, welche mit geringeren Sätzen als sechs Thalern oder 101 Gulden vom Zentner

belegt sind, und Vieh dürfen über Nebenzollämter zweiter Klasse in Mengen eingeführt werden,

von welchen die Gefälle für die ganze Waarenladung oder den ganzen Vich-Transport den

Betrag von zehn Thalern oder 171 Gulden nicht übersteigen.

Der Eingang von höher belegten Gegenständen ist aber nur in Mengen von höchstens

zehn Pfund im Einzelnen über solche Nebenämter zulässig, mit der Maaßgabe, daß auch die

Gefälle von den in einem Transport eingehenden Waaren solcher Art den Betrag von zehn

Thalern oder 171 Gulden nicht übersteigen dürfen.
Den Ausgangszoll können Nebenzollämter zweiter Klasse bis zum Betrage von zehn Thalern

oder 171 Gulden erheben.

c) Insoweit Nebenzollämter von der betreffenden obersten Finanzbehörde erwesterte Abfertigungs-

Befugnisse erhalten, werden darüber geeignete Bekanntmachungen ergehen.

Die Gefälle müssen bei den Nebenzollämtern sogleich erlegt werden, insofern dieselben nicht

ausnahmsweise zur Ertheilung von Begleitscheinen ermächtigt werden.

IX. Es bleiben bei der Abgabenerhebung außer Betracht und werden nicht versteuert: alle Waaren-

Quantitäten unter rlp# des Zentners. — Gefällebeträge von weniger als sechs Silberpfennigen

oder einem Kreuzer werden überhaupt nicht erhoben. In beiderlei Beziehungen bleiben im Falle

des Mißbrauchs örtliche Beschränfungen vorbehalten.

X. Hinsichtlich des Verhältnisses, nach welchem die Gold= und Silbermünzen der sämmtlichen Ver-

einsstaaten — mit Ausnahme der Scheidemünze — bei Entrichtung der Eingangs-, Ausgangs=

und Durchgangs-Abgabe auzunehmen sind, wird auf die besonderen Kundmachungen verwiesen.
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 XIX. Verordnung
vom 81. October 1845, die provisorische Erhöhung einiger Zollsätze

betreffend.

Wir Friedrich Gänther, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarz-

burq, Graf zu Hohnstein, Herr zu Arnstadt, Sonderohausen,
Leutenberg und Blankenburg u. s. w.

thun hiermit kund und zu wissen:

In Gemäßheit eines Beschlusses der Zollvereins-Regierungen treten vom
1. Januar 1816 ab für nachstehende Artikel an die Stelle der in dem unter

dem heutigen Tage erlassenen Tarif aufgeführten Zollsätze einstweilen und bis
auf weitere Bestimmung folgende Sätze: ·

1) Waaren aus Gold oder Silber, feinen Metall-Gemischen, Metall. Bronce
(echt vergoldet), ächten Perlen, Korallen oder Steinen gefertigt oder

mit Gold oder Silber belegt;z ferner Waaren aus vorgenannten Stof-

sen in Verbindung mit Alabaster, Bernstein, Elfenbein, Perlmutter,
Schildpatt und unächten Steinen; feinen Parfümerien, wie solche in klei-
nen Gläsern, Kruken 2c. im Galanteriehandel und alo Galanteriewaaren

geführt werden, Stutzuhren, mit Ausnahme derer in hölzernen Gehdu.
sen; Kronleuchter mit Bronce, Gold= oder Silberblatt, Fächerz künst-
liche Blumen und zugerichtete Schmuckfedern (Pos. 20. des Tarifs) statt
50 Rehlr. (87 Fl. 30 Kr.) 100 Rthlr. (175 Fl.) per Centnerz;

2) lederne Handschuhe (Pos. 21. d. des —: statt 22 Rthlr. (38 Fl.
30 Ar.) 14 Rehlr. (77 Fl.) por Ernt

3) Franzbranntwein (Pos. 25. b. des Tarn) statt 8 Rthlr. (14 F.l.)

16 Rehlr. (28 Fl.) per Centner;
4) Papiertapeten (Pos. 27. d.)statt 10 Rthlr. (17 Fl. ao r.) 20 Rthlr.

(35 Fl.) per Centner.

Urkundlich unter Unser'm Fürstl. Insiegel und Unserer eigenhändigen Un-
terschrift.

So geschehen

Rudolstadt, den 31. October 1845.

(L. S.) Fr. Günther, F. z. S.
18
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. XX. Gesetz,
die Exhebung von Uebergangsabgaben betreffend, vom 81. October 1845.

Wir Friedrich Günther, don Gottes Gnaden Fürst zu Schwarz-

burg, Graf zu Hohnstein, Herr zu Arnstadt, Sondershausen,
Leutenberg und Blankenburg u. s. w.

thun hiermit in Gemäßheit des Gesetzes vom 1. December 1841 (Gesetz-

sammlung 1841 No. XXIX. S. 155. ff.) kund und zu wissen, daß nachste-

hende Uebergangsabgaben von vereinsländischen Erzeugnissen vom 1. Januar

1816 auch ferner in Unserm Fürstenthume werden erhoben werden, als:

I. Bei dem Uebergange aus anderen Vereinsstaaten, mit Ausnahme von

Preußen, Sachsen und der zum Thüringenschen Vereine gehbrigen
Staaten:

1) von Branntwein für die—. Preußisch bei 508 Alkohol nach Tralles
6 Rthlr. oder 10 Fl. 30
Anmerk. Derselben Licherr unterliegen auch alle anderen alkohol-

haltigen Fabrikate, als: Rum, Liaueurs kc.

Die Bestimmung „bei 509Alkoholstärke nach Tralles.“
stellt nur das Verhältniß fest, wonach die Abgabe zu eche-
ben ist, so daß von stärkerem oder schwächerem Brannt-

wein bezüglich mehr oderweniger entrichtet werden muß,
als der Tarif-Satz.

2) von Bier für den Zentner Preußisch = 1,0250Zollzentner77sl.
— 264 Xr.

il. Bei dem Uebergange aus andern Vereins-Staaten mit Ausnahme der
obengenannten und Kurhessen

1) vom Wein für den Arer Preußisch 3 sal. — l Fl 274 Xk
2) vom Traubenmost
3) von Tabacks-Blatternu.Fabrikaten * - 21

So geschehen

Rudolstadt, den 31. October 1845.

(L. S.) Fr. Gäuther, 5.11. S.



Getetzlammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Achtes Stäck vom Jahr 1845.

XxI. —
der Fürstl. Regierung d. d. 81. October 1845, die oberherrschaftliche Arznei-

Tare vom 16. Juny 1840 betreffend.

Die eingetretenen Veränderungen in den Droguenpreisen haben eine gleich-
mäßige Veränderung in den zur Zeit bestehenden Tarpreisen mehrerer Arzneien
nothwendig gemacht. Die hiernach abgeänderten Tarbestimmungen treten mit
dem 25. November d. J. in Wirksamkeit. Da nun die Exemplare der für

das Jahr 1810 erlassenen Arzneitare vergriffen sind, so ist, unter Berücksich-
tigung der bei den pericdischen Revisionen inzwischen bewirkten und zur öffent-

lichen Kenntniß gebrachten Abänderungen in den Taxpreisen, ein neuer Abdruck

der für das Jahr 1810 erlassenen Arzneitaxe veranlaßt worden, zu dessen ge

wissenhafter Befolgung die sämmtlichen in der Oberherrschaft des hiesigen Für-
stenthums privilegirten Apotheker hiermit angewiesen werden.

Rudolstadt, den 31. October 1845.

Fürstl.Schwant. Regierung.Honnig

H. F. Conradi.

Allgemeine Bestimmungen.

1) In Röcksicht auf die dem Apotheker zu gewährende Entschäbigung fir
den mit dem Diopensiren kleinerer Quantitäten nothwendiger Weise ver-

bundenen Verlust wird der Centner zu 100 Pfund, das Pfund Givil--

Gewichtzu 15 Unzen, das Pfund Medicinal-Gewicht mithin zu 111 Un-
zenberechnet, und das Minimum eines Preises auf2 Kreuzer festgesetze

Dagegen findet von der Unze ab,eine solche Vergütung für den Dispen-

sations-Berlust nicht ferner satt; es wird daher die Unze in ger ublichen
Fucstl. Schw. Rubolst. Gefehsamml. VI.
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Weise zu 8 Drachmen, die Drachme zu 3 Serupeln, der Scrupel zu 20

Gran, die Drachme also zu 60 Gran berechnet.

2) Von denjenigen Flüssigkeiten, welche in der Taxe mit einem Stern (*7) be-

zeichnet sind, werden 27, von allen übrigen 32 Tropfen auf den Serupel

berechnet.

3) In allen solchen Fällen, in denen Wasser zur Anfertigung einer Arznei ver-

schrieben wird, deren Bereitung eine Filtration oder Colirung erfordert,
findet der in der Taxe ausgeworfene Preis für agua lillrala keine Anwen-

dung.

1) In allen Fallen, wo auf dem Recepte bestimmte, auf die Taxe Bezug
habende Angaben fehlen, müssen diese durch eine Bemerkung des Apothekers
ergänzt werden. Wenn daher z. B. zu einem geistigen luluso zu 6 Unzen
Colatur 8 Unzen Wein oder Weingeist genommen sind, oder bei einer

Millen-Masse eine dem Apotheker anheim gestellte Menge irgend eines
Miteels zugesetzt worden, so muß dieses auf dem Recepte genau bemerkt

werden. "

5) Bei allen auf Recepten vorkommenden, in der Taxe nicht befindlichen

Arzneimitteln wird der Preis ähnlicher, in derselben enthaltener, zur Norm
genommen und das Arzneimittel, nach welchem die Festsetzung des Preises
erfolgt ist, auf dem Rerepte bemerkt.

6) Nur bei wenigen Mitteln sind die Pfundpreise angegeben, weil selten diese
Menge verordnet wird, sollte es aber auch bei anderen Mitteln vorkom-
men, deren Pfundpreis nicht angegeben ist, so versteht es sich von selbst,
daß auch bei diesen ein verhältnißmäßiger Rabbat gegeben werden muß.

Der Pfundpreis fängt mit sechs Unzen an.

Uebrigens gelten in Betreff des zu bewilligenden Rabattes die im §. 72.
der oberherrschaftlichen Apothekerordnung vom 27. Januar 1641 enthaltenen

Bestimmungen.
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kccum.(1s-z.lllck.)1lltizc Adeps suillus

aromallte. Aerugo .. .

Colchici — gr. mod. bub.
concenlralum — subl. pulv.

destillatum —1 Aciher acciicus
plumbicum — phosphoral.

Rosnrum . — sulphuricus.
Rubi Idnei — venulis

Rulae — Alium G# ..«..
scilliticum — vum .

Imäumaccltcum. 1 Dra. Alos en .

conccnlknlszssm— gr. mod buls.

(aus Klolchen — wWas- suhl. pulv.
nerfrelem Plomb. acci. u. Kall Alumen

sulphurio, acld. bereltet). gult. aa#eidum acel. umaue .— ost-

cum neido Ambra grisca
acct. concentralissim. — Ammoniucum

accl. Ccamphorut. — urat.

benzoicum — Ammonium carbonic. crud.

boracicum —

hydrocyanie. — p leos

murialicum ·- 1 Unze muriat. crudum
crud. — Fr. mod. pulv.

7 . — depurat.
err — subt. pulv

hosphoric. % — marlialum

5 7. puru 1 Drn. Ansgänlae amern-
lignos. erah 1 Unze rcorsic.

beni reclilicattt— 8 qulers
succinic. erul. 1 Dra. ercortic

depurnt. —

sulphuric. crud. 1 Unze. Aduun Asia. amorar.
chlur. — aroma ..

fumans. — Asne lreiidue
reclilicntete. composit.

venale — Calcarine .

httqticum..— ccmsokum...

subl. pulv. 1 Drn. amygdalat.
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4. RB.
- - Hirscququ III-»I-

Aquuclmmomillac tun-ei Aurumkolinlum...ll-mllo«3
cimmmonksimpL—1 mukiuticum..1(skn4

·su. 2 ·

cilri.·. 14 B.
coerulen — 3 Bacc. hunhberi N 6 kr.) 1 Unze
destillun — 1 gr. mod. pulv.
Flor. Aurantü — 121 (6% 12 kr.)1

Foeniculi — 11 subt. pulv —2
*aniiestorte — 141 Lauri — 3
hydrosulphur la — 12 mod. pulv — 14

hydrosulphurul.aeid— 131 ubl. pulv — 15
Lauro-Cernsi. — 8 i.l — 12

Melissne 1 Bulsamum Copairao — 97
Pemh. crispo.— 1 ucislae.. — li6

biper . —1 Peruvian. nigr. 1 Dra. 34
vino — 12 Tolutanum — 1

Opii.. — 112 Barylu muriulicn — 6

oymurial. c. Com — 12 e 1 Unzel6G

c. ad. desllll —4 sobl. — 24
Peiroselini. — 11 Bismauth. püric. Mio- . Dra. 12

phagedaenica. — 3 Bolcius igninrius. 1 Unze 5
blumbica — 3 Laricis. — 14

Rosarum — 11 cone. — 14

Rubi Iduei — 114 pruep. . —168

Rulae — 11 Bolus alba gr. mod. puw. — 113

** — 11 ruen. — 121
Sounibue — 11 Armenn 111
pczeto-uher. Goul. — pra — 14

vulnerur. vnosu. — 12 *“*“e irwih — 114
Arrowkool — 17 — 16

Argenlum solial.. 1 Lmle l p —7
music cqslnll llfkonx Zum-um insulsum — 14

Arsenicum alb. u AUnz6 ·

Asaocljclu... --7 cnklmiumsulplnskic...»1l)ku.18
depur — 112 Calearin ehloraia. . . s1 Unzes 3

Asphallum 5 murialica — 22

Kundnen praep. 12 sulphuraula
t dle Veierinarpraais) sulphurulo-—#ulbintal 1 Drn.3
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« * V

Camphora. . . . . Umc 14 Charia eerala. . . . 1Bogen 6

ri 1#Dra..2 Chiniosbhhn. .1 Drn.
Canella albla. . 4 Ume Chinium .. . . .IlSerup.40

subl. pulv. — murialic. 37

Canthariqdes — li2 phosploric — 137

. mod. pulv. —1 phuric l26

subl. pulv. — 1 Cinnubaris prnep. e24

Cnpit# Papaver. cont.—4 Cinnamom. acul.. . . 1Dra. 33

Carbo Cutnis subl. pulv. 1Dra. 19 eont. 4

Puni . pu. Unze41 subl. paolllrl5
pruch . — 17 Cinchonium sulphurie. . Il Serup. 12

pulv. — Coccionelln subl. puallb.1 Drn.

Sponginc 1 Drn. Colocymhis 44 11
(arüamom. minnns praep. . . 1Dra. 5

subl. pulv. % Colophonium 1 Unze 1
(arien. Unze3; subl. pulv.. — 13

(aryophyig— Conchne prncp. .—

zubl. pulllw. — 107 Conserva Rosarum — 8

Cassia cinnamom. —9 Cornu Cerri rasp. — 23

conmus!4 usl. ulb. Prneb–— 6

subl. pul 1107 5Cortex adsliing. Brus. con–— 5
Costor. Canadense ra. —

subl. pulv.i Serup. 8 Anguslur. eone.. — 15

Sibiricn“. 130 subl. pulv. — 17

subl. pulv.1 Gran]11 Cascarillae cönt.. — 15

Caleeht 44 Unze3 gr. mod. pul..—

.Z subl. paooll.—5 .
C(ern udn9 " Chinne luscus cnm — 18

llaraa —8s ubt. palr 23
Ceratum Aeruginis — 17 regius con—22

Colucci alb. — l1i6 regius gr. in. pulv/— 124

rubr. . 1Dra. 12 subl. pulvy. — 1264

Resinac Burgund Unze7? ruber con. Dra.4
Cereoli plumbici . suck subl. pullurrl —5

simplices —8 Geoffr. Surin. conc.1 Unze
Cerusse. 1 U3 — 94

subt. pulv — Grannti radic. con—.
Coineeeeen H03 pulv. — 110

irituun (c. Sacch. p. rib.) 9 Ilippocast. cone. — 27
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C. E C. D. E

Coriex Ilipp.Frn o. pulv. 1 Unze b# 5 Cubebae 1 Unze
subt. pulr.— gr. . pulr. —Ligni Quassine cone.—4 subt. * —

subl pulv. — 15 Cuprum nus u —
Sassafras con6 aluminalum —

 ubl. pll.—83 auurco-anmonil 1 Dra.
Mezerei — 4 sulphuricum. . . 1 Unze

ceone. .— 15 venale —

subl. puly/ — 8 pulb
Prun Padi cone. .

0 subl. pulr — 6 Decocl. Ziumanni forlius.4**5
norcus conc. —-

ss»-ck«-—zs »Es-Hsubl. pulv —

Salieis conc. — 21 2 rr n Ouartes.m

Er.mod. * 3 berechnoet) rurhann
4 L pulv. — 4 cn nchen Ztmannt

Simarubachorne. . — 16 Uleo vn 1aöoe itren
l. pulv. — 8 KSescizien Prolses wit 9 gefu

Uluii inlerior conc.. — 2 % scser. ——  Psun·
u

Corices A ü * V.– 4 Poh163ee
rlices Auranti pomor 4% b

cone

aubl. pulv/ — 15

Curuss. — 13 Eloeosachhar. A . 1Dra.
cone. — 14 Calam —

pulv. —156 Cary % Üor. —

—# Chamomillie—
cone—2 Cinnamo,
pulr.—6 Ciiri —

Cilri pomor.. — 13 Focniculi —

ceone.. — 14 Month. pi —

Granali pomorr.—2 lovn.-
eone.. — 13 « main-.-

Juglnntlaucconc—2 Eleeluar. o Senna 1.Unze
Creia alba pracp.. — 124 heriaca —
rocus. 1 Drn. 24 Elemi —

gubi. rulr. — 80 Elixir * wit vilm. —
Cryslulli Tarlari. 1 Unzel 5 —

20

25

14
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– E. E.
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Elikiromnr. conc. Ph. milik. 4 Unzel13 Exiraet. Calami 1 Dra.
Aurantior. comp. — 115 Culendul.berb. rer — 7

Proprielal. Parncctsb–—2 Carqui benclict. 4

c. succ. Clychrrhizoas 61 Cnscarillne —
Liquir. Ph. milii — 12 Centaurii minor.. — 14

Empl. adhacesiv. 8 Chomom, vulg—7
iee. OZoll 11 Chelidon, horb.re.

Ammoninci . . . 1Unre 111 Chinacluse.3

aromalieum . . — 2 frig. popra.. — 6

Camihorid. ord. — 112 regino — 114

e — 110 il. pornt. — 133
Cerussac — 18 — 117

mü . —90 uly —

consoliduns — 10 Colombo —7

soelidum. — 115 Conü herb. re.—5

suse. s. nigr.. — 81 *— herb. re.——
do Golbano croc. — 25 Dulcro — 14
Hydrurgyri — 20 an. . — 14

Hyoscyami — .Filicis udlher. 18Serup i7
Lillurg. comp — 1101. Fumariao 4 Dra.4

simpl — 18 Gentionao. — 13

Neliloli — 17 Glycyrrhizne. — 13

opiulum — 22 ini — 1

oxyerocoum — 8 1 Unzeslo?

saponalum . —10. Gnliol.ltokb.kcc.11)kq.7

sulpltumlum..-—1J. Guajaciligni..—0
cvpltokbium . ..—0 llclcnii.. —7

gk od. pulv — 18 Ilellebori nigri — 1
bi.pullv. IIoscyami herb.rec—

Exlract. Abemus 1 Dra. 2 Juglund. uc. — 141
Aconili — 18 Loct. vir. herb. ree. “

berb.rec. — 18 Levistici — 1

Alots. — 13 ligni Cnwmpech. —5
ckid.sulpp. corr. — 5 Marrubii — 13

Angelicae. — 184 Millelolii — 13

Arnicao rad. — 16 #uha — 5

Aurani. corl.. — 51 Nuc. vonmie..

Belladonnae — 17 spiri.— 97

herb. rer. —8 opü So
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E. F F.
M svc

Extracl. Pimpincline Dra. Florcs Auranl. sicc. 4 Unze14

Pulsmiill. herb rec. 58 conc. —5
Quassine ligni — 91 Calendulae coned 16

Rulanhne — 171 subl. puly/ — 18
veneler — 13 Cassicc

Rhei — 918 Chomom. Nom.— 4

compos — 16 con5

Salicis — 13 vulgor. —.27

Seillue 23 rsnS————mxmMa
Sencgnc — 9 Ccond-l —. 3

Sunmoniiherh. ree — 17 (730 kr.)

Taraxaci liduid. Unze10 gr. mod. pal — 14

radie. . 1Dra. 3 ubl. pulv —4
Trilsolii —8 Convallar. majul. — 17

Vulerion srig. pural. — 16 suhl. pulv. —10
Vulis pampinor — 7 Granali conc. — 21

Lavandulae . -.- jx

F. lär)
Fabuc albac pulv. 1 Uze 17 conc. — 12

Pichurim wi. (#E.0# kr.)
subl. pulv — 12 subl. pulv/ — 13

minor. —4 Malvac arbdror — 51

suhl. pulv. — r- con — 16

Forina Hordei praep. .— 121 vulgur.. — 16
— T ooc-.—7.

Fel Tuuri 5*8 1Dra. 1 4 Aillesolii. — 12
rece 1-4 Un. conc, — 13

Ferrum muriaus. oxydul. 1 Drn4 Primul. veris. — 47

okFdul. luse.4 Rhocados. — 15
rubrum . — 16 .. — 16

ox Fdulnl. nig. 17 Hosar. incorn conl
 subt. puly/ — 8

sulphuric. cry#s. Unze brar. con — lis
 —1 Sumbuch — 12

Flores Acaciue — 144 .. . — 13

Arnicae (. 12kr) — 11 mod pulv, — 134

cone. (. 16kr.)— 113 uhl. puly. — 14

— buls. — 21 gu eitr. eones — 13
subt. pull. —4 Sulphuri! — 12
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— F. F. C. H.
Jr. #r.r. .###. # kr##. zr. zEr.

Flores Tanaceil 1 Unze 2 Fuligo splend. mol.ph 1Unze. 13
cono. — 13 Furfur- Trilici 42

Tiline — 12

cono. — 13 G.

Urlicae — 18 Galbanum . — 111

W — 19 epural. — 116

Verbasci — 15 Gallao . — 651

conc — 16 gr. mo. pulv. — 17—
Folia Aurontii cone. —.5 subt. pulv. —6

subl. * —6 Gland. Ouerc. a. puls. — 1
Bucco conc. — Globul. Tart. marl. — 18

ubt. * — 15 gr. mod. pul —.01
Farsara ——1 Grana Parasis.—5

Pnc. — 12 gr. mod. pulv/ — 7

Ilyoseyami. . —2s sult pulv. —

cone. —8 Graphit Anglie. dep. 1Dra. 10
gr. mod. pulv/ — 134 ummi Mimosso 1 Unze 10

zubl. pulte — 4 gr.mod.pulv. — 12
Lauro-Cerusiconc. — 10 subl. pll.— 14

Malvac — 12 Gulli. — 19

Conc. — 27 gr. wol. zon – 3
Nicolinn. cone. — 15 subl. pulv. 1Dra 3

gr. mod. pulv. — 16
—–p recem. — 15 s

Quoten-conc- —3 llolminlocbokwj...«lL’nzc.·I'

Rhodod. Cichs,cone. — 112 subl. puly — 164

bi. pulv 45 *7rm Amimon. gr modly) .
Sennae 8 r dlio Volorioarpraxia; aua

cone. — 9 il roel Kall murrlc.
. mod. pulv. E— 10 ulimon. erud. he-

suhl. pull. 12 narbar broleni — 14
Toxicodendr. cont.Dr.4 cone5

suhl. Kulr. —2 subt. palr.—
———is# —————..
— ————————

braclus Capsici unnm — 3 mod. pll—
raep. — 19 subl. pulv.. — 133

Ilippocast. 8 ply/ — 12 Aconii — 14
i. pulv] — 13 conc. — 15

Fürstl. Schw. W Gesetzsamml. VI. 20
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Ar. — —

nerta Aessubt. ul 1 Unze lIierbn Digil. gr. mod. pulv.1 Unze 3
Alilme — 1 subl. — 11

— 12 Fumarino 2

w 04. * — 13 ne — 13
Arnicue —1 Graliolne — 13

 —11 cone —1
eber bulv. — gr. mod. pul —

bKusliei . — 16 subl. pulv. —5
" Hederac derresl. — 12

—ie — 12 one.. — 13

eone. (. 24 kr) — 13 Ilyssopi . — 12

gr. mod. pulv/ — 13 cone. — 13

obl. pulv. — 14 Lactuc. viros. eone. 6

Beionicoe —2 Ledi palustr. cont.——51
Calendulo — 2 Br. mod. poly —4

conc — 13 Linarine conc. — 13

subl. pulv/ — 14 Miorme. — 81
Caordui benedict. — 1# — 11—. 6.#a.pulv. —5

subt. pulpd— suhl. pulvy.. — 16

Cenlaurii minor — 13 Mori erieaa . —o
—91 k. pon — 1

mod.pall —.5 Monrabit? —11
Chneroh Bil *eon J– 4 cone. — 12

mne,.— 5 Matricar. — . —3å
cbclulomsconc — 13 Meliloti citr. c. ll. — 11

sull. pulv.. — 14 conc. (G10 kr.)—

Chenopod. ambros. — 4 gr. mod. pulv, — 12

cone. —5 subl pulv. — 13
Clemal. erect. cone.. — 14 Molissae — 14

zubt. pbulu—5 - — 5

Cochleoriae contet Menthae m— — 13
suhl. pulv/ — 18 — 1

Conii macull.—27 gr. un pulr. — 15
conc. (I. 30 xr.) — 13 subt pull.—6

gr. mod. pulv1 biperise — 8
subt.pllvv.+1 nc. —

Digiu#lis — 12 gr. *pulv. — 15

conc. E.20xr) — 124 subt. pulv. — 6

S3
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« II- III

– « v

Herba hlillefolii. .. 1 Unze 2 llerba Taraxaci cont.1 Unge 2#
cowe!. i . — 13

Oreoreli . —2 cosw...-—4
Origani Crel. conc. — 43 gr. mod. pul.

vulgaris — 12 Trilol —

ne. — 124 cone—
gr. u od.pulv. — 13 gr. mod.pulv/ - 13

r-enr cone— Urle 133
subl. pulr — 6 Verhasci. — 1i

Puleg — 124 conc. — 21
Pualesonn. arbor. — 12 Veronicac —2
Pulsalillao cone. conc. — 3

subl. plill5 Violae Kicol. — 12
Rorismorini — (7420 kr. )

con — coge—
Rulae — 14 (730 kr.)

* — subl. pulv/ — 14
subl. pulv. — ..

Sabinne p T 61 lliruiness Hbor, 47 iee brr
cone. — 13 « ««J

gk.motl.pulv-—sz
subt. pulv — 14

Solviae — 13 IIVFdrargrunm . . 1Unze RA

ne. . — 14 ncelieum. . . 1Serup.i2

gr. mod.pulv. — 16 ammoniote- Murin. 1 Drasubl. pulv. — 16 depura . 1 Umc 38
Scabiosse — mihieencorros. b n. 61

Scordim —7 remile 1 Unze4
cone. — 13 le prneh1 Drn.

Serprrin — oxydal. wbe brneb,
cone. —2 venale1 Unzes6

subt. pul oxydulal. * . 1 Dra. B85
Stramonii cone. — 14 pur — 80

gr. mod. pulv/ — 15 ninte-hbora. — 4

subt. pulv —i6 sulphurnt. ni.
Tonactli — 11

cone.— 2 -
gr.tnock.plllv-——«s, clslbyocollnconm..«1l)m..7

Tamxaoi....——1s cnligo......1U-17.030

20“
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Indigo subi. pulv. . 1 Unre 40 Lapides Cancror.. 1 Unze8
Inlusum Sennae como.— raep. — 112

( kr.) Lapis calamin. praop. — 14
Jodum ** Haemalil. praep. — 6

- Punncispknop — 144

K. Lichen Carchcen cone — 31
Kuli ucciicum 44Dra. Island.conc. (&amp; 15 kr.— 1

cmbon. scidull ge. mod. palll. — 2
4 Unze 2 ubt. pulv. —4

e einer. clav. — 16 Lignum *rasp. — 113
o Tarluro . Dra. 3 c. rasp. —1

Caustic. lusum — 16 Jubt.pulv. —9

siccum — 13 Juniperi conc. — 1

hydriodicum — 27 Cuassinc cont—5

murigl. orxyg. dehurr! —1 gr.mod.pulv/ — 14
nilr. crud. gr. mod. piv. Unze] 4 subl. pulv. — 5

depuralnn— 061 raspohftl.3
subt. pulv, — 683 Sonlal. rubr. cone. — 121

sulphuralum 1 Dn. puly.. — 15
pro baln. e Solpb. Sassasrus cone.. — 13

Dulw. el Koli car- Linimemum Acruginis —

hontt. erudo pn- ammoninto-camph.. — 18
Unzes 54 ammonintum —

Kali - pr.——l“y-. 83 Suponalo amnnonia. —.2
sulphuricum neiom —9 orrt —82

crud.gr. mod. * — 14 Liquor Ammonii aeche N
de 5 — 9 Ph.milih.. 13.

aubi. * —6 anisalus —unurieun — 53 carbonici —8

Kino — 1137 reicost — 6
subi. pulv. — lis causlie — 18

* Krcosolum 1 Scup e. 1 d 21
1 Unz6

L. Ferri 2oxydat. 1 Dra.1
Lac vaccinum (“ 4 k.) 1 Unze XFdula 153
Laccain granis — 5 oxydal. u. 1 Unze#21

subl. pulv. . — 168 hydrati —6
Laciucurium Angilt. 1crp6 I drorg. murial. corr — 11

Gallic. — 4 nitrie. oxydol.. — 110
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T. U. NM. N.
4

un Hydr. nitr. orydul. Drn.2 Mirturn cumphornta

* Kali aceiei —1 olcoso bokente
bb. milil. 1 Unze pyr tartarica.

1 carbonich — 0# 6 sulphurico-acida
eausliei — vulncr. acida

Myrrhao · — 1103 Sblorphium !•#

Jalri causlic. — 43 n acecoeum
*pyro-lartariceus — 17 amimon. K.
Venal. --- -· Mloschus *

Snpon. slibint. 14 Drn. Rlucilago Csdomor.
*Stibii murink. — 13 gummi Hlimos.

Linorgyrumzubl. 2 4 Unze 5 Mrrrda
Uxcopoliim — 68 — irra

Macis — 15 N.

subt. p 4 Falrum acelicum

bguss zaur. .1Dra. 113 giceum.
I. pul. Unze# carbonic. ucid.

sulphur. un —12 crud.
gr.m.blp. depurnt.

depuraln — 14 sico

v. slcccßnv murialicum. ..

1Dra. 44 gubi. pulv.
KunHordei 1 Ume .„ ..
llltlganum nat. aun- —2 phosphoricum .
nottut- cislnb . — (6 sulphuric. ernal,

— gr. mod. pulv.

lnFo5# 1 Droa. depurau.
—- lne 3 Vlilun ab giee.

« gubi. pulv. — Nihilum alb. praop.

* Vonis. . — 8 Nuccs moschal. r—
— — subt. pulv.

commune — vomiene gr. mod. pulv.

— . — 4 subl. pulv.
— 54

nonneae un guii. bul-. 15 45f#5
Uepeä## subl. pulv. —6 Oleum Absimh. oeih. .

Auium subl. polk. — 15

1 Unze #
97EB9.

S ’eo’ee%
—*—
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Gm#
2
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O. O.
 s M

Oloum Anggiierum“ 4 Unzell6 Oleum Lini re, cxpress. 1 Unzell:
 capress!] — #0 ohurakum — 51

* s *—. i Serup. 26 Meeigial 1 Dra.11

elhi .. 1 Dra. 14 Musoranne — 12.

animale aaiuiun.—— blemhue criso. 11 Scrup.12,
loclil. Unzes 24 dlerehbimh. 1 Dru.6

iis 44 Dra.6 pip. solie. — 116
Auranl. corl.. — 22 Alyrrhae 1 Scrup.15

Bergamollne — 16 Neroli . — 136

Cacuo 1 Unzes0 Xueislae „ .4 Unzo

Cniepul. . siScrup. Olivarum — 15

reclil. —2: . — 17

Calami .— 9 Origani Crolici 1 Dra.5

camphoral. AUnze? · .——-10z

nkvi... Dkn.4 l’-Ipas«ckis. .«lUnzc4
*. Caryophyllor. — 14— srig. expr. — ll2
*Cassiae cinnam.. — i rec. euaehrr.— 0

* Chamomillno cilr. Scrup.47 Petroselini. Scrup64

cocum 1 Urre 60 Picepioratm Unze.5
"“ simpler 1 Scrup.0 Pisc . — 124

lercbimh. 1 Dra. 17 * — 8

* Cinnumomi aculi 1Scrup.] Ricini —
is. — 16 Rorismarini — 10

Cuheburum 1 Dra. * Rosar 4 Scrupl4

Cumini. — 4 Rusci 1Vnze 34
de Cedro — 4 Rulac 7 Scrup. 10

bornirul.g * — 8 Sabinac 1 Drn.1Galban. u 1 Scrup.8! Sinapis golhercum 5
Hyoscy em Focun 1 Unze 67 Succini crudum 1 Unze6
Iyporiei — 673 rectilicalum 2
jecor. Aseli — 87 conitra laen. Chuh. — li2

(7.38—40 kr) Tunacoli . 11)ko-14

Juglamlnuckkoxpk—24 Terebinthinne 1 Unze 31
nuc. rcc. eepbr.. + reclille.

sunpenr buccar. 1Dra.6 sulphur. 6laurinun Unzes 8 Thymi . 11)kn.2
Umrisse-Ochs nolli ispmp 49 Wulerinne 1 Scrup.18

Lavanduluc 1 Dra.2 Obbanum 1 Unze5
Lini. 1 Unze 3 subt. i-nr 8
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O P. P. E
— B

Æiumsalphpulv» 1 Hm. 121 IPulxklsaleophone.Dlog-tcs 1sc)inoulv. 1 Unze 51 " nk10010k02

Ivagisllinaccu 1 Suck 2# c. Nair. carb. !
Hum 1 Unzell1 i —.

kymel Colchici — 6 anlepileplicus — 11

scilliticum — 8 . Auro (Wird nachdemprels desohl-
simplen. O — 51 gen Pulvors und des verbrauch-

6 (on Dlatigoldes borechnel. Dlo

' zshlückcolckhlluchsnvlkd

P. aul dem Hocopto bemorkt.]

ssulac majorces 1 Unze v9 aromalicus 4 Dra.2
ninor. — 141 dentisricius 1Unzesi2

— ; Lieh. lsl – (5 Chempchine n. 1 u1nyeyrrhizuo — gumm ra.

E — 113 hrn Mia . —1j

clkolcum.. —8 Liquskcompklt mittliunzo cx
kchilicol — 116 Mngnes. c. Rheo — 20

bosphorus 1 Dra.4 Rei comp. Fh. muli. 1 Drn 3
lulac Jalapao — 14. slernulator — 11

b ... Unze-ji Inektms —1
iper al un i 7 zSueft#t emp

longum - -- 31 R

nigrum u — 4 Radix Aleannnue . . 1 Unze 3
subl. pulv. — 4 onc.

lacomia sem. Lini gr. 8 · Alltae 5
poaulv] — - c.. —

1llmbagollispoengnmot1. gr. mod. pul. — 44

balvy21 subt, pulv, — 4

———— Angelicccoe — 3
cone. —

lumbum ncel. crud. 1 gr ol. bull — 4
depurul — l. pu — 16

corbonic. Dro. Ail " — 33

ene Aurumt, Inmat. 1 Ues subt. pulv. — 5

Gaatue — - # Armorncine rec. — 1

subl. pliv — 4 Aniene — 2
ulpa Cassiao — 3 — 13

Prunor. depur. — 14 od. ' —

Tamarindor. —7 subl. pulll — 5
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R. B.
A .- .

Hadix Artemisine cone. Unze6 RKadix Cynoglossi cone. Unze

ubl. pul —8 —.
Aseri. 2 Diclmmnmim

coe. —3 Fllcis cone. —

gr.mock.pulv.—3z gkmo(l.pulv—
Subl.pulv — 14 oxcort. cone —

Bardanao. — 12 subt. pulv+–

He.—3 Foeniculi cond. —

mod pulv, — 131 Galungne. —
Belladonnac conc. — 12 coee

gr. mod. pal3 gr. mod. pul. —

subt. pulv, — 14 subl. paolllr.—

Brassicue Rupae re.. —4 Genlianac rur.—
Bryoniae conc. — 131 cone. —

subl. puly. — 16 wn —
Caineao conc. . — 14 i. plv.) —

subl. pulpv.—51 uigerchinas 66oun —
Calami immund. — 11 Ccon,.

eone. — 11 subht. plv] —

gr. mod.plv. — glabrae. —

mundat. — conel

cone —.

suhl. pulv. — 134 Graminis cone. —

Caricis aren. cone. — 13 Ilelenii —

Carlinao cone. . — 11 conc. —-

gk.niotl.pulv.— 23 gkmocl pulv —
Ceryophylloine — subl. —

coe. nellchon albi conc. —

gr. mod. pulv/. — 14 gr.im. plv —

subl. puly.. — 4 subl. pivv.R—
Cichorii conc. — nigri eone.. —

Colchici . — g##m.plu1—
Colombo cone. — 6 —*

subi. poll. 5 Jolupnc .. —.

Consolidae m ——1 ——....
one. — 123 uhl. pulv. —

Curcumae — 12 ndenntorsa- . —
gr. mod. pulr. — 13. —

subl. pulr. — 1 4 tenol.palr. —

 ———rb

—.
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—“

—
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dix Ipeeacuanhaco eono. 4 Dra. 1 Raodix Seillao conc..
subl. pulvy — 12 suht. pulv.

lridis Flren.1 Unze 21 Scorzonernra
cone. — 1 conc

» sql)l.UlV-—.41 sencgac..'.

anntbincuucona — DE cone.
— subt. pulv.

Levislici. —2 Serpentor. Virg.Conc.
coer.— ssubt. plv.
gr.mod.pulvs — 133 Toraxaci
subl. pallo.4 cone.

Ononidis cone. —2 Tormemille

——— — 131 cone.

Paconiac corr—3 gr. mod. pulv,
pulv.. — 15 sult. pulv.

Fiuwinellac . — 124 Valeran. min. .
— 13 ne. ..

2. Pnood *- — 837 gr. mod. pulv.
subt. pulv. — 14 subt. poh.

Polypodii . — 124 Zedoarine
Pyreilhri cone. .. — 16 .

subl. puly.. — 16 bl. pulv.

Ralanhuc contetet— Zingibor 8 .
subl. palv — 18 no..

Khapont. gr. m.**)z — 651 6 m. plv.
(l#r clo Veicrisnpm. . . antlv

Micr.. .·1DktI-5 Rcsma Gunjnctnnlns..
ac.. .-6 plv

subl. puolr. Jalahoo
Rubiae unce.Ue prnoporat

cono. — ligni Gunjaci

gr. m. bhv. —. imi Burgund

 ubl. Pulvd7 eempyFreumal. lill.

Sulep * pulv. — 111 W
t. pulv — 13 Roluluo Menil. piperil. .

gorröb rabr. cone — 4#
Sursoparill, conte.—4 8.—.

snbl. puv. — 418 Ferchtr. albiss. subt. pulv.
——— — 13 album subl. pulv.

Färsil. Schu. Rudolstärt. Oesetzsamml. Vl.

—rrerrrnrnrtnrrrn2
§

65
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§.

Sacchar. aluminal. . . 1 Unze

laclis subt. pulv. —

Sagapenum

zn —
Sago —

Sal Gemmae —

marinum % lökr.) —
thermar.CorFolin. —

siceum1 Dra.

Sandaraca .... 1 Unze
r. pulv. —

Sanguis drd —
ulv. 1 Dru.

Sapo nromni. 12Fanen 4 Unze
domeslicus rasuss

—.
gunjacinus. 14 Dra.
Hlispanicus 1 Unze

rasus. —

suhl.ikrern-jolapinus 4 Drn.
medicalus . 1 Unze

suhl.Kse —
niger . —

1Dra.

terehinihinal. 1 Unze

Scammonium i3 1 Den.
abt. pb. —

Schum ovillu 1 Unze
Sccolo cornu.Vonll. pulv. —
Semen Amomi —

W pulv....—
scmcaAnthi ..—

uhl.ulv.. —

Anisi zlell . —

pulv —

k

gr. mod. ns. —
subt. pul. —

..-
WEBER-V

NR-

6
men Avonnc excort.

sobl.puiv.

Fœni Græci gr. i. plv.
Hordei excorlic.

IIyoscrami

Lini .

gr.

Nigelluo..
Pupaveris
Pnconine
Peiroselini r'

Phellandt.

-mod. pulv.
dubl. pulv..

Nü ..

sttbksrlillao..
" suLpulv

sinopis...
gr. mod. pulv
subt. pulv

Smramonlizi

l. pulv.

subt. pulr. EIILIEEIIIIIIIIEIIIIIIEE E————————
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 NEN

domen Tanaceli . . 4 Unze 27 Spirilus Nitri kumanss.. Unze

gr.mod. pul — 31 nitrico-aell.. 1 Drn.2
Ferum luctis acicum 4 Pfü.21 Horismori. Uze

— Roserun 14353
.. —112 saponalus — 15

dulcilicnim — 21 « . — 15

tamarindinalom 25 sulphurico-nchh. — 12
Biliqua duleis. . . . 1Unrzes 2 marlin Dro.4

cooo —2 Vini ulcoholisal. 1 Unzel9
dinapismus.. . . 3 alliei. — 14

doluiio arsenic. Fowl. 1Dra. sorlior. — 16

succi Liquir. conc. reclilicliss—W141
ilii. 1 Unze 3x recülicalus —5

Heries aromatfcsc —6 Spongioe cerannnt... Dra.
adicataplasme . 3# compressne — li2

Ph. milit. 2 equorum. . . 1Unze 20

decoel. lignor.. 3 marinae muxim. — 65624
Ph. milil. 2 melino! — 80

cneme 1 Slannum raspalum —
lomentum "7! Subium oxfdrul. ullum 1 Drn. 54

gargorisma . «gkiscum.—bz

iakus.pcctornl.. J- oqtlulouusaillncho
Pli.milil. sulphural. nigr. er. «

Meackum..- 1 gr. mod. pulv. —

Ph. milit. mnevigall — 11

resolventeen 1 Süpites Dulcamar cone.. —

milil. - suprulv.—

S332
Siomnchus vilalin, exsiccul.
Sltrobili Lupuli cone.

Ph.

Spirilus acclico-ncih.
gelicac comp.

 -SAIIIEIIIIIIIIII ——
camphoralo-eroe. 1 Strychnium nitricum
camphorut. Styrax Calomiti . nze

Cochlearine subl. pulv.

—
S22

—
S———————————————ä

Succinum praeparaium
raspalum

Succus Curei —

recens . . Wira nach dom Prelae der vor-

hrauchten Cilronen, mii Zu-

n vo 2kr. pro Stack
mo

ormiearum ..

frumenti (c. 10 kr.)
Juniperi bacc.
Laovandule

Maslich. com.
Hlindereri

murial. aetb.

SSS——————————————33
*— .—
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S. S. L.
V n

Succ. Dauci inspiss. crud. Unze Syrupus — frunicost. Unze 1
« depura Kubi ldeci —

Gl###rhizac depurat. Ptt —

ilquksublplv— Sennao —

Juniperi inspiss. erul.. — simplex. — :

( 12 kr Spinne Corwinn— 1
depur— succi Cliri. —16

Liduiril. crudus — Violun—

Samhuci inspiss. crud4 Zingiberis —
epur —

Sulphur citrin. gr. wod. plv.. T.
· .— Tacumnlmcu —

(sar dio Velerinsproais werden Tamurindl —

Hor. Sulphoris berechnet) - Tarlarus ammoniat. Dra.

Sulpliuur griscum pulv. — dorna!t. 1 Unze

(#e dio Vseriskipna) des . ·-sulpltukpkoectptlalum 4 Dra.5 mol. pulv. —
slibial. auranl. — 14 — u pulv. —

——. murlialus . . 1 Dra.

Syrupus Allmene Unzel 4. * 4 Unze
mygdalurum. — 154 nie —bolsami Perurim5 —e. 1Dra.

Berberidum — 1514 venal.. . —

cupil. Papaveris/ — 15 Terebinilino coela 1 Unzo

Cerasorum — 57 kommunss 12
Chumomillne — 14 rieina —
Cinnomomi. — 5 Tinelura Abenuns .. —

communis — 124 eonili.. —
cori. Aurnnlic—. selhorca 1 Drn.
oel9i Aots . . . 1Unzes

llor. Aurantii. — 14 amara —

Glrerrläzne — 15 Ambrao. 1 Dra.

lpecucuunhn — 14 Arnicac flor. 1 Unze
— — 16 — In. 2 kr.)

Nenih. erispao. — 4 aromaliea. —

Mororum — 51 acida —

Rhei —6· Asac soetilas. —

Rhoeados — 14 Auranl.r** —
ibium — 154 Benzoe .-
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T. T. U.
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Tinclurn Benzoes compos. 1 Unzel# Tinclurn kolina 1 Unzes22
Cala..–107 — 13

compos — 111 Aoschi Drao. 20

Canlharidum —109 Myrrhao 1 Unzcl13
Capsici annui — 12 Opübenzoica — 111

carminativa — 15 crocal — 32

Caryophylior. — 3 simplox — 148

Coscnrilleoe 12 Pimpinollao — ll2

CasloreiCunad. 1 Dro. s 6 Pini compos. —
aelher/ — 16 Halnnhno sncch. —2

Sibiricc. 63 Rhei aquosa — 11

« sollten-M- vinosa — 116

Calechu. 1 Unze2 Hosarum ncillll 13

Chinae comp. — 16 Scillne kulinn — 410

simpll— 16 Sennao — 10

Chiniodini. . 1Dra. 13 Stramonüssem. — 111

—.—— ci Zueeini — lis

—E zmi recuil- Valeriana 1u Pn 38
lincturnCinnumomi.. Unzeli ommoniat. 1 Unze14

chici .. — 111 Vanillae 1 Dra.10

Colocynthid. —15 (Aus einem 2# Vroille una
corl. Auranl. — 15 seche Theilen vpir

roci. .. 1 Dra.5 lieaiu-

Digital. neibb.. Tragacaniha 1Unze|5
simdl. 1 Unacl10 subl. pbulv. — 20

Euphorbii — 8 Trochisei hechter. . 9

Ferri acel. nolh. Dra.4 gernenrnbe 142
murial. oxydul: Unze Turiones Fini conte. —3

pomiali —8 Tulin prucharnin — 19
larlarici — 18

albani — 112 V.

Gallarum — 18 Unguemum Herubinis — 17
Genlianae — 10 basilicu — 61

Gunjaci anmmo. — 5 „Cualleniuum. — 25
lign — 1114 cercum — 10
W7 — 112 Cerussse — 17

Tyoscryami. — 107 canpior —
Jodi.. 1 Dra.57 Elemi. — 109
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V. V. Z.

Unguentum Hydrurg. ulb. 1 Unze12. V.
ciner. 20 Vanilla . . . 1Serup.16

cirin. 41 Vinum Sterei.) 4 Unze14
rubr. — Gallic. — 4

Kali mariodliei . —39 kuhk «- **m —4
linaria — 5 Hispanic. — 15
Llrrnass 6 marlink. — 114

biurnbieum " — à Acnanum —
Popu —
resinae Burgund. — 63 anbiaun!e *7“ “ —.

Rorismor, comm..15 Viscumolbum conte.—3
Ph. milii.l — 18 subl.pulr — 16

pulv.
rosatum . .— 18

simplex — 164 Z.
znr comp. — 51 .EZincum granulnt — 13

comp. Ph. ili — 1# lerroso-Nrdrochanie, 1 Dra.

simplex 4 oxydal. via humid.. — 44
Tartari slib. . 1bDra. 3 via gi 77

Terebinih. 1 Unze 67 zulphuric. crysl. 4 Unc .
Zinci — 19 venale — 14
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XXII. Sandels- und Schiffahrts-Vertrag
zwischen den Staaten des deutschen Zoll- und Handels-Vercined, einerseits,

und Sardinien, andererseits, de dato 23. Juny 1845.

Uebersetzung.
Seine Majestät der König von Preußen, sowohl für Sich und in Vertretung

der Ihrem Zoll= und Steuer-Systeme angeschlossenen souveränen Länder und

Landestheile, ndmlich des Großherzogthums Luxemburg, der Großherzoglich Meck-
lenburgischen Enclaven Ressow, Netzeband und Schönberg, des Großherzoglich

Oldenburgischen Fürstenthums Birkenfeld, der Herzogthümer Anhalt-Köthen,
Anhalt-Dessau und Anhalt-Bernburg, der Fürstenthümer Waldeck und Pyr-
mont, des Fürstenthums Lippe, und des andgrüflich Hessischen Ober-Amts Mei-
senheim, als auch im Namen der übrigen Mitglieder des deutschen Zoll-und Han-
dels -Vereins, nämlich der Krene Bayern, der Krone Sachsen und der Krone

Wöärttemberg, zugleich die Fürstenehumer Hohenzollern-Hechingen und Hohen-
zollern Sigmaringen vertretend, des Großherzogthums Baden, des Kurfürsten-
thums Hessen, des Großherzogthums Hessen, zugleich das Landgräflich hessische
Amt Homburg vertretend, der den Thüringischen Zoll= und Handels-Verein bil-

denden Staaten, — namentlich: des Großherzogthums Sachsen, der Herzog-

thümer Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg und Sachsen Coburg und Gotha,
der Fürstenthümer Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg-Sondekshausen,
Reuß-Greitz, Reuß-Schleiz und Reuß-Lobenstein und EberSdorf, — des Her-

zogthums Braunschweig, des Herzogthums Nassau und der freien Stadt Frank-

furt einerseits, und
Seine Majestät der König von Sardinien andererseits, —

von dem Wunsche beseelt, die Handels-Beziehungen zwischen dem deutschen Joll-

und Handels-Verein und den Sardinischen Staaten zu befestigen und auszudeh-

nen, und überzeugt: daß es eines der geeignetsten Mittel zur Realisirung dieses

Wunsches ist, einen auf dem Grundsacee einer vollkommenen Reciprocität beruhen-
den Schiffahrts= und Handels-Vertrag abzuschließen, haben zu diesem Behufe zu
Ihrem Bevollmächtigten ernannt:

Seine Majestät der König von Preußen den Herrn Heinrich Ulrich Wilhelm
Freiherrn von Bülow, Allerhochst Ihren Staats= und Kabinets-Minister und
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Ritter des Königlich Preußischen Ro-
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then Adlerordens erster Classe mit Eichenlaub, Großkreuz des Kaiserlich Oester-
reichischen Leopold-Ordens, des Civil-Verdienst-Orbens der Bayerischen Krone,
des Königlich Honnovrrschen Guelphen-Ordens und des Kurfürstlich Hessischen

Ludwig-Ordens und des Großherzoglich Süächsischen Hausordens vom weißen

Falken, Ritter des Kaiserlich Russischen St. Alexander-Newoky-Ordens, des
St. Annen-Ordens erster Klasse, des St. Staniolaus-Ordens zweiter Klasse und

des St. Wladimir-Ordens vierter Klasse, Großkreuz des Königlich Portugiesi-

schen Ordens der Empfängniß Unserer lieben Frau von Villa- Vicosa, Großkreuz
des Civil-Verdienst-Ordens vom Niederländischen Löwen, und des Königlich Bel-

gischen beopold-Ordens, Inhaber des großen Ordens des Nischani-Istihar;

und Seine Majestät der König von Sardinien

den Gräfen Carl Rossi, KemmandeurAllerhöchstIhres geistlichen und mili-
tairischen St. Moritz= undEt.Lazarus= Ocben#, Oberst!derKavallerie iinAller-
hochstIhremHeere, Allerhochst Ihren außerord

tigten Minister bei Seiner Majestat dem Konige vonPreußen,

welche, nachdem sie ihre Vollmachten ausgewechselt und dieselbenin guter und
gehöriger Form gefunden haben, über die folgenden Artikel übereingekommen sind:

9

Art. 1.

Die Schiffe Preußens oder eines der übrigen Staaten des deutschen Zell= und

Handels-Vereins, welche mit Ballast oder mit Ladung in die Häfen des König-
reichs Sardinien eingehen oder von dort ausgehen werden, und umgekehrt, die

Sardinischen Schiffe, welche mit Ballast oder mit Ladung in die Hafen des König-
reichs Preußen oder in-einen der Häfen der andern Staaten des gedachten Vereins
eingehen oder von dort ausgehen werden, sollen vort, welches auch der Ork ihrer

Herkunft oder ihrer Bestimmung sei, bei ihrem Eingange, während ihres Aufenk-

haltes und bei ihrem Eingange binsichtlich der Hafen-, Tonnen-, Leuchtthurmo-,
Lootsen-, Baken-, Anker-, Bollwerks-, Quarantaine-Abfertigungs-Gelder
und überhaupt hinsichtlich aller das Schiff betreffender Zölle und Abgaben, welcher
Art oder Benennung es sei, mögen diese Zölle im Namen oder zumVortheil der
Regierung, oder mögen sie im Namen oder zum Vortheil öffentlicher Beamten,
Ortsverwaltungen oder Anstalten irgend einer Art erhoben werden, — auf dem-

selben Fuße behandelt werden, wie die National-Schiffe, welche von demselben
Orte kommen oder nach derselben Bestimmung abgehen.
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Art. 2.

Alle Erzeugnisse und andere Gegenstande des Handels, deren Einfuhr oder

Ausfuhr gesetzlich in die Staaten der hohen vertragenden Theile auf National-

schiffen wird Statt finden können, sollen auch auf Schiffen des anderen Staates
dorthin eingeführt oder von dort ausgeführt werden können.

Ark. 3.

Die Waaren jeder Art, ohne Unterschied des Ursprungs, die, von welchem
Lande es sei: durch Preußische Schiffe oder diejenigen eines anderen Staats des

deutschen Zoll= und Handels-Vereins in die Häfen Sardiniens, oder durch Sar-
dinische Schiffe in diejenigen Preußens oder eines anderen Staates des gedachten

Vereins eingeführt werden, desgleichen die Waaren, die, für welche Bestimmung
es sei, aus den Häfen Sardiniens durch Schiffe der Zollvereinsstaaten, oder aus

den Häfen des Zollvereins durch Sardinische Schiffe ausgeführt werden, sollen in
den beiderseitigen Häfen keine anderen oder höheren Abgaben entrichten, als wenn

die Einfuhr oder Ausfuhr derselben Gegenstände durch Nationalschiffe Statt fände.

Die Prämien, Abgabenerstattungen oder andere Begünstigungen dieser Art,
welche in dem Gebiete des einen der beiden hohen vertragenden Theile der Einfuhr

oder Ausfuhr auf Nationalschiffen bewilligt werden, sollen in gleicher Weise be-
willigt werden, wenn die Einfuhr oder Ausfuhr auf Schiffen des anderen Staats

erfolgt.
Art. 4.

Die vorstehenden Artikel finden keine Anwendung auf die Küstenschiffahrt,
das heißt: auf die Beförderung von Erzeugnissen oder Waaren, die in einem Hafen

mit der Bestimmung für einen anderen Hafen desselben Gebiets geladen werden,

insoweit nach den Gesetzen des Landes diese Beförderung der Nationalschiffahrt

ausschließlich vorbehalten ist.
Art. 5.

Da die Sardinische Regierung aus besonderen Gründen sich noch verhindert

findet, von jetzt ab die Differentialzölle aufzuheben, welche sie gegenwärtig von
Getreide, Olivenöl und Wein erheben läßt, welche direct aus den Häfen des schwar-

zen Meers, des Adriatischen Meers und des Mittelländischen Meers bis zum Cap

Trafalgar unter fremder Flagge eingeführt werden, ist man übereingekommen, daß
diese Differentialzölle als eine Ausnahme von dem vorstehenden Artikel 3 auch rück-
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sichtlich der Schiffe des Zollvereins bis zum Ausgang des Jahres 1847 sollen fort-

bestehen können.

Wenn jedoch die Sardinische Regierung alsdann nicht in der Lage sein sollte,
die gedachten Differentialzölle aufhören zu lassen, sollen die Staaten des Zollver-
eins die volle Befugniß haben, vom 20. December 1847 ab, — dem Zeitpunkt,

von welchem an Dénemark, nach seinem Handelsvertrage mit Sardinien vom 11.

August 1843, dasselbe Recht erlangt, — zum Nachtheil der Sardinischen Flagge

gleichmäßige Differentialzölle auf dieselben Artikel, wenn sie aus denselben Häfen
eingeführt werden, zu legen. Die Erhebung dieser Differentialzölle wird indessen
aufhören, sobald die Staaten des Zollvereins amtlich von dem Aufhören der Sar-

dinischen Differentialzölle benachrichtigt worden sein werden.

Art. 6.

In Allem, was das Aufstellen der Schiffe, ihr Ein= und ihr Ausladen in den
Häfen und auf den Rheden der Staaten der beiden hohen vertragenden Theile be-

trifft, soll den Nationalschiffen keine Begünstigung noch Bevorzugung bewilligt
werden, die nicht in gleicher Weise auch den Schiffen des anderen Staats bewilligt
wird.

Art. 7.

Da es die Absicht der hohen vertragenden Theile ist, keine Unterscheidung

zwischen den Schiffen ihrerbeiderseitigenStaaten nachihrerNationalität, in Betreff
des Ankaufs der auf diesen Schiffen angeführten Erzeugnisse oder anderen Gegen-
stände des Handels zuzulassen, so soll in dieser Räcksicht weder direct noch indirert,
weder durch den einen oder anderen der beiden hohen vertragenden Theile, noch

durch irgend eine Gesellschaft, irgend eine Korporation oder irgend einen Agenten,
in ihrem Namen oder unter ihrer Autoritäk, den Einfuhren der rheinischen Schiffe

irgend ein Vorrecht oder Vorzug bewilligt werden.

Art. 8.

Die Schiffe des einen der belden hohen vertragenden Theile, welche in einen

der Häfen des anderen einlaufen, und welche daselbst nur einen Theil ihrer Ladung

löschen wollen, können, ebenso wie die Nationalschiffe, vorausgesetzt, daß sfe sich
nach den Gesetzen und Reglements des Landes richten, den nach einem anderen

Hafen desselben oder eines anderen Landes bestimmten Theil der Ladung an Bord
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behalten und ihn wieder ausführen, ohne genöthige zu sein, für biesen Theil der
Ladung irgend eine Zollabgabe, außer wegen der Bewachung,zuentrichten.

Die Schiffe eines der Staaten des Hetremsn oder Sardiniens, welche in

einen der Häfen der hohen vertragenden Theile im Nothfalle einlaufen, sollen da-

selbst weder für das Schiff, noch für seine Ladung andere Abgaben bezahlen, als
diejenigen, welchen die Nationalschiffe in gleichem Falle unterworfen sind, und sollen
daselbst gleiche Begünstigungen und Freiheiten genießen, vorausgesetzt, daß die
Nothwendigkeit des Einlaufens gesetzich festgestellt ist, daß ferner diese Schiffe
keinen Handelsverkehr treiben, und daß sie sich in dem Hafen nicht längere Zeit
aufhalten, als der Umstand, welcher das Einlaufen nothwendig gemacht hat, er-
heischt. Das Aus= und Wiedereinladen, welches durch das Bedürfniß einer

Reparatur der Schiffe veranlaßt wird, sol alalsHandelsverkehr nicht angesehen
werden.

Art. 10.

Im Falle der Strandung oder des Schiffbruchs eines Schiffes des einen der

hohen vertragenden Theile an den Küsten des anderen wird dem Kapitain und der

Mannschaft, sowohl für ihre Personen als auch für das Schiff und dessen Ladung,
alle Hülfe und Beistand geleistet werden.

Die Maaßregeln wegen der Bergung werden in Gemäßheit der Landeögesetze

Statt finden. Alles, was von dem Schiff und der Ladung geborgen sein wird,

oder der Erlös aus diesen Gegenständen, wenn dieselben verkauft worden sind, soll

den Eigenthümern oder den Rechts-Vertretern derselben zurückgegeben werden,
und es sollen keine höheren Bergungskosten entrichtet werden, ale diejenigen, wel-

chen die Nationalenin gleichem Fall unterworfen sein würden
Die geborgenen Waaren sollen zu keiner Abgaben-Entrichtung verpflichtet

sein, es sei denn, daß sie in den Verbrauch übergehen.

Art. 11.

Auf die Einfuhr der Erzeugnisse des Bodens oder des Kunstfleißes der Staa-
ten des Zollvereins in die Sardinischen Staaten, und auf die Einfuhr der Er-

zeugnisse des Bodens oder des Kunstfleißes der Sardinischen Staatenin die zum

Zollverein gehèrigen Staaten sollen weder andere noch höhere Abgaben gelegt wer-

den, ale diejenigen, welche auf dieselben Arkikel, wenm sie Erzeugnisse des Bodens
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oder des Kunstfleißes itgend eined anderen fremden Landes sind, gelegt sind oder ge-

legt werden.

Derselbe Grundsatz foll im Betreff der Auofuhr-Abgaben beobachtet werden.

Die hohen vertragenden Theile verpflichten sich, weder die Einfuhr irgend
eines Artikels, welcher das Erzeugniß des Bodens oder des Kunstfleißes der Staa-

ten des anderen ist, noch die Ausfuhr irgend eines Handels-Artikels nach den
Staaten des anderen vertragenden Theils, mit einem Verbote zu belegen, wenn

nicht dieselben Verbote sich gleichmäßig auf alle fremden Staaten erstrecken.

In dem Falle jedoch, wenn einer der beiden hohen vertragenden Theile einem

anderen Staate Herabsetzungen der Eingangszölle auf dessen Erzeugnisse des Bo-
dens oder des Kunstfleißes, oder der Ausgangszölle auf seine Ausfuhren, in Folge

eines Handels-Vertrages oder einer besonderen Uebereinkunft und in Vergeltung
von Zollherabsetzungen oder anderen Begünstigungen, die von diesem anderen

Staate gewährt sind, bewilligt haben möchte, oder noch bewilligen würde, kann
der andere der beiden hohen vertragenden Theile dieselben Vortheile nicht in An-

spruch nehmen, als wenn er dafür Aequlvalente darbietet, welche den Gegenstand

einer besonderen Verständigung bilden werden.

Art. 12.

Wenn in der Folge einer der hohen vertragenden Theile anderen Nationen

hinsichtlich des Handels oder der Schiffahrt irgend eine andere besondere Begün-

stigung bewilligen möchte, soll diese Begünstigung alsbald auch auf den Handel
oder die Schiffahrt des anderen vertragenden Theils Anwendung finden, welcher

dieselbe unentgeltlich genießen soll, wenn die Bewilligung unentgeltlich geschehen ist,
oder gegen Gewährung derselben oder einer äquivalenten Vergeltung, wenn für die

Bewilligung etwas bedungen ist.

Art. 13.

In Rücksicht auf die Entfernung der beiderseitigen Länder der beiden hohen
vertragenden Theile von einander, und in Rücksicht auf die Ungewißheit über die

verschiedenen möglichen Ereignisse, welche daraus hervorgeht, ist man übereinge-
kommen, daß ein, dem einen der vertragenden Theile angehöriges Handelsschif,
welches nach einem im Augenblick der Abfahrt dieses Schiffes voraussetzlich blokir-
ten Hafen bestimmt ist, dennoch nicht wegen eines ersten Versuchs, in den gedachten
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Hafen einzulaufen, aufgebracht oder verurtheilt werden soll, es sei denn, daß be-
wiesen werden könnte, daß gedachtes Schiff während der Fahrt die Foredauer der
Blokade des in Rede stehenden Platzes habe in Erfahrung bringen können und

müssen. Dagegen sollen diejenigen Schiffe, welche, nachdem sie bereits einmal
zurückgewiesen worden, zum zweiten Male auf derselben Reise das Einlaufen in
denselben Hafen während der Dauer dieser Blokade versuchen möchten, dann der

Aufbringung und Verurtheilung unterliegen.

Art. 1.

Die Schiffe der Staaten des Zellvereins und die Schiffe Sardiniens sollen

der Freiheiten und Vortheile, welche ihnen die gegenwärtige Uebereinkunft bewil-
ligt, nicht andere theilhaftig werden können, als wenn sie sich im Besitze derjenigen

Papiere und Zeugnisse befinden, welche in den darüber in den beiderseitigen Län-

dern bestehenden Reglements zur Feststellung ihres Hafens und ihrer Nationalitct
erfordert werden. -

Die hohen vertragenden Theile behalten sich vor, ein deutliches und bestimm-
tes Verzeichniß derjenigen Papiere und Documente auszuwechseln, mit denen nach
den Anordnungen der beiderseitigen Staaten, ihre Schiffe versehen sein sollen.
Wenn nach dieser, spatestens drei Monate nach der Auswechslung der Ratifica-
tionen des gegenwärtigen Vertrags vorzunehmenden Auswechölung einer der be-

theiligten Staaten sich in dem Falle befinden sollte, seine Vorschriften über diesen
Gegenstand zu wechseln oder abzuändern, so soll dem anderen Theile davon amt-

liche Mittheilung gemacht werden.

Trt. 15.

Um den Durchfuhr-Verkehr zwischen ihren beiderseitigen Staaten zu begün-
stigen, ertheilen sich die beiden hohen vertragenden Theile gegenseitig die Zusiche-
rung, in Beziehung auf die Beförderung der Erzeugnisse des Zollvereins bei der

Durchfuhr durch die Sardinischen Staaten, und der Sardinischen Erzeugnisse bei

der Durchfuhr durch die Staaten des Zollvereins alle Erleichterungen zu gewähren,
welche mit den Interessen der Zoll-Verwaltung sich vereinigen lassen.

Art. 16.

Die hohen vertragenden Theile gestehen sich gegenseitig die Befugniß zu, in
den Häfen und Handelsplätzen des anderen Konsuln, Vice-Konsuln und Han-
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dels-Agenten zu ernennen, indem sie sich jedoch vorbehalten, solche von denjenigen

Platzen nicht zuzulassen, hinsichtlich deren sie es fur angemessen halten mochten,
eine allgemeine Ausnahme zu machen. Diese Konsuln, Vice-Konsuln und Agen-
ten sollen dieselben Privilegien, Befugnisse und Freiheiten genießen, welche diejeni-
gen der begünstigtesten Nationen genießen; in dem Falle aber, daß dieselben Han-

del treiben wollen, sind sie gehalten, sich denselbenGesetzen und Gewohnheiten zu
unterwerfen, denen die Privatpersonen ihrer Nationin Bezug auf ihre Handels-

Verbindlichkeiten an demselben Orteunterworfen sind.

Art. 17.

Die beiderseitigen Konsuln sollen die Befugniß haben, die Watrosen, welche
von den Schiffen ihrer Nation desertirt sind, verhaften zu lassen, und sie entweder

an Bord oder in ihr Land zuruckzusenden. Zu diesem. Behufe werden sie sich
schriftlich an die zuständigen Ortsbehörden wenden, und durch Vorlegung der
Schifföregister oder der Musterrolle, in Urschrift oder in gehörig beglaubigter Ab-

schrift, oder durch andere amtliche Documente den Nachweis führen, daß die In-

dividuen, welche sie reklamiren, zu der gedachten Schiffomannschaft gehört haben.
Auf den in solcher Weise begründeten Antrag wird die Auslieferung ihnen nicht
verweigert werden können. Es soll ihnen aller Beistand bei der Aufsuchung und

Verhaftung der gedachten Deserteurs geleistet werden, welche auf den Antrag und
die Kosten der Konsuln selbst in den Landesgefängnissen so lange festzuhalten und zu

bewahren sind, bis diese Agenten eine Gelegenheit zu ihrer Fortsendung gefunden
haben. Wenn eine solche Gelegenheit sich jedoch innerhalb einer Frist von drei
Monaten, von dem Tage der Verhaftung an gerechnet, nicht zeigen sollte, wür-
den die Deserteurs in Freiheit zu seben sein und wegen derselben Ursache nicht weiter

verhaftet werden können. Man ist übereingekommen, daß die Seeleute, welche

Unterthanen des anderen Staates sind, von dergegenwartigen Bestimmung aus-

genommen seinsollen.

Art. 18.

Die Regierungen der Staaten des Zollvereins willigen in Gemähheit des.
Wunsches der Sardinischen Regierung darin, daß alle Verabredungen in dem ge-

genwärtigen Vertrage auf das unter dem Protectorat Seiner Majestät des Königs

von Sardinien stehende souveraine Fürstenthum Monaco ausgedehnt werden, unter
dem Beding der Reciprocitkt Seitens des gedachten Fürstenthums.
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Art. 19.

Jeder deutsche Staat, welcher dem deutschen Handels= und Zollvereine

beitreten wird, soll als mitvertragender Theil bei dem gegenwärtigen Vertrage
angesehen werden.

Art. 20.

Der gegenwärtige Vertrag soll in Wirksamkeit bleiben bis zum 1. Januar
1852, und wenn sechs Monat vor dem Ablauf dieses Zeitpunkts weder der eine

noch der andere der hohen vertragenden Theile mittelst einer amtlichen Erklärung.

seine Absicht, die Wirksamkeit desselben aufhören zu lassen, zu erkennen gegeben
hat, soll seine verbindende Kraft bis zum 1. Januar 1858 fortdauern. Vom

1. Januar 1858 an wird seine Wirksamkeit erst zwölf Monat nach dem Zeitpunkt

aulhören, wo einer der hohen vertragenden Theile dem anderen seine Absicht, den-

selben nicht länger aufrechthalten zu wollen, erklärt haben wird.

Art. 21.

Die Ratificationen des gegenwärtigen Vertrags sollen zu Berlin in einer

Frist von zwei Monaten, vom Tage der Unterzeichnung an gerechnet, oder wo

möglich früher, ausgewechselt werden.

Zu urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten denselben
gezeichnet und ihm die Siegel ihrer Wappen beigedrückt.

Geschehen zu Berlin den 28. Juni 1815.

(gez.) Bulow. NRossl.

(L. S.) (L. S.)

Nachdem vorstehender Vertrag diesseits unter'm 15. August c. ratificirt
worden ist und die Auswechselung der Ratifications-Urkunden über denselben

am 30. ej. Berlin Statt gefunden hat; so wird dieser Vertrag anmit zur
öffentlichen Kenntniß gebracht. «

Rudolstadt,den7.NovembeklR5.

FärstbSchwarzb.Geheime-NathS-Cpllegimn.
gez. Witzleben.





Geletzlammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Ueuntes Stüch vom Jahr 1845.

— — — —

A XXIII. Gesetz,

den Erlaß des Mahl= und Kopfarcises in der Fürstl. Oberherrschaft und

des vierten Theile der terminlichen Contribntionen oder Löhnungen in

der Fürstlichen Unterherrschaft auf das Jahr 1836 betreffend,
vom 5. Decbr. 1845.

Wir Friedrich Günther, von Gottes Gunden Fürst zu

Schwarzburg, Graf zu Hohnstein, Herr zu Arnstadt, Sondershausen, Leuten-

berg und Blankenburg u. s. w.

thun hiermit kund und zu wissen, daß Wir Uns gnädigst entschlossen haben,
den für die Jahre 1842 bis 1845 Statt gefundenen Erlaß des Mahl= und

Kopfaccises in der Fürstlichen Oberherrschaft und des vierten Theiles der ter-

minlichen Contributionen oder Löhnungen in der Fürstlichen Unterherrschaft

Unseres Fürstenthums auch für das nächstfolgende Jahr 1816 zu bewilligen.

Urkundlich unter Unserem Fürstlichen Insiegel und unter Unserer eigen-

händigen Unterschrift.

So geschehen

Frankenhausen, den 5. December 1815.

(L. S.) Fr. Günther, J. z. S.

—“s.s-—.-
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